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Unter dem Titel „Symbole des Christentums“ hat Ulrich Barth das „Programm“ und die 
Durchführung einer „liberalen Dogmatik“ vorgelegt.2 Das Werk tritt im Gestus einer das alt-
kirchliche, mittelalterliche und altevangelische Verständnis von „Dogmatik“ insgesamt über-
bietenden Neufassung der Aufgabe und des Verfahrens von „Dogmatik“ auf – Anregungen 
der neologischen Aufklärung aufgreifend und noch über sie hinaus auf ein „updating“ zielend, 
das den heutigen Anforderungen „der Moderne“ am Beginn des 21. Jahrhunderts entspricht. 

Eine Würdigung ist daher unter zwei bzw. drei Gesichtspunkten erforderlich: Wie sieht 
Barth das Verhältnis zwischen dem alten Dogmatikverständnis und seinem neuen? Was sind 
die eigenen Voraussetzungen und Pointen des letzteren? Und schließlich: Wie positioniert 
Barth sein radikal modernisiertes zu demjenigen Verständnis von „Dogmatik“, welches seiner-
seits schon am Beginn des 19. Jahrhunderts die Anregungen der neologischen Aufklärung in 
sich aufgenommen und verarbeitet hatte: zum Dogmatikverständnis F. D. E. Schleiermachers? 
Eine Beantwortung der zweiten Frage ist Voraussetzung für die der ersten und dritten.

1. Barths Programm. Seine Voraussetzungen und seine Durchführung.

1.1. Das Programm.

In den drei dicht formulierten letzten Abschnitten (53-76) des Zielkapitels der Prolegomena 
(„Heutige Aufgaben und Wege“) umreißt Barth sein „Programm einer liberalen Dogmatik“. 
Dafür ist grundlegend die Orientierung an demjenigen (von E. Rothacker 1927 beschriebenen) 
Verständnis von „Dogmatik“, deren Ausbildung und Pflege für alle „Geistes-“ genau: „Kultur-
wissenschaften“ – etwa Sprach-, Kunst-, Wirtschafts-, Rechts- und Staatswissenschaft und 
deshalb auch für jede Beschäftigung mit „Religion“, also auch die Theologie – unabdingbar sei, 
und zwar deshalb, weil in dieser „spezifischen Form wissenschaftlicher Lehre“ die für jeweils 
einen bestimmten kulturellen „Lebens- und Arbeitsbereich gültigen“ Bestände an Wissen über 
die den jeweiligen Bereich bestimmende Struktur und Funktionsweise vermittelt würden. Das 
gelte auch für den Bereich „Religion“. Deren „Wesen“ gegenüber anderen Kulturbereichen ist 
für Barth – entgegen der ihm zufolge mißverständlichen Rede von „Glaubensgewißheit“ – 
weder Innehabung eines „ein für allemal bezogenen fixen Standpunkts“, noch „ergebnislose 
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Dauerreflexion“, sondern die sich schließlich in einer „inneren Einstellung“ zum Leben „nieder-
schlagende“ „Selbstbesinnung“, und zwar genau die „Selbstauslegung“ und „Selbstdeutung“, 
des menschlichen Lebens, seines Auf und Ab, in seiner Bezogenheit auf „Gott“, und d. h. 
für Barth auf den „Grenzbegriff“ des sich jeder „Versinnlichung“ entziehenden Unbedingten 
(67f.). Was einschließe, daß sich diese spezifisch religiöse Selbstbesinnung, -auslegung und 
-deutung nur im Medium von „Symbolen“ vollziehen könne, deren Verwendung – im Unter-
schied zum sonstigen allgemeinen Gebrauch von Zeichen – als spezifisch religiöser Symbole 
„begleitet ist von dem Wissen um die Uneigentlichkeit ihres Bezeichnens [Kursivierungen E. 
H.].“ (37) Somit vollzieht sich das Leben der besonderen Religion „Christentum“ Barth zufolge 
als die Selbstbesinnung, -auslegung und -deutung menschlichen Lebens unter Gebrauch des 
Gesamtbestands der Symbole des Christentums, wie ihn die Heilige Schrift dieser Religion, 
die Bibel, biete (24, 59, 66, 67).

1.1.1. Die sachliche Eigenart des Programms

Der Sache nach ist somit die „Dogmatik“ dieser christlichen Religionskultur „Erschließung“ 
der „lebensweltlichen Präsenz“ der „Sinnbildungsprozesse“ christlicher Religionskultur (60) 
oder: „Nachzeichnung“ und „gedankliche Verdeutlichung“ der „religiösen Selbstreflexion 
des Lebens“ in dieser Religion (65) bzw. „gedankliche Rekonstruktion“ und „Darstellung“ 
ihrer „lebensweltlich in Geltung stehenden religionskulturellen Sinngebilde“ bzw. „Sinn-
gehalte“ (57, 59), also genau: „Auslegung der christlichen Symbolwelt“ (61), „hermeneutisch-
systematische“ „Darstellung“ der „großen Symbole des Christentums.“ (67f.). Und dies immer 
unter Berücksichtigung der drei irreduziblen Momente ihres Gebrauchs: erstens des Rück-
griffs auf ihr Gegebensein durch kulturelle „Überlieferung“, also auf ihre „soziokulturelle 
Positivität“, zweitens ihrer Beziehung auf das „fromme Subjekt“ und drittens ihrer „inneren 
mentalen Aneignung“ durch dieses (67; dazu schon 24-29). Diese drei Momente eignen dem 
Symbolgebrauch in allen praktisch vorkommenden „Formen gelebter Religion“ (Formen der 
religiösen Selbstdeutung menschlichen Lebens, seiner religiösen „Selbst und Weltdeutung“ 
[68]), deren wichtigste für Barth heute keineswegs die rituell-kultischen sind, auch nicht 
mehr das Gebet (69ff.), sondern die „Andacht“ (72f.) im Vierschritt von „Selbstdistanzierung“ 
(„innere Abstandnahme“ vom Alltagstrubel), „Sammlung“ („Besinnung auf das Wesentliche 
und dauerhaft Wichtige“), „Selbsttranszendierung“ („Hinwendung zum verborgenen Ursprung 
alles Endlichen“, die zugleich „Öffnung für die Unbedingtheitsdimension von Sinn“ sei) und 
„Einkehr“ („Sich-geborgen-Wissen in dem transzendenten Grund des Lebens, dem es sein 
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Dasein und Selbstsein verdankt und der es auch in seinem Fortgang trägt und erhält.“): „End-
lichkeitsreflexion schlägt gleichsam um in Ursprungsreflexion“ (73). Der „Weg“ der Dogmatik 
für die Lösung ihrer „Aufgabe“, die Struktur und Funktionsweise des Kulturbereichs eben 
dieser christlichen Religionspraxis, oder eben: die hilfreiche Funktion dieser Religion für das 
Leben, darzustellen (65-76), kann also nur sein: Ergreifung und Explikation der „positiven“, in 
der kulturellen Überlieferungsgeschichte vorgegebenen „tragenden Symbole“ des Christen-
tums (seiner „Leitsymbole“: 76) in ihrem „überindividuellen“ Sinn als Reflexion auf die End-
lichkeit menschlichen Lebens (auf die menschliche „Lebenssituation“: 76) und zugleich auf 
seinen „Grund“ (die in ihnen enthaltene „Gottesvorstellung“: 76) sowie die Beschreibung der 
mit der Beziehung dieser vorgegebenen Symbole auf den Einzelnen und ihrer reflektierten 
individuellen Aneignung verbundenen fundamentalen, emotional-gefühlsmäßigen „inneren 
Einstellung“ (66) zum Leben (das zugehörige „Grundgefühl“: 76). 

1.1.2. Allgemeine formale Realisierungsbedingungen einer „kulturwissenschaftlichen“ 
Dogmatik

Die formale Realisierung dieses Sachprogramms einer Dogmatik des Kulturbereichs 
„christliche Religionspraxis“ erfolgt jeweils „aus der Perspektive eines individuellen zugleich 
[selber] religiösen und wissenschaftlichen Standpunktes“ (57). Wobei letzterer der Stand-
punkt einer „Kultur“wissenschaft ist, eben derjenigen, welche für den Kulturbereich „Religion“ 
zuständig ist.

Das schließt für die Vollzugsform der Wissenschaft von der Hochreligion „Christentum“ 
und für die von ihr zu lehrende „Dogmatik“ mehreres ein: 

- Erstens, daß sie nur „interdisziplinär“ möglich ist, nur im Kontext und Austausch mit 
allen anderen in „der Moderne“ entstandenen Wissenschaften des Kulturbereichs „Religion“: 
„Religionsethnologie“, „Religionssoziologie“, „Religionspsychologie“, „Religionsphänomeno-
logie“ (62). Entgegen dem ersten Anschein kollidiert Barth zufolge dieses Implikat der Wissen-
schaftlichkeit des Standpunkts christlicher Dogmatik nicht mit dessen eigener christlicher 
Religiosität. Die „innere Bindung“, die der Dogmatiker des Christentums „mit seinem Geschäft 
verbindet“ (63f.), steht ja unter den allgemeinen Bedingungen von „Religion“ und ermög-
licht ihm daher, die für den Kulturbereich „Religion“ allgemein geltenden Bedingungen 
unbeschadet ihres Entdecktseins in anderen Religionswissenschaften auch für das Christen-
tum anzuerkennen, in Rechnung zu stellen und dadurch dessen „dogmatische“ Beschreibung 
zu bereichern (Beispiele: 63, etwa: Taufe, Konfirmation und Trauung als „Passageriten“).
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- Eingeschlossen ist zweitens: Das in der „Dogmatik“ des Kulturbereichs „christliche 
Religionspraxis“ zu rekonstruierende und darzustellende „lebensweltliche in Geltung Stehen 
[Kursivierungen E. H.]“ (die „Gültigkeit“) solcher Praxis, ihrer Struktur und Vollzugs-
bedingungen, hat für Barth keinen anderen Status als die „Gültigkeit“ dessen, was auch in den 
„Dogmatiken“ der mit anderen Kulturbereichen befaßten Kulturwissenschaften dargestellt 
wird. „Gültigkeit“ meint dabei die „Verbindlichkeit“ des Dargestellten, also die ihm eigene 
Anerkennungszumutung und deren Erfüllung. Die aber schwankt bereichsspezifisch, und 
reicht von völliger Freiheit zur Anerkennungsverweigerung (gegenüber Regeln rein individuell-
konventioneller Art, Beispiel: die von der Kunstwissenschaft erhobenen Merkmale eines 
jeweils die Epoche oder Richtung einer Kunstausübung bestimmenden „Stils“) über die nur 
durch informelle Sanktionen eingeschränkte Anerkennungsverweigerung (Beispiel: die Regeln 
einer Sprache) bis hin zur physisch erzwingbaren Anerkennung (Beispiel: die Rechtsregeln 
des Staates) (57). 

Innerhalb dieses Spektrums gilt in den Augen Barths für den Kulturbereich Religion in 
seiner christlichen und näherhin protestantischen, nur auf Bibel und Bekenntnisschriften (58) 
rückbezogenen Bestimmtheit ein dreifaches: Erstens, die lebensweltlich in Geltung stehende 
Gestalt dieser Religionspraxis reicht über ihre kirchlich geordnete Gestalt hinaus und ist 
von der ihre Struktur beschreibenden „Dogmatik“ auch in dieser Kirche transzendierenden 
Weite darzustellen (59f.). Zweitens, im bloßen Rückbezug auf Bibel und Bekenntnisschriften 
haben sich viele unterschiedliche kulturelle Gestalten protestantischer Religionspraxis 
entwickelt; ihre unterschiedliche Struktur kann daher auch nur in einer entsprechenden 
Vielzahl unterschiedlicher „Dogmatiken“ dargestellt werden (58). Drittens, jede Struktur-
beschreibung praktischer Frömmigkeit in einer Dogmatik ist rein deskriptiv, so wie die 
„dogmatische“ Beschreibung von „Stilen der Kunstausübung“ in der Kunstwissenschaft; die 
Nichtanerkennung der beschriebenen Regel wird weder informell (wie die Nichtanerkennung 
der in der sprachwissenschaftlichen Dogmatik dargestellten Regeln des Sprachgebrauchs) 
noch formell (wie die Nichtanerkennung der in der rechtswissenschaftlichen Dogmatik dar-
gestellten Rechtsregeln) sanktioniert. Und dies gelte nicht nur für jeden einzelnen Teilnehmer 
an der protestantischen Religionspraxis (58ff.), sondern auch für das sich der „professionellen“ 
„Verwaltung“ und „Bewirtschaftung“ christlicher Religionspraxis und Sinnbildungsprozesse 
(60) widmende Personal. Ihm hat, laut Barth, die Theologie als Christentumswissenschaft 
zwar stets nur eine „Dogmatik“ einer christlichen Religionspraxis anzubieten (60; so wie die 
Rechtswissenschaft nur jeweils die Dogmatik einer bestimmten Rechtsordnung bietet), aber in 
einer jeden dieser „Dogmatiken“ kommt jeweils nur die Struktur einer besonderen Variation 
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christlicher Religionspraxis zur Darstellung, die Besonderheit ihres „Stils“ und ihrer „Aus-
druckskonvention“ (also eine nur variationsspezifische Unterscheidung von „Orthodoxem“ 
und „Häretischem“), „weit unterhalb des rechtlich Verbindlichen“ (58). Diese Realisierungs-
bedingungen von „Dogmatik“ im kulturwissenschaftlichen Sinne gelten auch für die Durch-
führung von Barths eigenem Sachprogramm von „Dogmatik“.

1.1.3. Aufgabe der Dogmatik: Vermittlung zwischen den gegebenen religiösen Symbolen 
und dem Leben

Für Barths Dogmatikprogramm ist die Beziehung zwischen den soziokulturell vor-
gegebenen religiösen Symbolen in ihrer für sie wesentlichen jeweiligen positiven Bestimmtheit 
und dem „(menschlichen) Leben“ zentral (65-79). Der „Dogmatik“ stelle sich die „Aufgabe der 
Vermittlung von Religion und Leben“ (65). 

Nun läßt allerdings das damit angesprochene Verhältnis von Religion und Leben ersichtlich 
zwei unterschiedliche Auffassungen zu. Welche meint Barth? Entweder sind die Symbole in 
ihrer positiv vorgegebenen Bestimmtheit in der Weise Vorlagen für das „[menschliche, ichhafte] 
Leben“, daß dieses sie sich jeweils aneignen muß, oder sie entstammen selbst „[menschlichem, 
ichhaftem] Leben“, so daß sich dann eine Aneignung erübrigt, weil sie dem „[menschlich-
ichhaften] Leben“ durch dieses selber immer schon inhärent sind. 

Beide Auffassungen haben „[menschliches, ichhaftes] Leben“ als undelegierbar-individuelles 
leibhaftes Zusammenleben im Blick, akzentuieren aber jeweils einen der beiden wesentlichen 
Aspekte dieses Sachverhalts: 

 ‒ Die erste Auffassung impliziert die Akzentsetzung darauf, daß der menschliche Lebens-
vollzug unbeschadet seines Charakters als eines Vollzugs von leibhaftem Zusammenleben 
gleichwohl de facto undelegierbar Sache jedes einzelnen, von allen anderen unterschiedenen 
Ichindividuums ist. 

 ‒ Die zweite impliziert hingegen die Akzentsetzung darauf, daß „[menschliches, ichhaftes] 
Leben“ unbeschadet der Undelegierbarkeit seines Vollzugs am Ort jedes einzelnen leibhaften 
Ichindividuums gleichwohl jeweils nur durch dessen Zusammensein mit anderen seines-
gleichen, also nur als leibhaft-individueller Vollzug von Zusammenleben möglich und real ist. 

Weil beide Auffassungen jeweils einen der beiden Wesensaspekte ein und desselben Sach-
verhalts akzentuieren, bedingen sie sich de facto gegenseitig. Wobei freilich zu fragen ist, ob 
diese Wechselbedingung eine symmetrische oder asymmetrische, und wenn das letztere, 
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welches ihr unumkehrbarer Richtungssinn ist. Die Frage bleibt in Barths Programmskizze 
offen. 

Der Sache nach gilt jedenfalls bei genauer Betrachtung das Folgende: Hat man im Blick, 
daß religiöse Symbole in ihrer wesentlichen Positivität jeweils dem „[menschlichen] Leben“ in 
seinem Charakter als Zusammenleben leibhafter Ichindividuen entstammen und ihm somit 
auch immer schon zu eigen inhärent sind, so entfällt – anders, als Barth meint – die Auf-
gabe einer „Vermittlung (Kursivierungen E. H.) von Religion und Leben“ für das Individuum, 
in dessen eigenem Zusammenleben mit seinesgleichen ja „Religion“ und deren symbolische 
Kommunikation  immer schon inhärent ist; möglich und erforderlich ist dann nur die 
Explikation von „[menschlichem] Leben“ in seiner ihm selber wesentlich eignenden Bestimmt-
heit als positiv-religiöses, die – wenn konsequent beachtet wird, daß diese Bestimmtheit für 
„[menschliches] Leben“ wesentlich ist – nichts anderes sein kann als Selbstexplikation von 
„[menschlichem] Leben“ in seiner für es wesentlichen jeweiligen positiven Religiosität samt 
der „religiösen Symbole“, in denen diese sich artikuliert. 

Hat man hingegen lediglich im Blick, daß der Vollzug „[menschlichen] Lebens“ unangesehen 
seines leibhaften Zusammenlebenscharakters und dessen eigener wesentlicher Religiosität (also 
von diesem abstrahiert) jeweils Sache eines Ichindividuums ist, das durch das Zusammenleben 
und dessen Religiosität nicht schon bestimmt, sondern davon „unabhängig“ ist, so ist es mög-
lich, daß einem so verstandenen vereinzelten Ichindividuum bestimmte „religiöse Symbole“ 
lediglich als seinem Leben noch fremde so begegnen und vorgelegt sind, daß es sich solche 
allererst als Mittel seiner eigenen religiösen Selbstbesinnung anzueignen hat. Das ist eine Vor-
stellung, die dann allerdings einschließt: erstens, daß die Frage nach dem Ursprung der vor-
liegenden religiösen Symbole und ihrer positiven Bestimmtheit ungestellt und unbeantwortet 
bleiben kann. Und zweitens ist es für das so verstandene vereinzelte Ichindividuum zwar mög-
lich aber keineswegs unvermeidbar, daß es sich ihm vorliegende (ihm „überlieferte“) positiv 
bestimmte religiöse Symbole für seine eigene religiöse Selbstbesinnung aneignet. Vielmehr 
ist es für das so verstandene „unabhängige“ Ichindividuum sehr wohl möglich, seine religiöse 
Selbstbesinnung auch unter völligem Absehen von überlieferten Beständen positiv bestimmter 
religiöser Symbole zu vollziehen: beispielsweise in der – für die Religion von Protestanten, 
wie Barth meint, grundlegenden – „Andacht“, deren Vierschritt von „Selbstdistanzierung“, 
„Sammlung“, „Selbsttranszendierung“ und „Einkehr“ ganz ohne aneignenden Rückgriff auf 
überliefert vorliegende religiöse Symbole und ihre positive Bestimmtheit auskommt (73).

Schließlich haben die beiden unterschiedlichen Auffassungen der Beziehung zwischen 
den in positiver Bestimmtheit vorliegenden (überlieferten) religiösen Symbole und dem 
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„[menschlichen] Leben“ auch Konsequenzen für das Verständnis von Vielheit und Zusammen-
hang solcher Symbole: Entspringen sie dem „menschlichen“ „Leben“ als leibhaftem (also 
ipso facto inter- und generationellem) Zusammenleben-von-Ichindividuen und sind sie ihm 
inhärent (dem Ichindividuum also auch schon durch sein es prägendes Zusammenleben ver-
traut), so bilden sie in ihrer Unterschiedlichkeit gleichwohl einen schon durch ihren Ursprung 
(den Ursprung dieses Zusammenlebens) gestifteten Lebenszusammenhang. Das aber ist 
für faktisch vorliegende Symbolbestände, die Ichindividuen nicht als Gliedern des inter-
generationellen Zusammenhangs ihres Zusammenlebens durch eben diesen vertraut sind, 
sondern ihnen als Einzelnen jeweils von außerhalb eines solchen Zusammenhangs begegnen, 
vorgelegt und zur Aneignung angeboten sind, keineswegs der Fall. Solche können vielmehr 
auch ein rein additives Vielerlei von Symbolen sein, die Einzelnen nur in der Umwelt des sie 
prägenden Zusammenlebens vorliegen und sich ihnen zur Aneignung anbieten. Dann ver-
bindet erst die individuelle auswählende Aneignung einige von ihnen zu einem – individuell 
gebildeten und individuell bedeutsamen – Zusammenhang.

1.2. Voraussetzungen des Programms:

Offenkundig steht das skizzierte Programm auf dem Boden von vorausgesetzten Basis-
annahmen über „Religion“, „christliche Religion“ (1), „Kultur“ (2) und „menschliches Leben“ 
(3).

1.2.1. Ad vocem „Religion“.

Für Barth ist das Christentum eine unter anderen „Hochreligionen“, wie diese alle von 
allen anderen ihresgleichen und ebenso von älteren, archaischen Religionen einerseits klar 
unterschieden, andererseits aber auch die gemeinsamen Eigenarten von „Religion“ und „Hoch-
religion“ überhaupt teilend – etwa deren Bezogensein auf einen „Stifter“ und ihre Zentrierung 
um eine „Heilige Schrift“ sowie insbesondere ihre Existenz als ein Bereich innerhalb des 
Ganzen von „Kultur“ neben den anderen Kulturbereichen. Das meint offenbar, daß Religion 
von anderen Kulturbereichen nicht nur „unterschieden“, sondern ihnen gegenüber unabhängig 
ist und diese unabhängig gegenüber Religion.
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1.2.2. Ad vocem „Kultur“

Kultur“ als „der Inbegriff des von Menschen Geschaffenen“ (56) umfaßt nach Barth eine 
Vielzahl von funktionsverschiedenen Bereichen. Und dabei nicht etwa nur die „höheren“ 
Bereiche „Wissenschaft, Moral [auch: Ethik], Recht, Politik, Weltanschauung, Kunst oder 
Religion“, sondern schon „die Welt der alltäglichen Artefakte“, also auch Technik und Wirt-
schaft (56). Jeder dieser jeweils von allen anderen unterschiedenen Bereiche existiert als ein 
Zusammenhang von funktionsspezifischem „Bedeutungspotential“ und „Sinn“, weil er als 
Bereich von „Kultur“ Geschöpf des Menschen ist, Hervorbringung „menschlichen Lebens“.

1.2.3. Ad vocem „menschliches Leben“

„Menschliches Leben“ ist für Barth „leibhaftes“ Leben (166). Somit auch „körperliches“ 
Leben, das als solches Produkt der innerkosmischen physischen, chemischen, biotischen 
Evolution ist. Hierin geht es jedoch, wie Barth betont, nicht auf, weil der menschliche „Leib“ 
das „Erlebniszentrum“ (166 Z. 34) von „zum freien Handeln und verantwortlichen Gestalten 
geschaffenen“, also „Kultur schaffenden und der Selbstbestimmung fähigen Wesen“ ist, eben 
von Menschen (185). Mit deren Auftreten beginnt die „kulturelle Evolution“, die von der 
physisch/biotischen dadurch klar unterschieden ist, daß, während letztere der „Logik von 
Vererbung, Mutation, Anpassung und Selektion“ „gehorcht“ (105f.), ihr Motor hingegen das 
„intentionale“ (55, 107, 154, 224, 228, 256), „willentlich“ wirken wollende (242f., 255f.) und 
tatsächlich alle Kulturgebilde schaffende „Handeln“ (185) von Menschen ist. Die „Realität“ 
menschlichen Lebens weist also zwei „Dimensionen“ (107) auf, die klar unterschieden und 
zu unterscheiden sind (ebd.).

Konstitutiv für diesen Vollzug von menschlichem Leben als effektive, Kultur schaffende 
Selbstbestimmung ist für Barth seine „mentale“ Eigenart (153, 237, 409): die spezifische Weise 
seines „Bewußtseins“ (104, 155f.), kraft deren der Mensch sich in seiner Umwelt nur so bewegen 
kann, daß er sich bewußt zu ihr als zu seiner Umwelt und darin zugleich immer auch zu seiner 
Welt im ganzen verhält (153f.). Somit ist vom folgenreichen Umweltverhalten des Menschen 
(dem äußeren oder „realen“ Handeln: 310 Z. 27; „praktischen Handeln“:  „Handeln“ im Unter-
schied zum „Wissen“: 176 Z. 25, 177 Z. 25-36) stets zu unterscheiden sein verhaltenssteuerndes 
Wollen und die dieses bestimmenden inneren Bewußtseinstätigkeiten („kontemplative Tätig-
keit“, „theoretisches Handeln“; „Wissen“ im Unterschied zum „Handeln“: 176 Z.26, 177 Z. 
25-36).
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Am Bewußtsein sind nach Barth in, wie er sagt, „klassischer“ Weise „Objektbewußtsein“ 
und „Selbstbewußtsein“ zu unterscheiden, weil sie „strukturverschieden“ sind: Das 
„Objektbewußtsein“ verarbeitet nicht nur „äußere Reize zu Realitätsbildern“, sondern setzt 
auch „äußere Objekte als Objekte“, will sagen: als unabhängig von ihrem Vorgestelltsein 
existierend“ (155f.). Identitätsbedingung des Objektsbewußtseins ist jedoch nicht das Objekt, 
sondern das „kognitive [Kursivierungen E. H.] Selbstbewußtsein“ des erkennenden Subjekts. 
Dies erschöpft sich nicht in der durch Sinnesempfindung geschaffenen Empfindung der 
Differenz zwischen „Selbst“ und „Umwelt“, die auch tierisches Leben bestimmt, sondern es 
ist „als zweite Form von Bewußtsein neben [Kursivierungen E. H.] Objektbewußtsein ebenso 
wie dieses“ ein „Spezifikum“ menschlichen Lebens (ein „anthropologisches Spezifikum“) (157). 
Und dies deshalb, weil es „ein gedankliches [Kursivierungen E. H.] Bewußtsein seiner selbst 
als einer kognitiven Instanz einschließlich der Identität derselben“ ist (156). Zur Stellung und 
Beantwortung der Frage nach seinem „Wesen“ und seiner „Identität“ (105 Z. 18) ist der Mensch 
erst und allein fähig aufgrund dieses seines kognitiven Selbst- und Identitätsbewußtseins.

Dessen „elementare Äußerung“ sei es, wenn der Mensch von sich selber „ich“ sagt (156f.). 
Dieser Sprechakt ist für Barth das Exemplar des aktiven gedanklichen Vollzugs desjenigen Selbst-
verhältnisses (selbst-sich-zu-sich-selber-Verhaltens) eines Menschen (ebd.), dessen Möglichkeit 
nicht nur, sondern dessen Unabweisbarkeit in seinem „kognitiven Selbstbewußtsein“ gegeben 
ist, also von der aktiven Selbstreflektion schon in Anspruch genommen und keineswegs erst 
konstituiert wird (so Barth explizit mit Kierkegaard: 87f.). In der aktiven Reflexion auf sich 
selber, im Ich-sagen, verhält sich das Ich also zu der sein Ich-Sein ausmachenden Möglichkeits-
bedingung seines eigenen Reflektierens und dies in der „Gewißheit“, daß sein sein Ich-sagen 
ermöglichendes und unabweisbar machendes Ich-Sein ein „Faktum“ ist, das nicht durch sein 
reflektierendes Ich-sagen, sondern von anderwärts her konstituiert (verwirklicht) ist (87f.). 
Verlangt ist also wiederum zu unterscheiden: a) zwischen dem Ich und jenem anderen, von 
dem her es real ist (dem Grund seiner unbezweifelbaren, also gewissen, Faktizität) und b) 
zwischen dem Bestimmtwerden seines kognitiven Selbstbewußtseins einerseits durch seine 
eigene Selbstreflektion und andererseits seinem nicht durch sich selber, sondern von ander-
wärts her Bestimmtwerden. 

Die erste Unterscheidung wird Barth zufolge getroffen als Unterscheidung zwischen dem 
seiner selbstbewußten Ich und „Gott“, seinem (bewußtseins)transzendenten Grund (87f.), 
die zweite als Unterscheidung zwischen dem sich selber „Erleben“ des Ichs und seinem 
reflektierenden sich selber „Deuten“ (32, 42, 66, 74 u.ö).
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In beiden Fällen sind die unterschiedenen Seiten offenkundig nicht voneinander getrennt. 
Womit freilich die Frage im Raum steht, ob zwischen ihnen Symmetrie oder Asymmetrie 
herrscht und, wenn letzteres, wie diese Asymmetrie beschaffen ist. Für das Verhältnis Ich/
Gott bleibt sie bei Barth zunächst offen. Für das Verhältnis „Erleben“/„Deuten“ nimmt Barth 
aber stets an, daß die „Reflexionsbewegung“ des Deutens „unser Erleben umgibt“ (125 Z. 27f.) 
– also eine Asymmetrie zugunsten des Deutens.

Dem entspricht, daß für Barth auch die Identität unseres Objektbewußtseins nicht in den 
Objekten, sondern allein im reflektierenden Selbstbewußtsein gründet – wie überhaupt ange-
sichts der, wie Barth meint, problematischen und inakzeptablen Annahme „einer vollständigen 
Selbstexplikation der Sache selbst“ davon auszugehen sei, daß die Beschreibung von Sachen 
(Objekten) nur unter Zuhilfenahme von „reflexiven Gesichtspunkten und Begriffsmitteln“ 
möglich ist, die nicht aus den Sachen selbst sondern von „jenseits“ dieser herstammen (32), und 
zwar seiner Meinung nach eben aus dem erkennenden Subjekt. Dieses leiste auch die Erfassung 
der Objektivität der Objekte: d. h. ihres Existierens unabhängig von ihrem Erkanntsein (s. o.). 
Dieser Status eignet Barth zufolge beiden Dimensionen der Realität, der physisch/biotischen 
und der kulturellen Evolution. Die erstgenannte wird in der „Erkenntnisart“ (107) der Natur-
wissenschaften erfaßt (104ff.; 97-102), die zweite in der Erkenntnisweise der Kulturwissen-
schaften (107f.); wobei der – vieldiskutierte – Unterschied beider Erkenntnisweisen strikt zu 
beachten ist. Gleichwohl ist „Wissen“ in beiden notwendig durch Sinneseindrücke und deren 
Anschauung in Raum und Zeit bedingt, erfaßt also reale „Phänomene“ (Phänomene „gibt 
es“: 222 Z. 4) und schließt sinnliche Vorstellungen/Bilder ein; auch in den Kulturwissen-
schaften (154f.3). Und dies unbeschadet der Tatsache, daß deren „Phänomene“ nicht nur sinn-
lich, sondern auch unsinnlich Gegebenes umfassen, etwa: „ethische Phänomene“ (227 Z. 14), 
das „Phänomen“ des „Willens“ (241 Z. 11, 257 Z. 10 Z. 4), der „Sünde“ (217 Z. 23, 221 Z. 19), 
der „Schuld“ (221 Z. 23), des „Egoismus“ (258 Z. 2) des „Vertrauens“ (394 Z. 21), der „Sehn-
sucht nach Erlösung“ (297f.), der „Erwartung von Heil“ (293), der „Geborgenheit“ (393 Z. 35), 
des „Vertrauens“ (394 Z. 21), der „Offenbarung“ (63 Z. 14), das „Todesphänomen“ (200 Z. 
25). Grund: neben der Sinneswahrnehmung ist nach Barth mit der davon unterschiedenen 
„Selbstwahrnehmung“ (86 Z. 32), neben Sinnesempfindung (und deren Reflexion) mit dem 
„Selbstgefühl“ (106 Z. 37, 256 Z. 11) (und dessen Reflexion) zu rechnen, also auch neben 
der Gewißheit der Faktizität äußerer Objekte mit der Faktizität der „Innerlichkeit“, mit der 
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„Gewißheit der Faktizität der Freiheit“ (88f.), also mit der Faktizität der „Seele“, will sagen des 
„inneren Menschen“, des „mentalen Selbst(s)“, des „mentalen Ich(s)“ und seiner Identität im 
Wandel (408ff.). Entsprechend dieser Weite des Bereichs der „Phänomene“ umfaßt der Bereich 
von Wissenschaft und wissenschaftlicher Erkenntnis das gesamte Erkenntnisstreben an der 
Universität, in den Naturwissenschaften einer- und den Kulturwissenschaften andererseits; 
wobei die wissenschaftliche Theologie des Christentums für Barth als eine spezielle Religions-
wissenschaft unter den Kulturwissenschaften zu stehen kommt – auf die Berücksichtigung 
von deren sämtlichen Ergebnissen verpflichtet und von anderen Kulturwissenschaften als 
Religionswissenschaft nur dadurch unterschieden, daß der Phänomenbereich aller letzt-
genannten (und somit auch der ihre) eben der der „Religion“ ist: Phänomenbereich der Selbst-
reflexion des menschlichen („ich“haften Lebens) im Lichte des „Grenzbegriffs“ oder der „Idee“ 
des Unbedingten bzw. des „Grundes“ und „Ursprungs“ des Selbst, der nur als transzendenter, 
jenseits der „Grenzen allen Erlebens und Erfahrens“ (164), real zu denken sei – so daß sich 
die religiöse Selbstreflexion des Lebens nur im Medium von „religiösen Symbolen“ und ihres 
„uneigentlichen“ Bedeutens vollziehen kann.

1.3. Die Durchführung des Programms

Im Lichte der Schlußpassagen der Programmskizze (75) legt es sich nahe, das dort folgende 
(76) „Strukturmodell“ der vorgelegten kulturwissenschaftlichen „Dogmatik“ von links nach 
rechts zu lesen. So verstanden kündigt es ein Verfahren an, welches jeweils ein in der Heiligen 
Schrift des Christentums vorliegendes (nota bene: religiöses) „Leitsymbol“ – und zwar jeweils 
ein „tragendes“ (77) – aufgreift (Spalte 1), vom Alten zum Neuen Testament fortschreitend (75), 
und dieses dann daraufhin auslegt, zunächst welche universale Befindlichkeit („Situation“) 
„[menschlichen] Lebens“ von ihm reflexiv intendiert (Spalte 2) und hinsichtlich ihrer spezifisch 
„religiösen“ Dimension, also in ihrer Bezogenheit auf die „Idee des Unbedingten“, „Gott“, in der 
für jedes „religiöse Symbol“ spezifischen „uneigentlichen“ Bezeichnungsweise vor- und dar-
gestellt wird (Spalte 3) und dann welches Grundlebensgefühl aus der persönlichen Aneignung 
dieses Symbols resultiert (Spalte 4). 

Tatsächlich verfährt die Durchführung des Programms jedoch anders: Die Kapitel I, II und 
III setzen jeweils ein mit der Thematisierung einer universalen Lebensbefindlichkeit („Ver-
danktheit des Lebens“ [79ff.], „Endlichkeit [pointiert: Todbestimmtheit] des Lebens“ [171ff.], 
„Fehlbarkeit [Schuldfähigkeit] des Lebens“ [217ff.]), die sich jeweils in dem ihr jeweils ent-
sprechenden Lebensgefühl widerspiegelt („Dankbarkeit [gegenüber dem Absoluten als Grund 
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des Lebens]“ [80ff.], „Ehrfurcht [gegenüber dem Absoluten als Grund des Todes]“ [205ff.], 
„Demut [gegenüber dem Absoluten als Gegenüber des Gewissens] [277ff.]“). Die Kapitel 
IV und V bilden eine Einheit als Thematisierung der Befindlichkeit des Bedürfnisses nach 
Erlösung (will sagen: nach „Vollendung“ und „innerem Halt“ [297]) einerseits (294 Z. 23ff.), 
die sich äußert im „Gefühl“ der das Leben „transzendierenden“ (291ff.) „tiefe(n) Sehnsucht 
[77] nach Heil“ (293 Z-12; identisch mit dem von Schopenhauer „gut kantisch“ erkannten 
unstillbaren „metaphysischen Bedürfnis“ der Menschen: 298) und der Befindlichkeit des 
Gestilltseins dieses Bedürfnisses durch die „Gewißheit von Erlösung“ (294 Z. 22), nämlich 
von „Geborgenheit [sc. des „inneren Menschen“. d. h. unseres „mentalen Selbst“: 409] in der 
Liebe Gottes“ (399), offenkundig identisch mit dem durch die „Einkehr“, dem Zielschritt von 
„Andacht“, erreichten „Sich-geborgen-Wissen in dem transzendenten Grund des Lebens, dem 
es sein Dasein und Selbstsein verdankt und der es auch in seinem Fortgang trägt und erhält.“ 
(73); welche Befindlichkeit sich niederschlägt im Gefühl des „Urvertrauens“ (78). Wobei nun 
allerdings angemerkt wird, daß diese Stillung der Sehnsucht nach Heil durch Gewißheit von 
Heil – ausdrücklich im Unterschied zum „Streben nach Glück“ – nicht in unsern eigenen 
Kräften stehe (292). 

Aber, fragt man, gilt das auch für die Erreichung des Ziels von „Andacht“? Kapitel VI 
thematisiert die universale Befindlichkeit (Situation) der „spirituellen Verbundenheit des 
[menschlichen] Lebens“ als einer Verbundenheit, welche „sämtliche empirischen Unter-
schiede und Grenzen überschreitet“ (420; also auch diejenigen, welche innerhalb der leib-
haften, „empirischen“, „sichtbaren“ Gestalt der Gemeinde der Christgläubigen manifest 
sind), ihren Grund (wie die Theologen vom Soziologen Georg Simmel lernen könnten), in 
der „unmittelbaren Verbindung einer jeden [Einzelperson] mit dem Absoluten“ (426) hat und 
sich in dem „profanen Phänomen“ (460) des Gefühls von „Gemeinsinn“ (77, 460) nieder-
schlägt. Abschließend thematisiert Kapitel VII die Reflexion des „Telos“ von (menschlichem) 
Leben als derjenigen Seite des faktischen „Ewigkeitsbezugs“ des menschlichen Lebens, die 
mit dessen anderer Seite, dem Gründen von (menschlichem) Leben in seinem transzendenten 
Ursprung, gleichursprünglich ist (472), und zeigt den Niederschlag dieser Reflexion im Gefühl 
der „Zuversicht“ auf die „Aufhebung des Lebens“ in die Ewigkeit (77, 472, 533ff.).

In diesen Bogen von der faktischen Befindlichkeit („Situation“) menschlichen – als solchen 
eben wesentlich auf seinen ewigen Ursprung bezogenen – Lebens zu dem dieser seiner Ewig-
keitsbezogenheit entsprechenden Lebens„gefühl“, also in den Bogen, der durch die jene 
Befindlichkeit reflektierende und insofern spezifisch religiöse Selbst„auslegung“ bzw. -deutung 
des (menschlichen) Lebens gespannt wird, stellt Barth dann jeweils diejenigen „Symbole“ 
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hinein, deren sich die religiöse Selbstauslegung in der besonderen Hochreligion „Christentum“ 
bedient: Das Symbol „Schöpfung“ der Welt des Menschen und dessen „Gottebenbildlichkeit“ 
(85-169; zu I); das Symbol des „Falles“ in die außerparadiesische Befindlichkeit (172-205; zu 
II); das Symbol der „Sünde“ für die Fähigkeit des Menschen zum Schuldigwerden (223f.) 
durch Verfehlung des absoluten (nämlich im Ursprungsverhältnis gründenden: 235f.) Gebots 
der Nächstenliebe im „Egoismus“ (217-277; zu III); das Symbol des „Dürstens der Seele“ nach 
„Heil“ (nach „mehr als Leben“: nach Erlösung vom Mangel, nach Vollendung, nach innerem 
Halt) (292-298), im Unterschied zum darin eingeschlossenen „Streben nach Glück“ (298-312; 
zu IV); das Symbol des durch Jesus, sein Leben (Lehren, Leiden und Sterben) dem (mensch-
lichen) Leben gewährten „Heils“ (312-418; zu V); das Symbol der durch die „Präsenz des 
Auferstandenen und die Präsenz des Geistes Gottes“ (420) getragenen „unsichtbaren Kirche“ 
(419-469; zu VI); sowie schließlich das Symbol des „Reiches Christi“ (539f.), in dem Luther die 
johanneischen und paulinischen Symbole der „Gabe des ewigen Lebens“ bzw. der „Gabe des 
Geistes Christi schon hier und jetzt“ (541f.) zusammenfaßt, als „Verbürgung“ unserer aus-
stehenden Vollendung „im Reich Gottes“, also der ausstehenden „Aufhebung unseres Lebens“ 
in die „Ewigkeit Gottes“ (539), in der menschliches Leben kraft der für es konstitutiven Ewig-
keitsbeziehung immer schon gründet (471-549; zu VII).

Das heißt für die oben (1.1.4.) offengebliebene Frage nach dem Verhältnis zwischen der 
Positivität verschiedener überlieferter religiöser Symbole und der von Barth angenommenen 
einen allgemeinen Struktur religiöser Selbstreflektion menschlichen Lebens: Mögen über-
lieferte religiöse Symbole in ihrer Positivität (hier: die christlichen) auch der allgemeinen 
Verlaufsform solcher Selbstdeutung vorgegeben sein, so werden sie doch entsprechend der 
einheitlichen Sachlogik der letztgenannten aufgegriffen und in den ihr entsprechenden Sach-
zusammenhang gebracht. So präsentiert Barth programmgemäß die aufgegriffenen, über-
liefert vorgefundenen christlichen Symbole in demjenigen Sachzusammenhang, der sich aus 
der Sachlogik der von ihm exponierten einheitlichen allgemeinen Struktur religiöser Selbst-
deutung ergibt. Und dem fügen sich die benutzten Symbole des Christentums auch inso-
weit, als sie zwar selber nicht aus religiöser Selbstdeutung in ihrer von Barth exponierten 
allgemeinen Struktur stammen, wohl aber aus einem bestimmten realen Prozeß religiöser 
Selbstreflektion menschlichen Lebens, der als bestimmtes reales Exemplar die allgemeine 
Sachlogik religiöser Selbstdeutung menschlichen Lebens auf seine besondere Weise realisiert 
und daher auch den von ihm hervorgebrachten und gebildeten Symbolen eben diejenige spezi-
fische formale und inhaltliche Bestimmtheit aufprägt, die der sachlichen Besonderheit des 
realen Verlaufs seiner eigenen Reflexion entspricht. 
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Allerdings ist dann die Frage, ob die Einordnung der aufgegriffenen, überliefert vor-
gefundenen Symbole in die angenommene einheitliche allgemeine Verlaufsform religiöser 
Selbstdeutung noch den eigenen Zusammenhang der aufgegriffenen Symbole, wie dieser durch 
den besonderen realen Prozeß religiöser Selbstbesinnung, aus dem sie stammen, formal und 
inhaltlich spezifisch geprägt ist, festhält oder verändert bzw. vergleichgültigt und ganz außer 
Betracht stellt.

Festgehalten, sowohl sachlich als formal, bleibt die Eigenart des Symbolzusammenhangs 
der christlichen Bibel durch Einordnung in die von Barth angenommene allgemeine Form 
religiöser Selbstauslegung insoweit, als beide die Einsicht verbindet, daß die Situation der 
Verdanktheit des menschlich-ichhaften Lebens der schlechthin erste und umfassende Inhalt 
menschlichen (Selbst)Bewußtseins ist; und daß die Grundgestalt dieses Bewußtseins (wie 
Barth mit V. von Weizsäcker, T. Rendtorff und Kierkegaard feststellt) das „Gewißsein“ der 
„Faktizität“ des menschlich-ichhaften Lebens ist, die in und durch sich selber verweist auf ihr 
Konstituiertsein (Gesetztsein, Verwirklichtsein) nicht durch das menschlich-ichhafte Leben, 
sondern von jenseits solchen Lebens her (85-90).

Der verstehen wollende Leser fragt sich, worin dieses „Gewißsein“ näher betrachtet besteht. 
Es ist doch wohl das – nota bene: unmittelbare (von allem möglichen vermittelnden „Wissen“ 
schon in Anspruch genommene) – Innesein (Fühlen) von Wahrheit (d.h. von unbezweifel-
barer Verläßlichkeit), und zwar genau: das unmittelbare Innesein des wahren Wesens jener 
Faktizität, welches darin besteht, die Selbstmanifestation der diese Faktizität gewährenden 
(d. h. dauernd tragenden) Macht-ihres-„Woher“ in deren eigenem „Werk“ (in dem eben durch 
sie selbst Gesetzten: der Welt des menschlich-ichhaften Lebens) zu sein. Somit ist dieses 
unmittelbare Innesein auch ipso facto beides zugleich: sowohl das Innesein des ursprüng-
lichen, unhintergehbaren und unüberholbaren, Zugleich-, Miteinanderverbunden- und Auf-
einanderbezogenseins von radikaler (Schleiermacher sagte: „schlechthinniger“) Abhängigkeit 
und relativer Freiheit des menschlich-ichhaften Lebens als auch zugleich das Innesein der 
radikalen Asymmetrie dieses Zusammenseins von beidem zugunsten des absoluten Prae, der 
absoluten Vorgängigkeit, unserer schlechthinnigen Abhängigkeit gegenüber unserer relativen 
Freiheit. Welch letztere zwar kraft ihres in schlechthinniger Abhängigkeit Gesetztseins nie 
nichts-ist oder gar nicht-ist, aber was sie ist, nur als schlechthin abhängige (also nur kraft ihrer 
schlechthinnigen Abhängigkeit) ist – also eben von „Gnaden“ der sie gewährenden Macht 
„selbständig“, und zwar so, daß ihre „Selbständigkeit“ nicht mit diesem Gnadencharakter 
ihres Gewährtseins konkurrieren und ihn irgendwie einschränken könnte (gegen Barth, der 
gerade darauf insistiert: 167-169), sondern als aus Gnade gewährte Selbständigkeit sowohl 
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die formale Intentionalität des sie setzenden und tragenden Gewährens manifestiert als auch 
das unbezweifelbar bestimmte materiale Woraufhin (Ziel) dieser Intentionalität: eben das in 
relativer Freiheit Selbständigsein von menschlich-leibhaftem Personenleben.

Nun erinnert Barth dankenswerterweise an H. Gunkels Erkenntnis, daß der „Schöpfungs-
mythos“ von Gen 1 und 2 in sich selbst nichts anderes bietet als die „Ätiologie“ nicht etwa 
irgendeiner besonderen dauernden Gegebenheit innerhalb der Welt menschlich-ichhaften 
Lebens, sondern dieser Lebenswelt selber und im ganzen (109ff.) und zwar in derjenigen 
„monotheistisch geläuterten“ Gestalt, welche mit der realen „Transzendenz“ der diese Welt 
gewährenden Macht (des „Ursprungs“ dieser Welt) Ernst macht (119ff.). Aber die Einordnung 
dieses Mythos in das von Barth angenommene allgemeine Verlaufsschema religiöser Selbst-
reflektion gibt diesem Mythos den semantischen (referentiellen) Status eines der „religiösen 
Symbole“ (eines der Symbole der Religion, des religiösen Bewußtseins), die verglichen mit dem 
semantischen Status der Symbole des „Wissens“ und der „wissenschaftlichen Theorie“ als den 
„eigentlich bezeichnenden“ die von ihnen intendierten und zur Sprache gebrachten Sachver-
halte als lediglich „uneigentlich bezeichnend[]“ zu stehen kommen.

De facto aber, und entgegen dieser Sicht, unterscheidet sich jedoch das mythische 
Symbolisieren von den Symbolen des an Sinneserfahrung gebundenen „Wissens“ und der 
aus natur- oder kulturwissenschaftlicher Forschung stammenden „Theorie“ nur dadurch, 
daß es nicht solche Phänomene des Objektbewußtseins, sondern unsinnlich gegebene, aber 
nicht minder reale Phänomene des Selbstbewußtseins bezeichnet, aber keineswegs dadurch, 
daß es diese Phänomene auf eine andere Art bezeichnen würde als das Symbolisieren 
des „Wissens“ und der „wissenschaftlichen Theorie“ die seinen, also im Unterschied zu 
diesen nur auf „uneigentliche“ Weise. De facto ist der Mythos die eigentlich-bezeichnende 
Symbolisierung der Möglichkeitsbedingungen und damit auch der Grenzen alles wissen-
schaftlichen Symbolisierens und von diesen nur dadurch unterschieden, daß er nicht aus dem 
von Beobachtung und Datensynthese lebenden Verfahren natur- oder kulturwissenschaft-
licher Theoriebildung resultiert, sondern aus der (verglichen mit ihr) „vorwissenschaftlichen“, 
reflektierenden Explikation der unmittelbar gewissen Faktizität der Welt menschlich-ichhaften 
Lebens als der Möglichkeitsbedingung und Grenze allen Wissen über Innerweltliches (und 
damit vom „Sinn“ solchen Wissens). Der Mythos ist das eigentlich bezeichnende Symbolisieren, 
in welchem sich die reflexive Explikation der in der unmittelbaren praktischen Gewißheit der 
Faktizität menschlich-ichhaften Zusammenlebens enthaltenen transzendentalen Möglich-
keitsbedingungen und Grenzen allen Wissens von Innerweltlichem artikuliert. Die genuine, 
grundlegende, erste und umfassende Artikulationsgestalt von Einsicht in „transzendentale“ 
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Sachverhalte, also derjenigen Einsicht, über deren Wahrheitsstatus bekanntlich Kant selber 
erklärtermaßen (KdrV B 848-859) im Unklaren blieb, ist eben der Mythos, die erzählende 
Beschreibung des dauernden Gewährtwerdens der menschlichen Lebenswelt von jenseits ihrer 
selbst her, welches das durch es Gewährte, eben die menschliche Lebenswelt, so gewährt, daß 
diese nicht aus ihm heraus kann: weder hinter es zurück, noch über es hinaus. Der „mono-
theistisch geläuterte Schöpfungsmythos“ (besser: der Schöpfungsmythos der christlichen Bibel 
in seiner allein kohärenten, eben die Singularität und Transzendenz des Schöpfers erfassenden, 
Gestalt) ist also – wie der mitdenkende Leser nicht übersehen kann – keinesfalls eines der 
„tragenden“ „religiösen“, also uneigentlich bezeichnenden, „Symbole des Christentums“, sondern 
das eigentlich-bezeichnende Symbol des alles Tragenden.4 

Dies eigentlich-bezeichnende erzählende Beschreiben des alles Gewährte umfassend-
tragenden Gewährens durch die alles gewährenden Macht ist in der Tat „perspektivisch“ 
(167ff.), nämlich an die Perspektive des menschlich-ichhaften Lebens gebunden. Diese 
Perspektive ist allerdings (setzt Barth das als selbstverständlich voraus oder übersieht er es?) 
nicht willkürlich zu wählen und gewählt, sondern die Perspektive der getragenen Faktizität 
des menschlich-ichhaften, zur Selbstbestimmung bestimmten Lebens, welche diesem durch 
die währende Macht, die alles gewährt, alternativlos gewährt wird. Es ist die Perspektive 
des dem menschlich-ichhaften Leben durch die alles gewährende Macht selbst gewährten 
währenden Inneseins des transzendenten Gewährt- und Getragenseins der Faktizität seines 
eigenen Währens. Sie verschließt daher diesem Leben nicht den Zugang zur Wahrheit über 
sein transzendentes Gewährtwerden durch die währende Macht, die alles gewährt, und über 
die formale und materiale Zielstrebigkeit (Intentionalität) dieses währenden Gewährtwerdens, 
die in der Zielstrebigkeit (Intentionalität) des dieses Gewährtwerden währenden Gewährens 
der alles gewährenden Macht gründet; sie beschränkt das mögliche Wahrheitsbewußtsein der 
Menschen nicht auf das Bewußtsein der Resultate ihrer eigenen Selbstreflektion und Selbst-
bestimmung, sondern gerade sie hält ihnen den Zugang zur wahren Erkenntnis des schlecht-
hin Vorgegebenen offen.

Erfaßt und dargestellt wird solche Wahrheit durch ein Symbolisieren, das eben sie, diese 
Wahrheit, bezeichnet, und zwar keineswegs – wie Barth meint – uneigentlich, sondern eigent-
lich: eben im „monotheistischen Schöpfungsmythos“, also in der Erzählung der – nota bene: 
transzendentalen – Geschichte (des transzendentalen Geschehens) der alles gewährenden 
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Macht (also als Geschichte [Erzählung] von Gottes Gewähren von allem durch unsereinen 
Erkenn- und Gestaltbaren, d. h. unserer Lebenswelt):5 ihres eigenen währenden, transitiven 
(auf die die Faktizität allen gewährten und gesetzten ichhaften Zusammenlebens gerichteten, 
sie intendierenden) Gewährens und Setzens, von dessen Währen alles durch es Gewährt- 
und Gesetztwerden getragen und somit auch umgriffen wird. Als eigentlich-bezeichnendes 
Symbol des alles Tragenden ist der biblische Schöpfungsmythos auch das eigentlich-
bezeichnende Symbol des alles durch sein Gewähren und Setzen Umgreifenden – also eigent-
lich-bezeichnendes Symbol desjenigen währenden Gewährens und Setzens dessen, „in“ dem, 
wie der lukanische Paulus prägnant zusammenfaßt (Act 17, 28a), „wir“ (also alles mögliche 
und wirkliche Zusammenleben von Ichindividuen) „leben, weben und sind“.

Weil und indem der Schöpfungsmythos aber die eigentlich-bezeichnende Erzählung der 
transzendentalen Geschichte der alles gewährenden Macht ist, ihres währenden Gewährens 
und Setzens der Faktizität des Gesamtzusammenhangs des Zusammenlebens menschlicher 
Ichindividuen, ist er zugleich die eigentlich-bezeichnende Erzählung der transzendentalen 
Geschichte dieser während gewährten und gesetzten Faktizität. Der biblische Schöpfungs-
mythos ist ipso facto auch die eigentlich-bezeichnende Symbolisierung (Darstellung) dessen, 
was vom währenden Setzen und Gewähren der alles gewährenden Macht getragen und somit 
auch umgriffen wird. Und dies von ihm Umgriffene ist eben der Gesamtzusammenhang (d. i. 
die Welt) des Zusammenlebens menschlicher Ichindividuen als ein währendes Gesetzt- und 
Gewährtwerden der alles Innerweltliche überdauernden transzendentalen Bedingungen von 
allem Innerweltlichen.

Und zwar ein solches dauerndes Gewährtwerden, welches schon vermöge seines (also des 
auf es gerichteten, es intendierenden) Angefangenseins durch die alles gewährende Macht 
auch auf sein Ziel (das Ziel diese Gesetzt- und Gewährtwerdens) hin im-Werden-ist, also im 
Werden von seinem Anfang, seinem „A“, hin auf sein Ziel, sein „O“; und dies eben innerhalb 
des Währens der alles gewährenden Macht, in welchem das durch sie Angefangene auch sein 
schon durch sein Angefangensein intendiertes (also auch bestimmtes) Ziel findet.

Das Ganze dieser transzendentalen Geschichte (Geschehens) des währenden Gewährens 
und Gewährtwerdens der gewissen Faktizität der Ichhaftigkeit und Intentionalität mensch-
lichen Zusammenlebens, die vom allbefassenden Währen der alles gewährenden Macht 
getragen und umgriffen ist, also auch nie aus diesem allbefassenden Währen heraustritt, 
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erzählt der Schöpfungsmythos der christlichen – Altes und Neues Testament umfassenden 
und die Erzählung des ersteren durch die des letzteren konkretisierenden – Bibel (s. Act 
17,28a).

Um Barths Umgang mit dem biblischen Schöpfungsmythos zu würdigen, ist es unerläßlich, 
sich in einem Exkurs die Grundlinien dieses Mythos, und zwar in seiner spezifisch 
konkretisierten christlichen Gestalt, wie ihn die christliche Bibel als ganze erzählt, zu ver-
gegenwärtigen. Diese Grundlinien sind die folgenden: 

Exkurs

Der Mythos setzt ein mit der in Gen 1 und 2 gebotenen Erzählung vom Anfang der 
transzendenten Gewährung der Menschenwelt als Gewährung einer radikal asymmetrischen 
Wechselbeziehung zwischen einerseits dem währenden (absolut verläßlichen) Gewähren der 
Faktizität der Welt-der-Menschen, welches in formaler Hinsicht intentional und als solches 
material auf nichts anderes gerichtet ist als auf das für die alles gewährende Macht selber, 
somit also „sehr“ (absolut), Gute (Gen 1,31), d. i. auf die Welt des ichhaften Lebens seines end-
lichen Ebenbildes, und andererseits der eigenen Intentionalität des Umgangs der Menschen 
mit ihrer Lebenswelt, deren Faktizität ihnen transzendent (von jenseits ihrer her) während 
gewährt wird. 

Aber der Mythos der christlichen Bibel erschöpft sich nicht mit dieser Erzählung des 
Angefangenwerdens der radikal asymmetrischen Wechselbeziehung Schöpfer/Geschöpf. 
Weil er vielmehr dieses schöpferische Anfangen des währenden Gewährens der Faktizität 
menschlicher Lebenswelt als ein in sich selber intentionales beschreibt (erzählt), verlangt er 
selber nach der ihn allererst komplettierenden Erzählung auch von dem Ziel, auf das dieses 
Anfangen der radikal asymmetrischen Wechselbeziehung Schöpfer/Geschöpf in sich selber 
schon gerichtet ist und dessen irresistibles Verwirklichtwerden also vermöge der Irresistibilität 
schon dieses Anfangens stillschweigend („ohne Sprache“: Ps 19,4) aber unwidersprechlich 
„verheißen“, eben durch das Angefangene vorangezeigt, ist. 

Freilich ebenso wie der Mythos die Wahrheit über das Angefangensein des währenden 
Gewährtwerdens der Faktizität menschlich-ichhaften Zusammenlebens nur aus der 
diesem eben mit diesem Anfang während gewährten Perspektive (s.o. Barth 167ff.) seiner 
Faktizitätsgewißheit, also gewissermaßen aus dieser auf ihr ihr schon „voraus“liegendes 
Angefangesein „zurückblickend“, erkennbar und beschreibbar (erzählbar) ist, ebenso kann 
auch die Wahrheit über das eben darin schon beschlossene und faktisch vorangezeigte, zu 
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erwartende Ziel dieses Anfangs nur „rückblickend“ erkannt werden, eben aufgrund des 
„Gedächtnisses“ des „wunderbaren“ Erhaltenwerdens (Ps 111,4), das dem menschlich-ichhaften 
Zusammenleben gewährt ist durch und innerhalb des Währens seiner Faktizität durch die 
dieses Währen gewährende Macht, und zwar in zunehmender Genauigkeit als Erhaltenwerden 
über alle bisherigen Katastrophen hinweg auf eben das uranfängliche Ziel des währenden 
Gewährtwerdens von menschlich-ichhaftem Leben hin. Die in der christlichen Bibel ver-
sammelten Texte bieten daher verschiedene Zielpräzisierungen des Schöpfungsmythos aus 
verschiedenen innergeschichtlichen Lagen. Hier interessiert nur die Zusammenfassung der 
Wahrheitsmomente aller dieser rückblickenden Zielpräzisierungen in der abschließenden 
Zielpräzisierung der christlichen Gemeinde auf ihren eigenen Anfang durch das Auftreten 
und Geschick der Person Jesu. Erst einschließlich dieser sichtend zusammenfassenden Ziel-
präzisierung im Neuen Testament bietet die Heilige Schrift des Christentums den Schöpfungs-
mythos in seiner christlichen Konkretgestalt.

In dieser seiner Konkretgestalt erzählt der Schöpfungsmythos der christlichen Bibel als das 
Ziel schon des von der alles gewährenden Macht gewählten (und zwar in ihrem allbefassenden 
Währen gewählten und darin verbleibenden) Anfangens des währenden Gewährens der 
Faktizität menschlich-ichhaften Zusammenlebens (und damit ipso facto auch des Anfangens 
der radikal asymmetrischen Wechselbeziehung Schöpfer/Geschöpf) dessen Bewahrung 
nicht vor dem Tod, sondern dessen Rettung aus dem Tod, seine Bewahrung über den Tod 
hinaus. Das im christlichen Schöpfungsmythos abschließend präzisierte uranfängliche Ziel 
des währenden Gewährtwerdens schließt den Tod ein – den Tod jedes und aller Menschen 
als das jeden Menschen und damit alle Menschen, die Menschheit, die Welt-des-Menschen, 
betreffende definitive Enden des Gewährtwerdens der Faktizität von menschlich-ichhaftem 
Zusammenleben und damit auch das Enden der radikal asymmetrischen Wechselbeziehung 
Schöpfer/Geschöpf. Wobei jedoch dieses uranfänglich angezielte Enden keineswegs Widerruf 
des Angefangenen ist, sondern dessen Übertritt aus dem Status seines Vollendetwerdens in 
den seines Vollendetseins. Nun intendiert aber der Anfang des währenden Gewährens das 
währende Gewährtwerden der Faktizität der Ichhaftigkeit menschlichen Zusammenlebens, 
das eben kraft seiner während gewährten Ichhaftigkeit auch seinerseits intentional prozediert. 
Somit kann auch die von der alles gewährenden Macht intendierte Vollendungsgestalt des von 
ihr angefangenen Gewährtwerdens der intentionalen Ichhaftigkeit (Innerlichkeit) mensch-
lichen Lebens keine andere sein und ist auch keine andere als die Vollendungsgestalt eben 
dieser intentionalen Ichhaftigkeit, also eine bestimmte qualitative Bestimmtheit der Inner-
lichkeit des ichhaften Menschenlebens und ihrer Intentionalität: nämlich deren eigene 
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Einstimmung in das Ziel, das schon von der alles gewährenden Macht für die von ihr während 
gewährte Faktizität menschlicher Innerlichkeit intendiert ist: also die eigene intentionale Ein-
stimmung in den Tod als das Enden des Gewährtwerdens ichhaften, zu innerweltlicher Selbst-
bestimmung bestimmten Menschenlebens – welches Enden aber nicht Widerruf des von der 
alles gewährenden Macht in ihrem alles umgreifenden Währen angefangenen Gewährens und 
Gewährtwerdens des ichhaften Zusammenlebens der Menschen ist, sondern nur der Über-
tritt aus dem Werden seiner Zielgestalt in deren Verwirklicht- und Erreichtsein, Übertritt aus 
seinem Vollendetwerden in sein Vollendetsein als gewährtes Ebenbild des Schöpfers. Dies ist 
der Zielzustand der unbezweifelbaren, also gewissen, Faktizität der Ichhaftigkeit (Innerlich-
keit) menschlichen Zusammenlebens, die als Möglichkeitsgrund und Grenze aller mensch-
lichen Selbstreflektion und Selbstbestimmung dieser radikal vorgegeben, also allein durch die 
alles gewährende Macht bestimmt, gesetzt und gewährt wird. Auch dieser ihr Zielzustand 
wird also allein durch diese Macht, ihr Setzen und Gewähren, gesetzt und gewährt. Und 
dies dadurch, daß die alles gewährende Macht selber innerhalb ihres Währens diese finale 
konkrete Bestimmtheit des Gewißseins der Faktizität ichhaften (innerlichen) Zusammen-
lebens ausgehend von und auf dem Boden der Anfangsgestalt dieses Gewißseins als deren 
schrittweise Konkretisierung setzt und gewährt.

Auch die wesentlichen Schritte, in denen die alles gewährende Macht diese finale Bestimmt-
heit der Faktizitätsgewißheit der Menschen gewährt und setzt, werden vom Schöpfungs-
mythos in seiner christlichen Gestalt eigentlich-bezeichnend erzählt:

Erster Schritt: An die in Gen 1 und 2 gebotene Erzählung des Gewährtwerdens der „sehr 
guten“ Ausgangs- und Grundgestalt der gewissen Faktizität der intentionalen Ichhaftigkeit 
menschlichen Zusammenlebens, nämlich ihrer Gestalt als „Gottebenbildlichkeit“, d. h. als 
innerhalb des allbefassenden Währens gewährtes, somit bestimmtes und begrenztes, Währen 
der Gewißheit der Faktizität des Zusammenlebens von durch selbstbewußte Intentionalität 
ausgezeichneten und somit zur Selbstbestimmung bestimmten Ichindividuen, fügt er sogleich 
hinzu die Ätiologie der ersten Näherbestimmtheit dieser Gewißheit zur Gewißheit, daß diese 
Faktizität für das Zusammenleben eine Last und die Faktizität der Bedürftigkeit sei, von 
dieser Last befreit, also „erlöst“ zu werden, die als Grund dieser ersten Näherbestimmtheit 
der Faktizitätsgewißheit die Tatsache benennt, daß die Ichindividuen die ursprüngliche und 
wesentliche und bleibende Güte der Ausgangsbestimmtheit ihrer Faktizitätsgewißheit nicht 
anerkennen und ihr nicht gerecht werden (manifest in der Nichterfüllung der Zumutung von 
Gen 2,17); dies aber nicht zufällig, sondern deshalb, weil ihre Selbständigkeit als gewährte 
eine nur relative und insofern mit einer spezifischen „Imbezillität“ behaftete ist: nämlich 
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durch ihre Verführbarkeit zu der Grundillusion, daß ihr eigenes Unterscheiden zwischen dem 
Guten und Schlechten nicht unterschieden sei von der durch den Schöpfer bereits durch die 
Schöpfung selber schon getroffenen Unterscheidung zwischen dem radikal Guten und radikal 
Bösen und sich dieser schon getroffenen Urunterscheidung zwischen Gut und Böse nicht 
unterzuordnen und an ihr zu orientieren hätte. So führt also der Mythos die Bestimmt-
heit der Faktizitätsgewißheit zur Gewißheit des Lastcharakters des Zusammenlebens und 
seiner Erlösungsbedürftigkeit nicht etwa auf den einen Ungehorsamsakt der Stammeltern 
zurück, sondern auf dessen Möglichkeitsbedingung in der spezifischen Schwäche (nämlich 
der nur relativen Selbständigkeit) ihres Status als Geschöpfe, die als solche menschheitsweit 
herrscht, und also ein transzendentaler Sachverhalt ist (in der reformatorische Lehrbildung 
dann als asymmetrischer Zusammenhang von Seins- und Tat„sünde“ expliziert6). – Dieselbe 
Reichweite behauptet der Mythos von der in dieser Schwäche gründenden Bestimmtheit der 
Faktizitätsgewißheit als Lastgewißheit und Gewißheit der Erlösungsbedürftigkeit und stellt 
diese als eine Gewißheit schon sowohl des „Wovon“ als auch des „Wie“ der Erlösung dar, deren 
das Zusammenleben bedürftig ist: Das gewisse Wovon der notwendigen Erlösung ist für den 
christlich konkretisierten Mythos die Situation, in der die Faktizitätsgewißheit als Gewißheit 
des definitiven Endens des menschlich-ichhaften Zusammenlebens im Tode nicht zugleich 
die Gewißheit der absoluten Güte dieses Endens als des Endens des Vollendetwerdens durchs 
Versetzwerden ins Vollendetsein ist; und zwar deshalb nicht, weil die Faktizitätsgewißheit 
noch nicht als die Gewißheit bestimmt ist, daß die gewisse Faktizität des menschlich-
ichhaften Zusammenlebens innerhalb des allbefassenden Währens der Macht, die alles 
gewährt, angefangen ist und verbleibt, so daß auch das uranfänglich angezielte Enden des 
menschlich-ichhaften Zusammenlebens, dessen Faktizität gewiß ist, nicht aus diesem all-
befassenden Währen herausfällt, sondern sich innerhalb dieses allbefassenden Währens so 
vollzieht, daß auch das Beendete in ihm als Be- und Vollendetes aufgehoben bleibt. Wodurch 
der Mythos ausschließt, daß als das Wovon der Erlösung etwa das gewährte Gewißsein der 
Faktizität des menschlich-ichhaften Zusammenlebens selber gewiß sein könnte. Deshalb 
beschreibt der christliche Mythos die Gewißheit des Wie der Erlösung, die schon in der 
Gewißheit der Erlösungsbedürftigkeit beschlossen ist, als eine weitere Näherbestimmung 
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der uranfänglichen Faktizitätsgewißheit, die nur auf dem Boden und im Rahmen von deren 
erstem Näherbestimmtsein zur Gewißheit der Erlösungsbedürftigkeit möglich ist, also auch 
diese Näherbestimmung der Faktizitätsgewißheit nicht einfach beseitigt, sondern – sie 
bestätigend – über sie hinausführt. Daher erzählt der christlich konkretisierte Mythos, daß 
schon in der ersten Näherbestimmung menschlicher Faktizitätsgewißheit zur Gewißheit der 
Erlösungsbedürftigkeit die Gewißheit eingeschlossen ist, daß die Erlösung nur in der Weise 
erfolgen kann und erfolgen wird, daß die alles gewährende Macht selber auf dem Boden des 
Zusammenlebens in der Gewißheit der Erlösungsbedürftigkeit, also durch das Eintreten eines 
Mensch in dieses innerlich so qualifizierte Zusammenleben und durch sein Auftreten in 
ihm, ein Zusammenleben in derjenigen Weiterbestimmung dieser ersten Näherbestimmtheit 
des Gewißseins anfängt, welche erlösend nicht dahinter zurück-, sondern darüber hinaus-
führt. Der christliche Schöpfungsmythos erzählt also (durch seine Lesart von Gen 3,15 als 
„Protevangelium“) – eigentlich-bezeichnend – von der menschheitsweiten Gewißheit des 
Angewiesenseins darauf, daß die alles gewährende Macht selber auf die eben skizzierte Weise 
innerhalb des innerlich durch Gewißheit der Erlösungsbedürftigkeit bestimmten Zusammen-
lebens ein Zusammenleben anfängt, das innerlich von der erlösenden Weiterbestimmtheit 
menschlicher Faktizitätsgewißheit qualifiziert ist.

Zweiter Schritt: Konstitutiv für die christliche Gestalt des Schöpfungsmythos ist, daß 
er auch den zweiten Schritt zur Gewährung und Setzung der finalen Bestimmtheit der 
Faktizitätsgewißheit der Menschen durch die alles gewährend Macht selber erzählt: die 
Gewährung der Erlösung von der die Gewißheit der Erlösungsbedürftigkeit begründenden 
Blindheit gegenüber dem wahren, ursprünglichen und letztgültigen „Heil“ des Menschen: 
Die Intention (der „Logos“) der innerhalb ihres allbefassenden Währens alles gewährenden 
Macht, die an sich schon im währenden zielstrebigen Gewähren der Welt des menschlich-
ichhaften Zusammenlebens für dieses manifest ist, erschließt sich in expliziter Direkt-
heit einem Menschen, eben Jesus von Nazareth, in der Weise, daß sie dessen menschliche 
Intentionalität mit ihrer schaffenden völlig vereinigt (zur völligen Übereinstimmung mit ihr 
bringt7), so daß das Leben dieses Menschen für seine Adressaten zur Erinnerung wird an das 
in diesem Menschenleben durch die eigene, direkte Selbstvergegenwärtigung der Intention 
(des „Logos“) des Schöpfers Wirklichkeit gewordene Erlöstsein zu einem menschlichen Leben 
in unverstellter Erfassung und Annahme des von Gott angezielten Guten – eben des Endens 
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des wirksamen Wollens der Menschen im Tod als Übergang in ihr vollendetes, wahres Sein, 
und zwar nicht unter Zurücklassung, sondern unter Mitnahme aller ihrer Werke (Apk 14,13), 
auch der aus Blindheit getanen – als des auch für jeden Menschen selber wahren und letztlich 
Guten. Wobei dieser Erinnerung des erlösten Menschseins Jesu (gen. obj.) zugleich in sich 
selber erlösende Kraft eignet, weil sie ja in sich selber die Verheißung ist, daß die Heilsintention 
des Schöpfers, wie sie für den Menschen Jesus gewiß ist und durch sein Leben innerhalb des 
menschlich-ichhaften Zusammenlebens bezeugt wird, eben als Intention des Schöpfers auch 
allen Menschen gewiß zu werden und ihr Zusammenleben innerlich zu qualifizieren bestimmt 
ist. Dieses vom Schöpfer selber gestiftete erlösende, weil in sich selbst verheißungsartige, 
Gedächtnis des Lebens Jesu als Selbstvergegenwärtigung der Heilsintention des Schöpfers 
konstituiert und trägt direkt das durch es innerlich qualifizierte und es auftragsgemäß feiernde 
und verkündigende (1 Kor 11, 17-26) Zusammenleben seiner Jünger und erreicht durch diesen 
– und zwar durch diesen notwendig bedingt, wenn auch nicht schon hinreichend bedingt – 
auch das gesamte menschlich-ichhafte Zusammenleben mit seiner dieses Zusammenleben 
innerlich qualifizierenden Kraft (Eph 3, 10).

Dritter Schritt: Auch diesen erzählt der christliche Schöpfungsmythos – eben als das vom 
Schöpfer in seinem allbefassenden Währen selbst anfänglich intendierte und schließlich ver-
wirklichte Enden der seinem geschaffenen Ebenbild gewährten Gewißheit der Faktizität seines 
Vollendetwerdens in deren Verwandlung zur Gewißheit der Faktizität seines Vollendetseins. Er 
erzählt dies als das jedem und allen Menschen widerfahrende Geschick, also als ein Geschick, 
das die Menschenwelt erreicht nicht vorbei am Geschick jedes Einzelnen (Hbr 9,27) und jeden 
Einzelnen nicht vorbei am Geschick der gesamten Welt des Menschen (Apk 20,11; 21,1). Aber 
auch als ein Geschehen, das nichts vom intentionalen Wirken der Menschen aus dem all-
befassenden Währen der alles gewährenden Macht herausfallen läßt, sondern dies alles in 
Gott bewahrt, ihm präsent und offenbar sein läßt (Apk 14, 13b; 20, 11) – einschließlich des 
Unterschieds zwischen dem in widergöttlicher Intention Getanen und dem in der Intention 
der Einstimmung in die Intention des Schöpfers Getanen (im offenbarenden Gericht: 2 Kor 
5,10). Und er berichtet davon, daß es die göttliche Intention (der „Logos“ Gottes) ist, auch das 
in widergöttlicher Intention Getane zu ertragen, so daß es auch von seinen Tätern ertragen 
werden kann und muß als das, was die alles gewährende Macht selber in ihrem allbefassenden 
Währen von Anfang an zu tragen intendiert.

Diese konkretisierte Gestalt des Schöpfungsmythos erzählt die christliche Bibel als ganze. 
Und zwar erzählt sie ihn in seiner Einheit als das eigentlich-bezeichnende „Symbol des 
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Tragenden“. Demgegenüber faßt Barth, kultur- bzw. religionswissenschaftlich inspiriert, die 
Bibel auf als Kontainer uneigentlich-bezeichnender „tragender religiöser Symbole“, nämlich 
der christlichen. Dieser Mißkonzeption liegt zugrunde: 

Erstens die Verkennung der Entstehung der christlichen Bibel: Nicht präzise erinnert (44) 
und erst recht nicht in seiner ganzen Tragweite ernst genommen wird, daß die christliche 
Bibel sich dem christlichen Gemeindegottesdienst (vgl. H. v. Campenhausen, Die Entstehung 
der christlichen Bibel, 21977) verdankt: der regelmäßig wiederholten Feier des abschließenden 
Gemeinschaftsmahls Jesu mit den Seinen, die die – verheißungsgemäß in den Gaben des 
Mahls präsent bleibende – Selbstvergegenwärtigung („Inkarnation“) des Schöpferwortes in 
Jesu Leben zu genießen gibt und somit die an Ostern erfahrene Wahrheit des Vollmacht-
anspruchs Jesu bezeugt (verkündigt: 1 Kor 11,17-34). So ist auch nicht im Blick, daß der Sinn-
gehalt dieser gemeindlichen Mahlfeier der ursprüngliche Horizont der spezifisch christlichen 
Gesamtlesart der biblischen Schriften ist.

Somit ist zweitens auch nicht im Blick der spezifische Charakter der „Perspektive“, aus 
der heraus das Ganze dieser Schriftensammlung gelesen wird. Die ist nämlich zwar in der 
Tat die Perspektive der Faktizitätsgewißheit (87f.), welche die Ichhaftigkeit des menschlichen 
Zusammenlebens begründet und trägt, aber dies keineswegs in der Irrealität ihrer inhaltlichen 
Unbestimmtheit8, sondern in der Realität ihrer klaren inhaltlichen Bestimmtheit: nämlich in 
ihrer der Begegnung mit dem Auftreten und Wirken Jesu von Nazareth verdankten Bestimmt-
heit zu der Gewißheit, damit nicht nur einem menschlichen „Märtyrer in eigener Sache“ 
begegnet zu sein (389), sondern der Selbstvergegenwärtigung („Inkarnation“) der Intention 
des Schöpfers (seines „Logos“: Joh 1,14) selber in diesem Menschenleben (2 Kor 5,19), die von 
irrigen Sichtweisen von Heil zur wahren Sicht von Heil befreit, erlöst, nämlich die Menschen 
mit dem Schöpfer und seiner Intention versöhnt. So bleibt auch unbedacht, daß die Bibel 
nicht einfach eine Sammlung diverser Näherbestimmungsgestalten des Schöpfungsmythos 
zwischen zwei Buchdeckeln bietet, sondern dessen dem Christusgeschehen verdankte letzt-
gültige Bestimmtheit (Heb 1, 1-8), in deren Einheit die Wahrheitsmomente der vorausliegenden 
Bestimmtheitsgestalten des Mythos festgehalten sind.

Womit drittens auch unbedacht bleibt, daß diese christlich bestimmte Letztgestalt des 
Schöpfungsmythos eine Gesamtaussage mit klar bestimmtem Gesamtgehalt bietet, nämlich 
der der „regula fidei“ (Barths Auffasung: 4f.), welche das für den christlichen Mahlgottesdienst 
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wesentliche Verständnis der einheitlichen Gesamtaussage des Mythos artikuliert; und daß 
daher auch das treibende Sachmotiv der Entwicklung von Trinitätslehre und Christologie 
nichts anderes war als das Bemühen um Klarstellung der Realität der Heilskommunikation 
im Mahlgottesdienst als Christusfeier; daß also auch diese ihrerseits Arbeit an der in diesem 
„cultus Dei“ übersprachlich bekannten und verkündigten transzendentalen Wahrheit des 
christlich konkretisierten Schöpfungsmythos war (von Barth nur unter dem Gesichtspunkt 
der „Verrechtlichung“ der Lehre betrachtet: 7ff.). 

Verzeichnet wird daher auch der innere Zusammenhang der vier wesentlichen Themen der 
transzendentalen – die Möglichkeitsbedingung und menschheitsweit isomorphen Verlaufs-
struktur allen menschlich-ichhaften Zusammenlebens eigentlich-symbolisierend zur Sprache 
bringenden – Gesamtaussage des Mythos: 

 ‒ 1. Schöpfung (ihr uranfängliches Zielen auf die definitiv mit der Intention des Schöpfers 
versöhnte Intentionalität seines geschaffenen Ebenbildes) (a; Barth Kap I), 

 ‒ 2. die allgemeine anfängliche Bestimmtheit der die Ichhaftigkeit des menschlichen 
Zusammenlebens konstituierenden Faktizitätsgewißheit als Gewißheit geschöpflicher 
Versöhnungsbedürfigkeit (b; von Barth behandelt in Kap II, III, IV), 

 ‒ 3.  der Einsatz des erforderlichen Versöhntwerdens durch das vermöge der Begegnung mit dem 
inkarnierten Schöpferlogos geschaffene neue Zusammenleben im Licht der durch das Erleben 
Jesu als des Christus (als Ort der versöhnenden Selbstvergegenwärtigung der Intention [des 
„Logos“] des Schöpfers) geschaffenen Weiterbestimmtheit menschlicher Faktizitätsgewißheit 
zur Gewißheit des Versöhntwerdens mit Gott durch Gott selber (c; von Barth behandelt in 
Kap. V, VI),

 ‒ 4. Verwirklichung des Ziels der Schöpferintention: der definitiven Gestalt des definitiven 
Versöhntseins des geschaffenenen Ebenbildes des Schöpfers mit seinem Schöpfer durch diesen 
selbst (d; von Barth behandelt in Kap VII).

1.3.1. Zum Thema Schöpfung, Offenbarungscharakter von Schöpfung und 
Schöpfungsintention

Der biblische Mythos stellt das „Von-anderwärts-her-Sein alles dessen, was existiert“ als 
„Schöpfung“ dar (125.). Diese Rede von „Schöpfung“ begegnet bei Barth einerseits als eigentlich-
bezeichnende Symbolisierung des Tragenden: nämlich des vom Fundament der Ichhaftigkeit 
menschlichen Lebens, d. h. von der menschlichen Faktizitätsgewißheit, selber bezeugten 
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transzendenten Grundes ihrer selbst (85-90; bes. 87f.; 124ff.); so auch in den Passagen, in denen 
Barth, Gunkel folgend, den Mythos von Gen 1-3 als „Ätiologie“ gegenwärtiger menschlicher 
Lebenswelt nachzeichnet (113-126) und damit den Sinnhorizont des „Ganzen“ von „Himmel 
und Erde“ (157-169). Daneben läuft aber die Auffassung der Rede von „Schöpfung“ als eines 
„religiösen Symbols“ weiter, das für Barth, wie Symbole allesamt, nur uneigentlich bezeichnet. 
Dies Hin und Her belastet seine Auslegung des Mythos durchgehend mit einer verzeichnenden 
Selektivität. Jedenfalls ist das von diesem in eigentlich-bezeichnender Weise beschriebene 
transzendente Gewährtwerden der Menschenwelt unter mehreren verschiedenen Gesichts-
punkten zu beschreiben:

Erstens unter dem Gesichtspunkt der durch die Gewährung von Faktizitätsgewißheit 
konstituierten Ichhaftigkeit menschlichen Zusammenlebens, der die „,mentale Sonder-
stellung“ der Menschen begründet, ihre Gottebenbildlichkeit und somit ihre „Würde“ (Barths 
Kant rekapitulierender Vorschlag: 126-147), die sie gegenüber allem sonstigen Leben aus-
zeichnet und, indem sie auf das Ganze des Geschaffenen ausgreift, die Welt zur Welt-des-
Menschen macht (168).

Unbedacht bleibt schon dabei der Charakter von Schöpfung (Schaffen) als dem Anfangen 
der radikal asymmetrischen Wechselbeziehung zwischen dem willentlichen Wirken der alles 
gewährenden Macht und dem durch sie gewährten willentlichen Wirken ihres geschaffenen 
Ebenbildes; unbedacht also: die biblische Sicht des Grundes/Ursprungs der während gewährten 
Faktizitätsgewißheit menschlicher Ichhaftigkeit als Anfangen der währenden Gewährung 
menschlichen Zusammenlebens in währender Bezogenheit auf den währenden Grund seines 
währenden Gewährtwerdens, also als Anfang eines radikal asymmetrischen Bundesvollzugs 
(Barth berührt das Thema „Bund“ – nämlich des Bundes des Schöpfers mit der Menschheit 
als Grund der Möglichkeit und Wirklichkeit aller Bünde zwischen Menschen – gar nicht, 
plädiert vielmehr für die entkonkretisierende Ersetzung der Rede vom „Anfang“ durch die 
vom „Ursprung“ [124f.]).

Unbedacht bleibt, daß solches Anfangen zwar „transzendent“ ist (119ff.), also nicht inner-
halb des dadurch Angefangenen, also nicht innerhalb des gewährten (somit begrenzten) 
Währens des Gewährten, sondern ausschließlich innerhalb des allbefassenden Währens der 
alles gewährenden Macht möglich und wirklich ist, also geschieht in der nicht in abstrakter 
Negativität bloß als „transzendent“ zu charakterisierenden „Ewigkeit“, sondern in deren konkreter 
Bestimmtheit als das allbefassende Währen der alles gewährenden Macht, innerhalb dessen alles 
geschieht, was sie gewährt, also im strikten Sinne alles mögliche Gewährte, und zwar, ohne je 
aus diesem allbefassenden Währen des Gewährens der alles gewährenden Macht herausfallen 

Streit-Schrift: Kritischer Kommentar

106  – Journal für Theologie (01/2023) DOI 10.58127.0009

Donum Superadditum



zu können. Womit also unbedacht bleibt die für den christlichen Schöpfungsmythos wesent-
liche panentheistische Sicht der gesamten Welt des menschlich-ichhaften Zusammenlebens (des 
gesamten Weltgeschehens), wie sie – bereits alttestamentlich präludiert – für Jesus (Mt 22,32 
parr) und ebenso für Paulus bezeugt ist (Act 17,28a) und ebenso in der gesamten altkirchlichen 
Dogmenbildung wie auch in der diese auslegenden mittelalterlichen und reformatorischen Lehr-
bildung faktisch vorausgesetzt bleibt.9 

Unbedacht bleibt, daß der Mythos die faktische Intentionalität, also Zielstrebigkeit, des 
währenden Gewährtwerdens der Faktizitätsgewißheit, welche die Ichhaftigkeit menschlichen 
Zusammenlebens konstituiert, in eigentlich-bezeichnender Weise symbolisiert, damit zugleich 
aber auch die offenbare Intentionalität dieses Gewährungsgeschehens als Manifestation des 
eigenen alles gewährenden Wesens der alles gewährenden Macht. Womit für das Durchdenken 
des Mythos und seines eigenen Gehalts die Aufgabe gestellt ist, auch dieses Implikat des Mythos 
explizit zu machen und in eigentlich bezeichnender Weise darzustellen. Diese Aufgabe hat die 
christliche Theologie in Angriff genommen (und hält sie als ihr bleibend gestellte fest), indem 
sie die eigene „Lebendigkeit“ der alles gewährenden Macht als deren trinitarisches, und d. h. 
relationales Wesen beschreibt: nämlich einerseits den trinitarischen Vollzugscharakter des 
Gewährtwerdens dessen, was sie gewährt (das ist die währende Fakzititätsgewißheit, das Funda-
ment menschlicher Ichhaftigkeit) als die Selbstmanifestation (Offenbarung) des trinitarischen 
Charakters ihrer eigenen Lebendigkeit, also der Lebendigkeit des alles gewährenden Ichs (Ex 3,6-
14; Ez 36,36;  37,14), für die gewährte Ichhaftigkeit menschlichen Zusammenlebens (in der Lehre 
von der Trinität der „Ökonomie“ Gottes) und zugleich andererseits die so manifestierte Trinität 
seines eigenen Wesens als des Grundes dieser seiner „ökonomischen“ Selbstmanifestion (in der 
Lehre von der trinitarischen Verfaßtheit des eigenen Wesens Gottes).10 Nichts davon bei Barth, 
der die trinitarische Gotteslehre gar nicht eigens berührt, für den mit der Aufklärung „die 
meisten Gottesvorstellungen der christlichen Frömmigkeits- und Lehrtradition“, insbesondere 
alle „Personalisierungen des Göttlichen“, nur „versinnlichende Anthropomorphismen“ sind, 
der für einen „unpathetischen Theismus“ (74 Z. 16; 70 Z. 7-12: einen „Theismus ohne tremolo“ 
[was soll das heißen?]) plädiert und für den das Gebet problematisch wird, weil der aufgeklärte 
Beter weiß, daß der Ausdruck „Gott“ nur noch einen „Grenzbegriff der Vernunft“ meinen 
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kann und „sein Status und Charakter als eines personalen Gegenübers nur bildlich imaginärer 
Art ist, also ein Produkt meiner eigenen Phantasie“ (68-71; was dann auch für „Gott“ als 
„Gegenüber“ des Gewissens [] gelten dürfte), es sei denn, das „Gebet“ ist einfach Ausdruck – 
Barth meint, etwa in der Gestalt des Bittgebets – menschlicher Heilssehnsucht (295, 367, 397).

Unbedacht bleibt aber vor allem auch, daß die Gewährung von Faktizitätsgewißheit (des 
Fundaments unserer Ichhaftigkeit) als Selbstäußerung der alles gewährenden Macht in sich 
selber auch den Charakter einer Selbstmanifestation dieser Macht und somit von Offenbarung 
hat, und zwar von Selbstoffenbarung ihres alles gewährenden Wesens. 

Ad vocem „Offenbarung“ bietet Barth einerseits nichts als Polemik gegen „steile Offen-
barungsansprüche“ traditioneller Theologie (48).

Gleichzeitig schreibt er mit der These von der „Zweideutigkeit“ des Gottesgedankens (189), 
der „Dialektik“ der Gottesvorstellung (190) und zugespitzt der „doppelten Transzendenz Gottes“ 
(202) ein altbekanntes Mißverständnis der Aussagen Luthers über die Inkomprehensibilität 
des Wesens Gottes fort, welches diese Aussagen als die Behauptung auffaßt, daß Gottes Wesen 
nicht nur von allem, was er will und wirkt, zu unterscheiden sei, sondern daß dieses Wesen 
als absolute Freiheit (Souveränität) es auch ausschließe, daß Gott selber dieses sein Wesen 
in seinem eigenen Wollen und Wirken definitiv zu realisieren vermöge (l. c.) – was die „auf-
geklärte“ Einstimmung in Kants Meinung einschließt, daß das Realsein Gottes und seines 
Wesens für uns und unseresgleichen überhaupt nicht gewiß (überhaupt nicht Inhalt unseres 
nicht kohärent bezweifelbaren Wahrheitsbewußtseins) werden könne und dann einhergeht 
mit der Mißkonzeption der Aussagen des Mythos als uneigentlich-bezeichnender „religiöser 
Symbole“. Demgegenüber spricht aber der Mythos selber – und ebenso die ihn explizierende 
traditionelle Theologie, exemplarisch diejenige Luthers – in eigentlich-bezeichnender Weise 
von dem Gewährtwerden der in Faktizitätsgewißheit gründenden Ichhaftigkeit von Menschen 
als der real-gewährten Perspektive, die vom Schöpfer selber als diejenige gewährt wird, in 
und aus der heraus er sich und sein Wesen für sein geschaffenes Ebenbild real zugänglich 
gemacht hat. Behauptet wird somit nur die „Inkomprehensibilität“ des Schöpfers abgesehen 
von der mit der Gewährung dieser Perspektive gewährten Zugänglichkeit seines Wesens 
als Schöpfer, also von einer Erkennbarkeit seiner Wesenstrinität abgesehen von der Öko-
nomie seines trinitarischen Wollens und Wirkens. Die reale absolute Freiheit und Souveräni-
tät des Schöpfers kommt somit im trinitarischen Dogma von der asymmetrischen Einheit 
von immanenter und ökonomischer Trinität auch, anders als Barth meint, nicht in selbst-
widersprüchlicher Weise als Grund der Unfähigkeit des Schöpfers zur Selbstmanifestation 
seines Wesens zur Sprache, sondern in der allein kohärenten Weise als seine absolute Freiheit 
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zu absoluter, also auch definitiver, Selbstbestimmung zu der in absoluter Freiheit gewählten 
Weise der definitiven Selbstmanifestation seines Wesens als Schöpfer (also der Macht, die 
in absoluter Freiheit absoluter Selbstbestimmung alles gewährt). Daher stellt der Mythos – 
und auch die ihn explizierende traditionelle Theologie (exemplarisch diejenige Luthers) – in 
eigentlich-bezeichnender Rede die Gewährung von Faktizitätsgewißheit, d. h. des Funda-
ments unserer Ichhaftigkeit (also den Anfang der Ökonomie seines Wollens und Wirkens), 
dar als diejenige Äußerung des Wesens des Schöpfers, in der dieses sich als das Wesen dessen 
manifestiert, der eben gerade aufgrund seiner absoluten Souveränität und Freiheit zu absoluter 
Selbstbestimmung „nec falli nec fallere potest“ und der in jeder möglichen seiner Setzungen 
(Gewährungen) nichts anderes manifestiert als sein Wesen: absolute Treue zu sich selber, näm-
lich zu seinem Gewähren, und somit auch zu allem darin Gewährten. Nur weil der Mythos 
und seine theologische Explikation dies in eigentlich-bezeichnender Weise besagt, kann, ja 
muß, er und die ihn explizierende Theologie auch in eigentlich-bezeichnender Weise davon 
sprechen, daß das durch ihn gewährte, ichhafte (in gewährter Faktizitätsgewißheit gründende) 
Menschenleben eben deshalb, weil es auf diese Weise innerhalb des allbefassenden Währens 
von der alles gewährenden Macht gewährt ist, auch nicht aus deren allbefassendem Währen 
herausfallen kann und wird, sondern einschließlich des definitiven Endens seines eigenen 
willentlichen Wirkens und sich selbst Bestimmens im Tode dennoch darüber hinaus im 
allesbefassenden Währen des Schöpfers wirklich „geborgen“ ist. Unterstellt man dem Mythos, 
daß er nur uneigentlich-bezeichnende religiöse Symbole enthält (und der unaufgeklärten Theo-
logie, daß sie eben dies nicht erkannt habe), so kann auch die Rede von „Geborgenheit“ im 
Grund des Selbst nur ein uneigentlich-bezeichnendes Symbol sein, welches – genauso wie die 
Rede von „Gott“ insgesamt – bei „aufklärendem“ Licht besehen nur eine religiös phantasierte 
Realität, also nur phantasierte „Geborgenheit“ meint. 

Unbedacht bleibt ebenso, daß die Erzählung des Mythos vom Anfangen der radikal asym-
metrischen Wechselbeziehung (des radikal asymmetrischen „Bundes“geschehens) zwischen 
dem Schöpfer und seinem geschaffenen Ebenbild als eines wesentlich intentionalen (ziel-
strebigen), eben auf dieses Bundesgeschehen gerichteten, Anfangs ipso facto auch schon die 
Erzählung vom Festgelegtwerden des Ziels dieses Geschehens ist: daß also der Schöpfungs-
mythos schon in seiner priesterlichen Gestalt von Gen 1-3 den innerhalb des allbefassenden 
Gewährens der Ursprungsmacht gemachten Anfang ihres Gewährens der (transzendentalen) 
Bundesgeschichte als einen solchen erzählt, der ipso facto auch selber schon die Festlegung des 
Ziels ist, in dessen Erreichung das Angefangene endet und von dem somit gilt: es wahrt den 
Charakter des Angefangenen als eines Gewährungsgeschehens, das für den es gewährenden 
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Schöpfer, und somit auch für sein geschaffenes Ebenbild „sehr gut“ (Gen 1,31) ist, realisiert also 
„Heil“; und zwar „Heil“, das ebenso wie der Anfang des (transzendentalen) Bundesgeschehens 
innerhalb des allbefassenden Währens der Ursprungsmacht liegt. Somit sind die späteren 
Versuche von Prophetismus und Apokalyptik, die Eigenart dieses Heilszieles der Bundes-
geschichte zu beschreiben, grundsätzlich zu würdigen als Inangriffnahme einer Explikations-
aufgabe, die schon durch den Schöpfungsmythos von Gen 1ff. selber gestellt ist – unabhängig 
von der weiteren Frage, ob und wieweit diese Versuche dem Schöpfungsmythos als einem 
eigentlich-bezeichnenden Zusammenhang transzendentaler Aussagen über das innerhalb des 
allbefassenden Währens der alles gewährenden Macht heilsendzielstrebig begonnene und 
endende Gewährtwerden von Faktizitätsgewißheit als Fundament allen ichhaften Zusammen-
lebens von Menschen gerecht geworden sind oder ihn mißdeutet haben. Solche Mißdeutungen 
behandelt Barth ausgiebig (491-506). Abgeblendet bleibt dabei aber die Unverzichtbarkeit des 
Grundanliegens von Prophetismus und Apokalyptik: die Unverzichtbarkeit der Besinnung 
auf dasjenige „Heil“, welches das Ziel der gewährten Bundesgeschichte ist und von dem der 
Mythos implizit schon in der Erzählung ihres Anfangs redet. 

Damit bleibt aber auch die Pointe dieser Besinnung abgeblendet, nämlich die Einsicht, daß 
der Mythos, der die Gegenwart seiner Sprecher in eigentlich-bezeichnender Weise symbolisiert, 
diese Gegenwart hinsichtlich ihrer (transzendentalen) Verfaßtheit nur beschreiben kann als 
eine inhaltliche Bestimmtheitsgestalt von menschlicher Faktizitätsgewißheit die noch im 
Werden, noch unterwegs, noch im Voranschreiten (Prozedieren) ist, herkommend von ihrer 
Ausgangsbestimmtheit und hingehend auf ihre je individuelle finale Bestimmtheitsgestalt, und 
die wegen des Angefangenseins, Erhalten- und Vorangetriebenwerdens dieses Prozedierens von 
der alles gewährenden Macht innerhalb von deren allbefassendem Währen sich zwar in der Tat 
auch jetzt schon innerhalb dieses allbefassenden Währens bewegt, an ihm „teilhat“, dies aber 
nur in der Weise, daß ihre finale Bestimmtheitsgestalt jetzt noch nicht erreicht ist, sondern 
aussteht. Der Schöpfungsmythos der christlichen Bibel bringt die gegenwärtige Teilhabe der 
Faktizitätsgewißheit seiner Sprecher am allbefassenden Währen der alles gewährenden Macht 
als die Teilhabe einer unverwechselbaren, eben der christlichen, Bestimmtheitsgestalt solcher 
Faktizitätsgewißheit zur Sprache, die voran bewegt wird von ihrem A zu ihrem O, so daß sein 
Reden über diese gegenwärtige Bestimmtheitsgestalt menschlicher Faktizitätsgewißheit nicht 
getrennt werden kann von seinem Reden über ihr A und über ihr O, also von seinen proto-
logischen und eschatologischen Aussagen, sondern ausschließlich in deren Kontext sachhaltig 
ist. Barth betont, daß „Heil“ im Sinne der von Jesus gelehrten „Gotteskindschaft“ „Teilhabe am 
unsichtbaren, unvergänglichen Reich des himmlischen Vaters“ meine (366). Aber erstens bleibt 
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hier wie durchgehend die Frage offen, ob es sich bei dieser Rede nicht nur um ein uneigentlich-
bezeichendes religiöses Symbol handelt. Und wenn sie als eigentlich-bezeichnende Rede die 
reale (und nicht bloß „religiös“ „vorgestellte“) Teilhabe am (also auch das unentrinnbare 
Umgriffensein vom) allbefassenden Währen Gottes meint, so bleibt doch verkannt, daß 
dieses das Währen der radikal asymmetrischen Bundesgeschichte ist, die – innerhalb des 
allbefassenden Währens (also als transzendentale) – einsetzt mit dem Geschaffenwerden 
einer Ausgangsbestimmtheit menschlicher Faktizitätsgwißheit, nämlich der menschlichen 
Gewißheit der Versöhnunsgbedürftigkeit, und die ihr Ziel, die finale Bestimmtheit mensch-
licher Faktizitätsgewißheit als Gewißheit des vollendeten Versöhntseins, nur erreicht über 
eine Zwischenbestimmtheit: die Gewißheit des beginnenden Versöhntwerdens mit Gott durch 
Gott selber.

1.3.2. Zum Thema „Gewißheit der Erlösungsbedürftigkeit“

Die vom Mythos erzählte erste Näherbestimmtheit menschlicher Faktizitätsgewißheit, die 
Ausgangsbestimmtheit der vom Mythos erzählten Bundesgeschichte des Schöpfers mit seinem 
Geschöpf, zeichnet Barth in Anlehnung an Gen 3 nach als Gewißheit des Lastcharakters des 
Zusammenlebens (II [171-216]) und seiner Erlösungsbedürftigkeit (IV [291-312]). 

Verschwiegen wird jedoch der in der biblischen Ätiologie selber genau benannte Grund 
dieser Situation: die aktuale Nichterfüllung (Gen 3,6b) der schon der Anfangsbestimmt-
heit menschlicher Faktizitätsgewißheit inhärierenden absoluten Zumutung (des absoluten 
„Gebots“), die Bedingung des Gewinns wahren Heils, nämlich des wahren ewigen Lebens 
durch den Tod, durch das unumkehrbare Ende des vergänglichen hindurch, zu erfüllen (Gen 
2,17), deren Grund aber ihrerseits wiederum eine strukturelle Schwäche des menschlichen 
Geschöpfs ist: Seiner ihm gewährten Faktizitätsgewißheit mangelt in ihrer Ausgangsbestimmt-
heit letzte Klarheit und Festigkeit (zu beachten: Das in Gen 3 erzählte Versagen geschieht unter 
keinen anderen als den in Gen 1 und 2 erzählten Bedingungen). Klar und unanfechtbar gewiß 
ist dem Geschöpf (den Stammeltern)

 ‒ weder das geschöpfliche Wesen seines Lebens als eines, das die alles gewährenden Macht 
innerhalb ihres allbefassenden Währens angefangen hat und das unmöglich (nie) aus diesem 
herausfallen kann, 

 ‒ noch die spezifische Güte dieses Lebens die darin besteht, das durch gewährte 
Faktizitätsgewißheit begründete ichhafte Zusammenleben mit seinesgleichen als Ebenbild 
des Schöpfers im „Bund“ mit diesem, also in Wechselbeziehung seines geschöpflichen Wollens 
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und Wirken mit dem Wollen und Wirken des Schöpfers, führen zu müssen, in der dies letztere 
dem ersteren schon immer gewährend zuvorkommt, es gewährend trägt und umfängt, 

 ‒ noch auch das diesem seinem Leben im Bund uranfänglich bestimmte wahre, weil end-
gültige Heil: nämlich das Widerfahrnis des Endens seines vergänglichen Lebens im Tod, als 
Verwirklichtwerden der Ewigkeitsgestalt seines Lebens innerhalb des allbefassenden Währens 
der alles gewährenden Macht durch diese selber zu erleiden.

Weil Adam (dem Menschen von Gen 1-3) dies alles nicht klar und unanfechtbar gewiß ist, 
vermag sein eigenes Wollen und Wirken nicht einzustimmen in das Wollen und Wirken des 
Schöpfers. Deshalb versagt Adam/Eva gegenüber der absoluten Zumutung, sich vollständig 
zu verlassen auf die schon vom Schöpfer selbst schaffend getroffene Unterscheidung zwischen 
Gut und Schlecht und sich an ihr zu orientieren, unter Verzicht darauf, diese Unterscheidung 
selbst zu treffen. Vielmehr setzt Adam/Eva, betrogen, aufs eigene Unterscheiden zwischen 
dem Gutem und Schlechtem – in Konkurrenz und Nichtübereinstimmung seines Wollens 
und Wirken mit Gottes Wollen und Wirken und dem durch es getroffenen Unterschied (Gen 
3,5.7). Deshalb ist also auch seine dadurch bestimmte Daseinsgewißheit als Gewißheit einer 
Last bestimmt und als die Gewißheit, der Erlösung von dieser Last bedürftig zu sein. 

Im Kontext des christlichen Mythos ist also diese Erlösungsbedürfnis genau als Bedürfnis 
der Versöhnung bestimmt, nämlich des menschlichen Wollens und Wirkens mit dem gött-
lichen, welche Versöhnung durch nichts anderes bewirkt werden kann als dadurch, daß der 
Mensch von dem Trug über das wahre Wesen, die wahre Güte und das wahre Heil seiner 
geschöpflichen Existenz befreit wird, und zwar durch eine Initiative des Schöpfers selber (Gen 
3.15). 

Diese uranfängliche strukturelle Ungewißheit des Menschseins über den wahren Heils-
charakter seines Existierens, seines Wesens, Ursprungs und Ziels, kommt bei Barth gar nicht 
in den Blick; also auch nicht die besonders in der reformatorischen Lehrtradition bedachte 
Differenz zwischen Seinsschwäche (Blindheit für sein wahres Heil) und Tatsünde mit absoluter 
Vorordnung der ersteren. Stattdessen wird „Sünde“ nur als „Fehlbarkeit“ des Lebens thematisiert 
(III [217-290]), und zwar so, daß – ausgehend von der in der Tat notwendigen Zurückweisung 
der unhaltbaren Fassung der Lehre von der alle Tatsünden begründenden Seinsschwäche als 
allererst aus der Tatsünde der Stammeltern resultierender und dann physisch vererbter Schuld 
– die habituelle Verkehrtheit, die alles verkehrte Tun im Einzelnen fundiert, statt als anfäng-
liche Blindheit des ichhaften Lebens für sein eigenes Existieren (seiner Blindheit hinsichtlich 
der wahren Heilzielstrebigkeit seines währenden transzendenten Gewährtseins durch die 
alles gewährende Macht innerhalb von deren allbefassendem Währen) nur beschrieben wird 
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(in unkritischer Anlehnung an Kants Sicht) als der habituelle „Egoismus“, der aus der willent-
lichen Überordnung sinnlicher Willensmotive über vernünftige resultiert, sich – solange er 
nicht entschlossen durch (nota bene Kant zufolge:) freiwillentlich zu leistende Überordnung 
vernünftiger Willensmotive über sinnliche „revolutioniert“ wird – in aktualen Verstößen 
gegen das Gebot der Nächstenliebe manifestiert,11 auf die dann eher mit „Demut“ als „Reue“ 
und „Buße“ angemessen zu reagieren sei. Dementsprechend wird auch das Bedürfnis nach 
Erlösung nicht als Bedürfnis nach Versöhnung kraft Überwindung der anfänglichen Blind-
heit des Menschen für die transzendente Gewährung und wahre Heilszielstrebigkeit seiner 
Existenz durch die alles gewährende Macht selber beschrieben, sondern als sehnsüchtiges 
Aussein des Menschen auf „Heil“ nach seinem eigenen Geschmack (IV: „nach Vollendung“ 
[nach „Geborgenheit in Gott“: 313ff.; unserem „Zu-Gott-Gehören“: 532] und nach „innerem 
Halt“ [297]).

1.3.3. Zum Thema „Verwirklichung der Erlösung durch das Auftreten und Wirken des 
Erlösers“, d. h. durch die Selbstvergegenwärtigung der uranfänglichen Heilsintention 

des Schöpfers in Jesu Lebenszeugnis, Geschick und Kirche gründender Wirkung 

Die Abstraktheit der Ausgangsbestimmtheit menschlicher Faktizitätsgewißheit sieht und 
beschreibt der Mythos der christlichen Bibel im Rückblick aus seiner, durch die Christen-
offenbarung bestimmten Gegenwart heraus. Er erzählt von ihr im Licht der Gewißheit, daß 
das erforderliche und ersehnte Versöhntsein des menschlichen mit dem göttlichen Wollen 
und Wirken Wirklichkeit geworden ist – kraft des Überwundenseins der anfänglichen Blind-
heit des Menschen für die transzendente Gewährung und wahre Heilszielstrebigkeit seiner 
Existenz (seiner proto- und eschatologischen Ungewißheit); also, wie Barth zutreffend sagt, 
kraft einer realen „Erneuerung des inneren Menschen“ (399-412). 

Diese Erneuerung beschreibt der christlich konkretisierte Mythos nun allerdings als vom 
Schöpfer selber gewirkt und gewährt durch ein Handeln des Schöpfers an der Innerlichkeit, 
am Herzen, von Menschen (an der Bestimmtheitsgestalt ihrer Faktizitätsgewißheit) durch ein 
leibhaftes Wirken auf ihren Leib, ihren durch ihr „Erlebniszentrum“ zentrierten Körper (166 
Z. 43); nämlich durch das von Jesus durch das Ganze seines leibhaften Lebens und Sterbens 
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abgelegte Vollmachtszeugnis, dessen Wahrheit er, der Schöpfer selber, den Jesusjüngern zu 
erleben gab, indem er selber ihnen den Gekreuzigten als durch ihn, Gott selber, auferweckten 
zu „sehen“ gab (Lk 24,34: zweimal passivum divinum), es in ihren Herzen hell werden ließ, 
so daß sie die Herrlichkeit des Schöpfers selber auf dem Antlitz des Gekreuzigten sahen (2 
Kor 4,6) und somit zu einer dreifachen Gewißheit (Röm 8,38f.) hinsichtlich des Wesens des 
Schöpfers als Wahrheit und Gnade (Joh 1,1.14), also hinsichtlich der Heilszielstrebigkeit von 
dessen eigenem Wollen und Wirken gebracht wurden und von allem, was er innerhalb seines 
allbefassenden Währens gewollt und gewirkt hat und wirken wird (also der gesamten Welt-
des-Menschen): 

 ‒ erstens, Erlebbar (für das Herz sichtbar: 2 Kor 4,6; Joh 1,14) gegenwärtig (2 Kor 5,19, Joh 1,14) 
innerhalb der Welt des versöhnungsbedürftigen menschlich-ichhaften Zusammenlebens ist 
der Schöpfer selber (sein Wollen und Wirken, sein „Logos“) als ewige Wahrheit und Gnade in 
Jesu leibhaftem Leben und Sterben; 

 ‒ zweitens, in diesem Geschehen ist der Schöpfer versöhnend gegenwärtig, indem er auch 
und gerade im Tod dieses Menschen gegenwärtig ist: indem er diesen Tod trägt, erweist er 
den Tod überhaupt als sein Geschöpf, das er selber in seinem alles, also auch ihn, den Tod, 
übergreifenden allbefassenden Währen will und wirkt, eben genau als Verwirklichung der 
Vollendungs- und Unvergänglichkeitsgestalt seines geschaffenen Ebenbildes; und indem er 
diesen in jeder Hinsicht ungerechten, vom noch versöhnungsbedürftigen Menschsein herbei-
geführten Tod trägt, trägt und erträgt er damit ipso facto auch die Versöhnungsbedürftigkeit 
der Menschen insgesamt, die der Jünger selber nicht ausgenommen (Mk 14,50.72);

 ‒ drittens, diese versöhnende Inkarnation des Schöpferlogos (seine leibhafte und somit erleb-
bare Selbstvergegenwärtigung innerhalb des leibhaften Zusammenlebens menschlicher 
Ichindividuen), die die abstrakte, blinde Ausgangsgestalt menschlicher Faktizitätsgewißheit 
(Daseinsgewißheit) beseitigt, ist gewiß als Tat des Schöpfers innerhalb seines allbefassenden 
Währens, als ein vom Schöpfer schon uranfänglich präszient gewollter Schritt in der Öko-
nomie der Verwirklichung seines Schöpfungszieles. 

Eben deshalb aber auch gewiß als nicht nur für alle früheren Stadien der Bundesgeschichte12 

wirksam, sondern ebenso für alle späteren bis zum verwirklichten Ziel der Bundesgeschichte; 
und dies durch den unmittelbaren Effekt der österlichen Vision der versöhnenden Gegen-
wart Gottes im Tode Jesu, nämlich durch die Konstitution der Schar der zunächst geflohenen 
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Jünger zur Gemeinde derer, deren auftragsgemäße Wiederholung des abschließenden Gemein-
schaftsmahles Jesu mit ihnen die bleibende Gegenwart seines Lebens und Sterbens in den 
Gaben des Mahls feiert. Welche Feier innerhalb des versöhnungsbedürftigen Zusammen-
lebens der Menschen geschieht und als solche ipso facto die an sie adressierte Verkündigung 
vom Bleiben der versöhnenden Gegenwart Gottes im Leben Jesu bis ans Ende der Zeiten ist, 
also dauernde Einladung, sich durch die bleibende Gegenwart Gottes in diesem Leben mit 
Gott versöhnen zu lassen (2 Kor 5,19); somit aber auch stets „Licht am finsteren [noch ver-
söhnungsbedürftigen] Ort“, bis „der Morgenstern [die Gewißheit des an Leben und Tod Jesu 
ein für alle mal zu erleben gegebenen Versöhntwerdens der Menschen mit Gott durch Gott 
selber] aufgeht“ auch in den Herzen der stets noch versöhnungsbedürftigen Adressaten dieser 
Botschaft (2 Petr 1,19). 

Der konkretisierte Schöpfungsmythos der christlichen Bibel ist also nicht nur als Beschreibung 
der früheren Befindlichkeit der Menschen als versöhnungsbedürftiges Zusammenleben, 
sondern auch der gegenwärtigen als Zusammenleben in Versöhnungsgewißheit Ätiologie: 
Er beschreibt dies versöhnungsgewisse leibhafte Zusammenleben als Effekt eines eigenen 
Wirkens des Schöpfers am leibhaften menschlich-ichhaften Zusammenleben in diesem (unter 
dessen Bedingungen). 

 ‒ Sein Wirken: die von ihm selber der Jesusgemeinschaft gewährte österliche Vision der Selbst-
vergegenwärtigung seiner Schöpferwillens als absoluten Versöhnungswillens im Gekreuzigten. 

 ‒ Sein Effekt: die stete Wiederholung von Jesu Abschiedsmahl als Bekenntnis und Ver-
kündigung des absoluten Versöhnungswillens des Schöpfers (seines Logos), dessen Selbstver-
gegenwärtigung im Leben und Geschick Jesu für die Feiernden in ihrem durch den Schöpfer 
selber hell gemachten Herzen zu „sehen“ gegeben ist, und zwar als auf alle Menschen – und 
deshalb auch sie selber – gerichteter Versöhnungswille des Schöpfers.

Auch Barth zufolge erzählt die Bibel die Verwirklichung des ersehnten Heils (297) als 
„Erneuerung des inneren Menschen“ (299ff.) zur Gewißheit eigener Teilhabe an der von Jesus 
verkündigten „Gotteskindschaft“ (350-375) und somit als „Geborgenheit des Lebens“ (313) 
„in der Liebe Gottes“ (389).

Aber Barth hat Vorbehalte gegen die Beschreibung des Heils als „Rechtfertigung“ (413ff.). 
Diese Vorbehalte ergeben sich sachlich erstens aus der durchgehenden Abblendung der 
dynamische Verfaßtheit des Verhältnisses Schöpfer/Geschöpf als radikal asymmetrisches 
Bundesgeschehen, das auf das finale Versöhntsein des Geschöpfes zielt, und zweitens aus 
seiner Auffassung von „Rechtfertigung“ als (in seinen Augen problematischer) „Alternative“ 
zur „Erneuerung des inneren Menschen“. 
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Schon dies ist ein Indiz dafür, daß er überhaupt nicht die vom biblischen Mythos gebotene 
Ätiologie (Konstitutionsgeschichte) der Heilssituation im Blick hat. Er bietet vielmehr eine 
radikal andere, die dem Schema der in den „Prolegomena“ skizzierten „Andacht“ folgt: Jesu 
Botschaft („Ruf zur Umkehr“, „Evangelium von der Gotteskindschaft“, „Heilandsruf“: 350-375) 
ist Einladung zur „Selbstdistanzierung“, „Sammlung“, „Selbsttranszendierung“ (73):

„Jesus möchte seine Hörer dahin führen, den Wert ihres Lebens von Gott her zu verstehen. Nur in der 
Hingabe an Gott kann man letztlich zu sich selbst finden. Bemerkenswert aber ist die Behutsamkeit seiner Mit-
teilungen. Sie ist alles andere als lehrhaft direkt. Er spricht [im Logion Lk 17,33] jenes Ziel selbst gar nicht aus, 
sondern sucht bei seinen Zuhörern ein neues Nachdenken über ihr eigenes Leben in Gang zu bringen.“ (357). 

Was dann ipso facto auch den Umschlag zur „Einkehr“ heraufführt, zum 

„Sich-geborgen-Wissen in dem transzendenten Grund des Lebens, dem es sein Dasein und Selbstsein 
verdankt und der es auch in seinem Fortgang trägt und erhält. Endlichkeitsreflexion schlägt gleichsam um in 
Ursprungsreflexion.“ (73) 

Was daran „paradox“ (74, 357) scheint, kläre sich auf, meint Barth, wenn die besondere, 
„transzendente“ Richtung der empfohlenen Hinwendung und Hingabe im Blick bleibe 
(ebd.).

Jedoch klärt sich das Paradox genau besehen nur dann und deshalb auf, wenn und weil 
in der Rede von „Hingabe an Gott“ der Ausdruck „Gott“ eben nicht nur einen „Grenz-
begriff der Vernunft“ (69) meint, sondern den Grund der Faktizitätsgewißheit menschlich-
ichhaften Lebens, dessen eigene Faktizität nicht zurückbleiben kann hinter der durch ihn 
gewährten Gewißheit der Faktizität menschlicher Ichhaftigkeit, sondern diese wegen der 
kategorialen Differenz zwischen der Faktizität des Begründeten und der des Grundes sogar 
noch übergreift. Würde auch für Barths Aussagen über das „Geborgensein in Gottes Liebe“ 
gelten, daß sie nur uneigentlich-bezeichnende religiöse Symbolsprache ist, wäre auch sie 
nur uneigentlich-bezeichnender religiöser Ausdruck für eine religiöse – und somit vielleicht 
psychisch nützliche, stabilisierende – „Vorstellung“ und „Phantasie“ und ebenso das „Heil“, 
von dem sie redet.13 Mehr ist sie nur dann, wenn diese Barthschen Aussagen eben nicht 
ein uneigentlich bezeichnendes tragendes religiöses Symbol zur Sprache bringen, sondern 
eigentlich-bezeichnende14 Rede über das alles Tragende sind. 
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Dann aber bleiben alle diese Aussagen – wie bereits oben (ad a) im einzelnen gezeigt – 
in abstrakter Weise zurück hinter einer genaueren Besinnung auf das eigene intentionale 
Wesen (Wollen und Wirken) der alles zielstrebig gewährenden Macht, also zurück hinter 
allen theologischen Vorschlägen – nota bene auch der die Einsichten der Aufklärung (und 
Kants) kritisch verarbeitenden neuzeitlichen Theologie –, die Sicht des biblischen Mythos 
auf das Wesen des Schöpfers, auf seine einzigartige, nämlich alles bestimmende, Ichhaftigkeit 
in kohärenter Rede nachzuzeichnen. 

An dieser Abstraktheit hält Barths de facto eigentlich-bezeichnendes Reden über das „alles 
Tragende“15 durchgehend fest. Folglich schiebt er die biblische Ätiologie der Gegenwart eines ver-
söhnten Zusammenlebens (eben der Gemeinschaft der Glaubenden) innerhalb des versöhnungs-
bedürftigen, die ihrerseits (wie schon die Ätiologie der Faktizität des menschlich-ichhaften 
Zusammenlebens und die seiner Ausgangsbestimmtheit als Gewißheit der Versöhnungs-
bedürftigkeit) wiederum strikt theologisch ausfällt,16 beiseite – samt allen Implikaten und 
Pointen: Zwar wird die Wirklichkeit von „Heil“ – menschlich-ichhaftes Zusammenleben in 
der Gewißheit des Versöhntseins – als wirkliche Bestimmtheit der Innerlichkeit (des Herzens) 
von Menschen festgehalten, aber die dafür fundamentale Rolle des durch den Schöpfer selber 
gewährten „österlichen“ „Sehens“ des leibhaft  Gekreuzigten als Ort der Selbstvergegenwärtigung 
des absoluten Versöhnungswillens des Schöpfers bleibt unberücksichtigt;17 „Ostern“ wird erst 
bei der Behandlung des Eschatons (Tod und Ewigkeit) zum Thema (507 ff.). Somit wird auch der 
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Metaphorische Rede kann nämlich auf ihre Angemessenheit an ihrem gegebenen Gegenstand überprüft und 
durch angemessenere Metaphern überboten werden. Eben das ist nicht der Fall bei uneigentlich-bezeichnenden 
Aussagen, sofern deren Gegenstand gar nicht zur Gegebenheit kommen kann und kommt (wie etwa „Grenz-
begriffe der Vernunft“ und „Gott“ als einer von diesen).
13 Diese Lesart legt sich immer wieder nahe: Während die unser Ich-Sein tragende Faktizitätsgewißheit nicht 
aus unserem Inneren entsprungen ist, sondern unsere Innerlichkeit konstituiert (7), gilt dies nicht von Gottes-
bildern, die aus dem menschlichen Inneren entspringen, wie beispielsweise dasjenige des Menschen Jesus 
(389).
14 Der Gebrauch von Metaphern macht eine Rede nicht ipso facto zu einer uneigentlich-bezeichnenden. 
Metaphorische Rede kann nämlich auf ihre Angemessenheit an ihrem gegebenen Gegenstand überprüft 
und durch angemessenere Metaphern überboten werden. Eben das ist nicht der Fall bei uneigentlich-
bezeichnenden Aussagen, sofern deren Gegenstand gar nicht zur Gegebenheit kommen kann und kommt 
(wie etwa „Grenzbegriffe der Vernunft“ und „Gott“ als einer von diesen).
15 Also infolge des durchgehenden Ausfalls des konkreten Verständnisses und Zeugnisses der christlichen Bibel 
vom Schöpfer des Himmels und der Erde, seines (eben trinitarischen) Wesens als der alles in allbefassendem 
Währen (in Ewigkeit) in und aus absoluter Selbstbestimmung in absoluter Wahrheit, nie täuschend und 
getäuscht, und somit heilszielstrebig gewährenden Macht.
16 Die zu erklärende Gegebenheit wird als Effekt von Gottes eigenem Wollen und Wirken, d. h. als Ver-
wirklichung des Ziels der von ihm gewährten Bundesgeschichte als restloses Versöhntsein der Menschen 
mit Gott durch Gott selber, erzählt.
17 Barths Betrachtung von 2 Kor 4,6 (400) geht auf diese Pointe überhaupt nicht ein.



reale Effekt des Visionsgeschehens übersehen: nämlich die Konstitution der Gemeinde, die kraft 
der ihr gewährten Sicht auf den Gekreuzigten als leibhaften Ort der Selbstvergegenwärtigung 
des Versöhnungswillens des Schöpfers (seines „Logos“) zur steten leibhaften Wiederholung 
des Abschiedsmahls Jesu befähigt und verpflichtet ist und so den leibhaft Gekreuzigten 
als Ort der Selbstvergegenwärtigung von Gottes Versöhnungswillen (seines „Logos“) in der 
versöhnungsbedürftigen Welt und für diese leibhaft, und damit erlebbar, präsent erhält. Nicht 
erfaßt wird, daß die christliche Version des Monotheismus erst durch dieses Visionsgeschehen 
begründet wird, so daß es für diesen kein Verhältnis zum Schöpfer gibt vorbei an dem durch 
das Osterlicht konstituierten Verhältnis zum gekreuzigten Jesus, und daß dieses Verhältnis 
zum Menschen Jesus zugleich ein Verhältnis zu Gott selber ist. Barth verkürzt dies Verhältnis 
auf ein Verhältnis nur zum Menschen Jesus, dessen Person erst sekundär („alsbald“) „zum 
Gegenstand kultischer Verehrung erhoben wurde“ (363); und hält es daher für eine „wohl 
nie endgültig zu beantwortende Frage“, „was es bedeute“ dass für Christen der Stifter ihrer 
Religion, Jesus, „unmittelbarer Bezugspunkt“ der Frömmigkeit ist“ (313). Der dafür schon hin-
reichende Grund ist aber eben dies Visionsgeschehen, das die Gemeinde begründet. Zufolge des 
konkretisierten Schöpfungsmythos der christlichen Bibel ist somit keinesfalls Jesus, sondern 
Gott selber Stifter der Gemeinde (des Zusammenlebens in Versöhnungsgewißheit), die (das) 
er vermittelst des leibhaft am Kreuz endenden leibhaften Lebens Jesu dadurch geschaffen hat, 
daß er dieses leibhafte Leben und Sterben als Ort der Selbstvergegenwärtigung seines eigenen 
Schöpferlogos erwählt und der Jüngerschar als solches „zu sehen“ gegeben hat. Die Mahlfeier, 
die durch die (von Gott selbst gewährte) Vision des Gekreuzigten als des Erhöhten ermöglicht 
und verlangt ist, ist somit ipso facto dessen Verehrung und diese somit für den christlichen 
Kultus konstitutiv und nicht sekundär.

Aufgrund des Irrtums, die christliche Gemeinschaft sei durch den Menschen Jesus gestiftet, 
verkennt Barth dann auch, daß aus Sicht des von der christlichen Bibel erzählten Mythos 
(des Mythos der Gemeinde) der Grund und das Band des Zusammenseins von Schöpfer und 
Geschöpf (göttlicher und menschlicher Natur) im Leben Jesu niemand anderes ist als der 
„Logos“ Gottes selber (in späterer, nicht abwegiger Terminologie: die „zweite Person der Trini-
tät“). Barth meint jedoch irrigerweise, die Lehrbildung rechne mit dem Zusammensein von 
Gottheit und Menschheit in der menschlichen Person Jesu, was unmöglich und im Ansatz 
verfehlt sei (314, 337). Barth verkennt das direkte „explicandum“ der altkirchlichen, mittel-
alterlichen und reformatorischen Christologie: das österliche Visionsgeschehens (und damit 
Gottes selbst als des Grundes und Trägers des leibhaften Lebens und Geschicks Jesu als 
des Ortes der Selbstvergegenwärtigung Gottes), und stellt daher diese Lehrbildung als eine 
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„Gedankenproduktion“ dar, deren Gegenstand das Beisammensein von Gottheit und Mensch-
heit in Jesu Person sei, so daß das Projekt zwar historisch zu würdigen sei, aber – von der 
Aufklärung als im Ansatz verfehlt (314) durchschaut – nicht weiter zu verfolgen (338-350). 
Stattdessen sei aufgeklärte Theologie auf den Weg gewiesen, aus den neutestamentlichen 
Texten ein „Jesusbild“ zu gewinnen, das Jesu „geschichtliches Leben“ „vergegenwärtigt (327-
331, 336). Und zwar als Einheit von „Botschaft“ (350-376) einerseits, „Passion und Kreuz“ Jesu 
andererseits (376-389). Erstere verknüpft unlöslich religiöse und moralische Lehren, so daß es 

„wohl immer einen doppelten Zugang zu seiner Person und damit eine zweifache Wertschätzung derselben 
geben“ wird: einerseits ist er „der […] nur noch mit Sokrates vergleichbare Lehrer der Humanität“, andererseits 
„verkörpert er das Offenbarungsmysterium [das Evangelium von der Gotteskindschaft] , das den Seinen zum 
Weg aller Wege mit Gott wird,“ „Eine Alternative zwischen ethischem Lehrer und religiösem Heilbringer 
aufzumachen, wäre fatal“ (363).

Die letztgenannten (Passion und Kreuz) sind historische Fakten (385ff.), deren „religiöse 
Bedeutung“ für Barth – nach Zurückweisung der durch die Aufklärung seiner Meinung nach 
hinfällig gewordenen Beziehungen zur traditionellen Auffassung der Sünde und des stellver-
tretenden Sühnopfers für diese (376-385) – darin liegt, daß sie als Martyrium in eigener Sache, 
ähnlich dem des Sokrates, nämlich als 

„Aufopferung seines Lebens zugunsten seines Gottesbildes“ „zum Ermöglichungsgrund einer neuen 
Religion“ wurden: „Das aus seinem (Jesu) Innerem entsprungene [!], den Jüngern weitergegebene und durch 
Hingabe seines Lebens bekräftigte Bild von Gottes unendlicher Liebe“ „eröffnet“ „uns die Chance eines ganz 
neuen Verhältnisses zu Gott“ (389).

Dieser Christologieersatz behandelt die Bibel offenkundig als historische Quelle. Wie sich 
das zu der in den Prolegomena skizzierten Sicht auf die Bibel als „Heilige Schrift“ der Hoch-
religion Christentum und Sammlung der tragenden religiösen Symbole dieser Religion verhält, 
bleibt offen. Auf jeden Fall ist der Charakter der christlichen Bibel als Gesamtdarstellung des 
christlich-konkretisierten Schöpfungsmythos nicht erkannt und ernstgenommen und daher 
dieser Mythos selber auch nicht.

Handgreifliches Symptom: Zur Behandlung der „Heilsvermittlung durch Jesus“ (V) tritt 
die Behandlung des Themas „Kirche“ (VI) nachträglich und hinzu.

Ganz anders hingegen der biblische Mythos: Der ist als ganzer nichts als: Ätiologie der 
Abendmahl feiernden Gemeinde (des menschlichen Zusammenlebens in der Gewißheit des 
Versöhntseins). Er nennt als den hinreichenden Grund für deren Existenz dasjenige neue 
Handeln des Schöpfers (von dem schon Gen 1 spricht), welches den Jüngern des Gekreuzigten 
diesen als den von Gott selber zur Selbstvergegenwärtigung seines „Logos“ (2 Kor 4,6) 
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Erwählten, also als des mit Gott Verbundenen und nun zu ihm Erhöhten (Röm 8,34), zu sehen 
gibt. Niemand anderes als die durch diese Visionen konstituierte Gemeinschaft und ihre 
Glieder kann diese Visionen bezeugen (und bezeugt sie auch) als transzendent, vom Grund 
(Schöpfer) ihres leibhaften Ichseins selber, gewirktes reales, Existenz bestimmendes Wider-
fahrnis (2 Petr 1,16). Und zwar in einem Zeugnis, welches das Wie und Was dieses Innerlich-
keit (Faktizitätsgewißheit) bestimmenden Geschehens in eigentlich-bezeichnender Weise18 zur 
Sprache bringt und expliziert – eben damit den christlichen Mythos bildend: die Ätiologie 
der Gemeinde, die deren Konstitution durch die Ostervisionen erzählt.

Das hat zwei Konsequenzen, eine für das Verhältnis Ekklesiologie/Christologie und eine 
für die Ekklesiologie selber. Beide werden von Barth nicht erfaßt.

 
 

1.3.3.1. Zum Verhältnis Christologie/Ekklesiologie

Der Mythos als Ätiologie der Gemeinde erzählt das Schöpferhandeln, welches das christ-
liche Zusammenleben in Versöhnungsgewißheit schafft, als ein solches, welches der Gemeinde 
nicht nur das Christusgeschehen als einen vom Schöpfer in seinem allbefassenden Währen 
(in seiner Ewigkeit) präszient gewollten Schritt in der Verwirklichung des Letztziels der von 
ihm angefangenen Bundesgeschichte mit seinem geschaffenen Ebenbild zu „sehen“ gibt, 
sondern ihr eben damit zugleich auch ihre eigene Existenz als präszient gewolltes Instrument 
der Verwirklichung dieses seines Letztziels. Mit der Erzählung der Ostervisionen bietet der 
biblische Mythos zwei Geschichten in einer: die Geschichte des Zustandekommens der wirk-
lichen Sicht Jesu als des Christus und die Geschichte vom Zustandekommen der ihn feiernden 
Gemeinde. Beide Geschichten stehen in der Einheit einer unlöslichen asymmetrischen 
Wechselbezogenheit: Die Geschichte von den Ostervisionen erzählt als Geschichte vom „zu-
sehen-gegeben-Werden“ Jesu als des Christus dasjenige Geschehen, welches der Existenzgrund 
dieser Zeugnisgemeinschaft ist, und als Geschichte von der Konstitution der Gemeinde erzählt 
sie das Zustandekommen der durch die Sicht Jesu als des Christus zur Artikulation und 
Bezeugung dieser Einsicht befähigten und verpflichteten Gemeinschaft. Ihr Christuszeugnis, 
das Christuszeugnis der Gemeinde, ist das einzige, das es geben kann und gibt. Weshalb 
also die sachgerechte Explikation des biblischen Mythos die Explikation von dessen Ekklesio-
logie der Explikation seiner Christologie voranzustellen und nicht – wie Barth es tut – ihr 
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anzuhängen hätte. Denn mit der Konstitution der Gemeinde durch die Ostervisionen erzählt 
der Mythos die Konstitution der Möglichkeitsbedingung jeder denkbaren – nota bene: stets 
eigentlich-bezeichnenden – Beschreibung des Inhalts der Visionen, also jeder möglichen Prä-
dikation Jesu als des Christus, also „Christologie“. Womit zugleich durchschaut wäre (aber 
bei Barth nicht ist), daß und warum einerseits jede Christologie zwar ihrerseits eine Sicht auf 
das Leben Jesu einschließt, andererseits aber unmöglich durch ein nicht aus der Perspektive 
der Ostervisionen gewonnenes „Jesusbild“ ersetzt werden kann (313).

1.3.3.2. Zur Entfaltung der Ekklesiologie

Der Mythos erklärt das Dasein der Gemeinde aus einem Handeln des Schöpfers an den 
Herzen („kardiai“) der Jesusjünger, welches zweierlei zugleich bewirkt: Einerseits befähigt 
und verpflichtet es die Gemeinde und ihre Glieder, das Handeln Gottes an ihr durch das leib-
hafte Leben Jesu, das sie geschaffen hat, feiernd zu bezeugen, schafft damit aber andererseits 
zugleich auch dieses leibhafte Feiern der Gemeinde als das leibhafte Mittel, durch das der 
Schöpfer selber seinen der Gemeinde im Gekreuzigten offenbarten universalen Versöhnungs-
willen aller Welt zu sehen geben will. 

Eben damit hält der Mythos zugleich fest, daß der Schöpfer der Jüngerschar Teilhabe an 
seinem Geist ausschließlich vermittelst des leibhaften Gotteszeugnisses des Gekreuzigten 
gibt, aber ebenso allen anderen Menschen ausschließlich vermittelst des leibhaften Christus-
zeugnisses der Gemeinde. So wie der Schöpfer der Gemeinde seinen universalen Versöhnungs-
willen nur vermittelst des leibhaften Lebens Jesu zu „sehen“ gegeben hat, so gibt er diesen aller 
Welt nur vermittelst des leibhaften Lebens der Gemeinde zu „sehen“, die das (sie begründende 
und tragende) Christusgeschehen verkündigt, indem sie es feiert.

Diese Pointe des biblischen Mythos ist gerade von Luther (in antischwärmerischer Front) 
präzise durchschaut und festgehalten worden: Wie Gott das leibhafte Leben und Kreuz Jesu 
als das indispensable Instrument für die der Jüngerschar gewährte Teilhabe an seinem Geist 
handhabt, so handhabt er auch die leibhafte Feier und Bezeugung des Christusgeschehens 
durch die Gemeinde als das indispensable Instrument für die allen Späteren gewährte Teil-
habe an seinem Geist. Luther sieht klar: 

 ‒ erstens, die Teilhabe am Geist Christi motiviert unwiderstehlich zu einer gesamtkulturellen 
Mitgestaltung aller Bereiche der Alltagswelt über den Gottesdienst-im-Kirchenjahr hinaus 
(die Dekalogauslegung umfasst die erste und zweite Tafel; es gibt kein Christentum, das nicht 
„Kultur“christentum wäre); 

Streit-Schrift: Kritischer Kommentar

121 – Journal für Theologie (01/2023)DOI 10.58127.0009

Donum Superadditum



 ‒ zweitens, die gewährte Teilhabe der Menschen am Geist Christi ist keineswegs ebenso sicht-
bar und den Menschen in die Hand gegeben wie die ursprungsgemäße Ordnung der Feier und 
übersprachliche Verkündigung des Christusgeschehens. 

Aber unbeschadet dessen steht für Luther fest, daß es keine „spirituelle Verbundenheit 
des Lebens“ (dazu Barth 419ff.) im Geiste Jesu (in der vom Schöpfer gewährten Erkennt-
nis seines ewigen Wollens und Wirkens von Versöhnung auf dem Antlitz des Gekreuzigten: 
2 Kor 4,6) gibt, die nicht durch die sichtbare Gemeinde, nämlich ihre leibhafte und somit 
erlebbare Christusfeier vermittelt wäre. Die ursprungsgemäß geordnete (1 Kor 11,17ff.) 
sichtbare Feier- und Zeugnisgemeinschaft (also die „sichtbare Kirche“) ist nicht nur die 
„institutionelle Außenstütze“ des Zusammenlebens in der christlichen Gewißheit vom Ver-
söhnungscharakter des Wollens und Wirkens des Schöpfers (60), sondern der einzige Ort, an 
dem das Leben in solcher Daseinsgewißheit entsteht, erhalten wird und heranreift zur klaren 
Gesamtorientierung in allen Lebensbereichen am Ort jedes einzelnen seiner Teilnehmer. Für 
Luther ist jedwede Vorordnung der Unsichtbarkeit der Kirche gegenüber ihrer Sichtbarkeit 
ausgeschlossen, jede Herabstufung der Bedeutung ihrer Sichtbarkeit gegenüber ihrer Unsicht-
barkeit, jede Emanzipation ihrer Unsichtbarkeit von ihrer Sichtbarkeit und somit auch jede 
„spirituelle Verbundenheit des Lebens“ in „christlicher“ Gewißheit über den absoluten Ver-
söhnungswillen des Schöpfers, die nicht mehr im Feiern und Erleben des Gottesdienstes der 
Gemeinde fundiert ist, ihr verbunden bleibt und durch sie wächst (sondern nach G. Simmel 
„aus der unmittelbaren Verbindung einer jeden [Person] mit dem Absoluteǹ “ stammt: 426). 

Eben dies schließt nicht in erforderlicher Deutlichkeit aus die von Barth (59ff., 456ff.) nach-
drücklich und einschränkungslos übernommene Theorie von einem „Christentum außerhalb 
der Kirche“ in ihrer von T. Rendtorff vorgetragenen Fassung.

Der von Barth übernommenen Vorstellung vom „Christentum außerhalb der Kirche“ 
liegt offenbar eine „moderne“ Extremform des alten, sektiererischen Mißverständnisses des 
reformatorischen „sola scriptura“ zugrunde, daß auch und gerade die individuelle Lektüre der 
Bibel ohne Rücksicht auf deren ursprünglichen Sitz im Leben, den Gottesdienst, Quelle „christ-
licher Spiritualität“ sei, etwa als Meditationsvorlage für Übungen der von Barth beschriebenen 
individuellen „Andacht“.

 
1.3.4. Zum Thema „Schöpfungsziel“

Barth sieht: Die Soteriologie fundiert und impliziert schon die Eschatologie (389, 548). Beide 
handeln vom selben, vom „Heil“ des Einzelnen, des Ichindividuums. Dessen gegenwärtiges 
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„Heil“ („Geborgenheit in Gottes Liebe“) ist freilich noch nicht das vollendete: der Tod steht 
noch bevor. Aber die Gegenwart zieht diese Zukunft schon in sich hinein (491):

„Ursprungsreflexion und Telosreflexion sind zwei Seiten ein und desselben Sachverhalts, nämlich der Ewig-
keitsbeziehung des menschlichen Geistes“. (472)

Schon das gegenwärtige Heil begründet das endgültige, weil schon das gegenwärtige die 
„Umwertung des Todes“ ist (530ff.): 

„Der Tod ist nicht das Ende der Gemeinschaft mit Gott, sondern Anbruch ihrer endgültigen Erfüllung [sc. 
in Gottes Ewigkeit]“. (531) 

Dies vollendete „Geborgensein in Gottes Liebe“ als „ewiges Leben in seiner Ewigkeit“ 
schließt freilich ein, daß zwischen dem gegenwärtigen Leben des Ichs und seinem ewigen eine 
Kontinuität besteht, eine „Brücke“ (535), welche die nicht zu leugnende kategoriale Differenz 
zwischen beiden gleichwohl übergreift. Nachdem Barth zunächst die Hinfälligkeit der Standard-
beschreibung solcher Kontinuität in aller vorneuzeitlichen Theologie, die die platonische 
Lehre von der Unsterblichkeit der menschlichen Seele (473-490) mit Vorstellungen der Apo-
kalyptik (491-507) verbunden und als Gewährleistung der erforderlichen „Brücke“ in Anspruch 
genommen habe, wegen der in der Neuzeit durchschauten Unhaltbarkeit dieser philosophischen 
Lehre festgestellt hat (533f.)19 und ebenso auch das Ungenügen aller von der jüngeren Theologie 
vorgelegten Antworten (534-536), skizziert er seine eigene Sicht der heutigen Problemlage: 

Jedenfalls entscheide sich für ihn die „Brücken“frage am Begriff der numerischen Identität 
des Menschen. Hier stehe jedoch der theologischen Annahme, diese Identität sei „Identität für 
Gott“, die Einsicht gegenüber, die Identität des Menschen sei ipso facto auch „Identität für den 
betreffenden Menschen“ und für diese Identität (des „mentalen Selbst“ [410]) gelte nach Einsicht 
moderner „Erkenntnistheorie, Psychologie und Anthropologie“, daß 

„Selbstidentität ihrem formalen Charakter nach eine funktionale Ermöglichungsbedingung des 
Weltbewußtseins, ihrer personalen Genese nach aber an die Erinnerungsfähigkeit des Menschen geknüpft“ 
sei, sodaß die „Konstitution“ von Selbstidentität „der epistemischen Aktivität des Selbstbewußtseins“ „unter-
liegt“. (536)

Wenn aber die „epistemische Aktivität des Selbstbewußtseins“, welche die Identität des „Ich“ 
für das Ich „konstituiert!“ (!), im Tod mit der „Fähigkeit“ zur (offenbar ebenfalls rein aktiv 
vorgestellten) „Erinnerung“ endet, dann entfällt auch die so konstituierte Identität des Ich als 
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Brücke zwischen irdischem und ewigem Leben – so daß es sich nahelegt, auf die Annahme zu 
verzichten, daß die Identität des Ichs im Tod nicht ende (also, „das eschatologische Identitäts-
postulat fallen zu lassen“). Wie es Schleiermacher – in „pantheistischer Integration“ des jen-
seitigen Zustandes (537 Z.33ff.) – auch schon getan habe (537-539).20 

Diesem aufgeklärt-pantheistischen Verzicht auf Identität des Menschen, die den Tod über-
dauert, stimmt Barth jedoch nicht zu, weil dabei „Gott“ nicht angemessen von „Welt“ (472 Z. 
24ff.) und das „Gottesverhältnis“ des Menschen nicht angemessen von dessen „Weltverhältnis“ 
unterschieden werde. 

Unter Festhalten an eben dieser Unterscheidung entwickelt Barth seine eigene Antwort auf 
die Frage nach derjenigen Kontinuität, welche die Ichindividuen nicht im Tode untergehen läßt: 
Er erinnert an Luthers Fortschreibung der johanneischen (541f.) und paulinischen Einsicht 
(542f.), daß die Faktizitätsgewißheit, welche schon das gegenwärtige ichhafte-Zusammenleben 
der Menschen fundiert (87f.), durch sich selbst auf die Transzendenz – und zwar auf die Welt-
transzendenz, also die Ewigkeit – ihres Grundes verweist, deren Faktizität nicht weniger gewiß 
ist als die Faktizität des in ihr Begründeten (die Ichhaftigkeit des menschlichen Zusammen-
lebens und seine Welt). Dieses aber ist durch seinen ewigen Grund auf eine spezifische Weise 
begründet, nämlich begründet als leibhaft-ichhaftes Leben, so daß es eben kraft dieses seines 
Begründetseins-als-leibhaft-ichhaftes-Leben auch auf seinen ewigen Grund in der Weise 
bezogen ist, daß es selbst sich selber auf diesen seinen ewigen Grund beziehen kann, ihn 
ergreifen und in solchem ihn-Ergreifen (mit Luther: „im Glauben“) auch schon Anteil an ihm 
haben (539-541). Erst dann aber erfaßt – wie Barth an Luther anknüpfend unterstreicht – das 
Ich seinen Grund in dessen konkreter Eigenart, wenn es ihn auch als den das Ichsein in seiner 
jeweiligen unverwechselbaren Individualität ewig begründenden, schenkenden, gewährenden 
erfaßt. Indem das Ich im „Glauben“ auf diese Weise seinen ewigen Grund als den ewigen 
Grund seiner unverwechselbaren Individualität ergreift, wird ihm auch das ewige Bestimmt-
sein seiner Individualität zu ewigem Leben gewiß. Diese „Gewißheit der Geborgenheit in der 
Liebe Gottes“ sei Geborgenheit in derjenigen „Instanz, die alle Hemmnisse überwindet und 
das noch Ausstehende endgültig zum Ziel führt.“ (548)

Ist Barth klar, daß diese Antwort die abgelehnte aufgeklärt-pantheistische Resignation 
dadurch vermeidet, daß sie auf eine de facto panentheistischen Integration des Endlichen 
ins Unendliche setzt? Offen bleibt jedenfalls, wie diese Option sich zu der zustimmend 
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in Erinnerung gebrachten Behauptung der modernen Wissenschaft vom Untergang der 
numerischen Identität des Menschen im Tode verhält. Daß sie für Barth keinesfalls hinfällig 
ist, ergibt sich daraus, daß er das „objektive“ Eschaton (Weltende) ausdrücklich der „Physik“ 
überläßt (507 Z. 8f.) und seine Sicht als die „genuin religiöse“ kennzeichnet (546 Z. 33). So 
dürfte auch dem „Zentralbegriff“ christlicher Eschatologie: „ewiges Leben“ (507), expliziert als 
„Fortdauer“ unserer „Individualität“ über den Tod hinaus kraft „Unverbrüchlichkeit der uns im 
Glauben verliehenen Gotteskindschaft“ und „Geborgenheit in der Liebe Gottes [des Ewigen]“ 
der Status eines uneigentlich-bezeichnenden tragenden Symbols der Hochreligion Christen-
tum zukommen. Allerdings wird in den eindrucksvollen Schlußpassagen von Barths Vorlesung 
endgültig klar, daß dieses wie jedes religiöse Symbol nur deshalb ein „tragendes Symbol“ ist, 
weil es de facto ein eigentlich-bezeichnendes „Symbol des Tragenden“ ist: eben eigentlich-
bezeichnende Rede über das Fundament unseres Ichseins (unserer Selbstbeziehungsfähigkeit), 
unsere Faktizitätsgewißheit, und über die (in dieser selbst unbezweifelbar gewisse) Faktizität 
ihres Grundes als derjenigen „Instanz“, welche „alle Hemmnisse überwindet und das noch 
ausstehende, endgültig zum Ziel führt.“ (548). Ist die Beziehung des Ichs auf den in dieser 
Weise unbezweifelbar gewissen „Gott“ Beziehung auf einen „Grenzbegriff der Vernunft“? Nur 
dann, wenn dem „Begriff“ als solchem eine einzigartige Kausalität eignen würde, nämlich die, 
Endliches von Unendlichem nicht nur logisch zu unterscheiden, sondern es als vom Unend-
lichen unterschiedenes auch zu verwirklichen. Und Begriff der „Grenze“ einer bestimmten 
Weise des eigentlich-bezeichnenden Redens (nämlich über sinnlich Vermitteltes) kann er nur 
sein, wenn er als Begriff dieser Grenze zugleich der Begriff des Grundes der Möglichkeit 
und der Unverzichtbarkeit einer weiteren, andersartigen Weise des eigentlich-bezeichnenden 
Redens ist. Oder wenn, kurz gesagt, die Sphäre des Realen, welches Gegenstand des eigent-
lich-bezeichnenden, wahrheitsfähigen Symbolisierens ist, nicht auf sinnlich Vermitteltes ein-
geschränkt wird, oder gar auf die Gegenstände der Naturwissenschaft; wenn zur Sphäre des 
Realen, das in eigentlich-bezeichnender Weise symbolisiert werden kann, nicht nur Innerwelt-
liches, sondern auch Welt selber und ihr Grund gezählt wird, wie es der (Schöpfungs)Mythos 
eingestandenermaßen tut – und alle „Transzendentalphilosophie“ uneingestandenermaßen. 
So läßt gerade das Schlußkapitel das durchgehende formale Problem von Barths Leitkonzeption 
„uneigentlich-bezeichnender tragender religiöser Symbole“ klar hervortreten.

Barth argumentiert für die persönliche Fortdauer jedes Einzelnen, die Aufhebung seines 
Lebens in die Ewigkeit. Nun ist aber das ichhafte Menschenleben ursprünglich und durch-
gehend Zusammenleben, jeder Mensch ein leibhaftes Ich, ein Ich-in-Wir-und-Welt. Warum 
also sollte Barths Argumentation für die Aufhebung des menschlichen Lebens in Gottes 
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Ewigkeit nur für sein „mentales Selbst“, abstrahiert von der Leibhaftigkeit seiner Existenz in 
Wir und Welt, gelten? Das wäre schon logisch nur kohärent, wenn „Gott“ ausschließlich als 
transzendenter Grund des „mentalen Selbst“ in Betracht käme – was Barth nicht anzunehmen 
scheint (oder doch?) und jedenfalls der Mythos der christliche Bibel nicht so sieht. Der sieht 
vielmehr menschliches Leben durchgehend als individuelles leibhaftes Zusammenleben-in-
Wir-und-Welt und eignet sich daher auch – und zwar schon in seiner jesuanischen Ursprungs-
form21 – weit über den Begriff des „ewigen Lebens“ (507) hinaus alle Wahrheitsmomente der 
apokalyptischen Tradition an, die das Menschenleben als Zusammenleben betreffen: 

Erstens, daß das Enden durch Aufhebung in die Ewigkeit die Welt-des-Menschen betrifft. 
Weil das Enden im Tod ausnahmslos jeden Menschen betrifft, betrifft es die ganze Menschheit. 
Barth tadelt zurecht eine akosmistische Verkürzung des Konzepts „Schöpfung“ (90 Z.19; 116f.). 
Wenn es bei „Schöpfung“ um „Welt“ geht, kann es auch bei Vollendung um nicht weniger als 
um „Welt“ gehen; wenn eine Religion nicht auf eine „Ätiologie“ von „Welt“ verzichten kann 
und wenn Ursprungs- und Telosreflexion nur zwei Seiten desselben sind, dann kann eine 
Vision des Ziels des dauernden Vergehens von „Welt“ (1 Kor 7,31) nicht fehlen (explizit Lk 
21,25-33; Apk 21,1ff.). Das von Barth zustimmend referierte Urteil Bretschneiders, „aus neu-
zeitlicher Perspektive“ hätten das „Ende des individuellen Menschenlebens“ und das „Ende 
der Welt“ „nichts miteinander zu tun“ (507) macht nur deutlich, daß aus dieser Perspektive 
schon „Schöpfung“ nur noch als Resultat einer Reflexion von Individuen auf den Ursprung 
ihres „mentalen Selbst“, aber nicht mehr ihrer gemeinsamen Welt in Betracht kommt.

Zweitens: Weil eben nicht nur das „mentale Selbst“ des Menschen sondern sein Leben 
in dessen konkreter Gestalt als unverwechselbar-individueller Verlaufszusammenhang 
von Erleiden und Tun (Selbstbestimmung unter der Bedingung relativen und radikalen 
Fremdbestimmtwerdens) in die es gründende und tragende Ewigkeit des Schöpfers aufgehoben 
wird, gilt von diesem Aufgehobenwerden – unbeschadet seines Charakters als „Verwandlung“ 
(1 Kor 15,51) – jedenfalls nicht: 

„Alles Unwahre, Trübe und Zwielichtige, alles Gescheiterte, Vertane und Verschuldete wird mit dem Tod 
von uns abfallen, bis wir für Gott nur noch das sind, was wir für Gott immer schon waren.“ (532 Z. 20-22)
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Solche Gleichgültigkeit des Schöpfers gegenüber der konkreten Gestalt unseres Lebens als 
des Wirkens von Werken kann nur behaupten, wer den Schöpfer nicht als Grund und Träger 
der Geschichte seines Bundes mit seinem geschaffenen Ebenbild sieht. Eben diese Abstraktheit 
aber vermeidet der Mythos der christlichen Bibel durchgehend. So daß für ihn gilt:

„Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer 
Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach.“ (Apk 14,13)

Nichts entfällt, nichts wird ungeschehen gemacht, nichts wird vergessen in und vor Gott 
– auch und gerade nicht das, was in Wahrheit (in den Augen Gottes) „nichtig“ ist, aber als 
solches von Gott ertragen und vergeben wird.

Drittens: Mit seinesgleichen leibhaft zusammenlebend ist jeder Mensch in Wahrheit für-
andere22 nur als für-sich-Seiender und zugleich für-sich nur als für-andere-Seiender. Was er 
in Wahrheit ist, schließt also alles ein, was durch sein Existieren, Wollen und Wirken in dem 
und für das Zusammenleben bewirkt wird, und zwar synchron und diachron.23 Über diese 
wahre Stellung und Bedeutung eines jeden Menschen im Ganzen des Zusammenlebens ent-
scheidet kein Mensch und keiner kennt sie, kein Ich und niemand aus der Gesamtheit seiner 
Anderen. Sie ist auch nicht mit seinem Tode schon entschieden und offenbar, sondern erst 
mit dem Enden des menschlichen Zusammenlebens überhaupt und dem Verwirklichtsein 
seines uranfänglichen Ziels: des finalen Versöhntseins mit dem Schöpfer durch dessen welt-
schaffenden Versöhnungswillen (also seinen „Logos“) selber. Der Mythos, den die christliche 
Bibel bietet, hält in seiner Erwartung der Wiederkunft Christi, und zwar zum Gericht über die 
Werke der Menschen (2 Kor 5,10), das ihre wahre Qualität offenbar machen wird (1 Kor 3,12-
15), die in seiner Vision des Ursprungs des Weltgeschehens (auf dem Antlitz des Gekreuzigten) 
selber gründende Vision des Endziels des Weltgeschehens fest: eben die Erwartung, daß der 
schaffende Versöhnungswille (der „Logos“) des Schöpfers selber (die auf dem Antlitz des 
Gekreuzigten offenbare „zweite Person“ der Trinität) das Enden der Bundesgeschichte nicht 
nur heraufführen wird, sondern eben und erst damit auch das wahre Urteil über die Identität 
jedes Menschen im Zusammenleben – nota bene: als die Basis seiner „Seligkeit“ (1 Kor 3,15f. ) – 
fällen wird. Barths Kritik an übergriffigen Ausgestaltungen dieser Gerichtserwartung (etwa an 
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ihrer Auffassung als „Vergeltungs“gericht, an disziplinierenden Handhabungen der Gerichts-
erwartung, an den phantastischen eschatologischen Voraussetzungen des Ablaßbetriebs, an 
Redeweisen, die die Definitiviät des Todes und die kategoriale Differenz des ewigen gegenüber 
dem irdischen Leben verschleiern) ist uneingeschränkt zuzustimmen, nicht aber seiner Preis-
gabe dieser Erwartung (506f.). Nicht das Festhalten der Erwartung des vom Schöpfer selber 
heraufgeführten Weltendes und seines Endurteils über alle menschlichen Werke „entstellt“ 
das „spezifische Profil des christlichen Gottesgedankens“, sondern ihre Preisgabe (506).

1.4. Die Voraussetzungen des Programms: ihre durchgehende Ambiguität.

Was Barths Programm und seine Durchführung bietet, ist gekennzeichnet von einer unaus-
getragenen Konkurrenz zwischen „tragenden uneigentlich-bezeichnenden Symbolen einer 
Religion“, des Christentums, und den „eigentlich-bezeichnenden Symbolen des das mensch-
liche Leben im Ganzen und schlechthin Tragenden“, zwischen uneigentlich-bezeichnenden 
symbolischen Phänomenen eines einzelnen, von anderen unterschiedenen Lebensbereiches, 
„Religion“, und der eigentlich-bezeichnenden Symbolisierung des tragenden Grundes des 
leibhaft-ichhaften Zusammenlebens in toto.

1.4.1. Zwei konkurrierende Modelle des Verhältnisses zwischen Erkenntnis und Objekt

 Das hat seinen Grund in einer entsprechenden unausgetragenen Konkurrenz in Barths 
Hintergrundannahmen. Nämlich zwischen zwei konkurrierenden Auffassungen des Ver-
hältnisses zwischen der reflektierenden Aktivität des bewußten Ichs, seinem intentionalen 
sich-Setzen im weitesten Sinne (einschließlich des Ich-Sagens), und dem „Objektiven“, dessen 
Realsein nicht notwendig bedingt ist durch die intentionale Reflexionsaktivität des Ichs, also 
von dieser unabhängig ist, wohl aber die notwendige Bedingung von deren Realsein.

 ‒ Modell 1: Dem real Objektiven (dessen Realsein nicht notwendig bedingt ist durch das 
Bewußtsein des Ichs und dessen intentionale Selbstbestimmungsaktivität) eignet von sich aus 
keine Intentionalität, es hat von sich aus keine Bedeutung und bestimmte Gestalt (Geschehens-
weise), sondern ist in sich selber blind, der Deutung und Gestaltung bedürftig, erhält beides 
erst durch die Reflexionsaktivität des bewußten Ichs, durch dessen intentionales sich-Setzen 
(einschließlich seines Ich-Sagens). Das real Objektive ist zwar die notwendige Bedingung 
des Realseins dieser Reflexionsaktivität (Selbstbestimmungsaktivität), nicht aber (weil ja in 
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sich selber intentions-, bedeutungs- und gestaltlos) das wirksame Kriterium von Recht und 
Qualität der intentionalen Selbstbestimmungsaktivität des bewußten Ichs. Das Realsein des 
bewußten Ichs und seiner Reflexionsaktivität hat zwar Anteil an dem Realsein des Objektiven, 
nicht aber seine Intentionalität, sein Bewußtsein und dessen Reflexionsaktivität; vielmehr ist 
dieses als Bedeutung und Gestalt allererst intentional generierendes strukturverschieden von 
dem in sich selber intentions-, bedeutungs- und gestaltlosen real Objektiven; das bewußte, sich 
selbst bestimmende Ich weist eine Intentionalitätstruktur auf, die das real Objektive nicht auf-
weist, obschon das Realsein des bewußten Ichs und seiner intentionalen Selbstbestimmungs-
aktivität dasselbe ist wie das des Objektiven (oder: Anteilhabe an eben dessen Realsein).

 ‒ Modell 2: Das real Objektive (dessen Realsein nicht notwendig bedingt ist durch das 
Bewußtsein des Ichs und dessen Selbstbestimmungsaktivität) ist in sich selber intentional, 
bedeutend und gestaltet, und es verlangt daher vom bewußten Ich nicht, daß es ihm durch 
seine Selbstbestimmungsaktivität allererst Bedeutung und Gestalt verleiht, sondern nur, daß 
die intentionale Reflexionsaktivität des bewußten Ichs, sein intentionales Ich-Setzen, die 
ihm im real Objektiven selber präsentierte eigene Bedeutung und Gestalt (Geschehensweise) 
des real Objektiven angemessen (eben: als schon repräsentierte) präsentiert und anerkennt, 
ihr also entspricht. Auch hier hat das Realsein des bewußten Ichs und seiner intentionalen 
Reflexionsaktivität Anteil an dem Realsein des real Objektiven (ist durch dessen Realsein not-
wendig bedingt). Auch nach diesem Modell ist die Struktur des bewußten Ichs und seiner 
intentionalen – Bedeutsames erfassenden und setzenden – Reflexionsaktivität verschieden von 
der des real Objektiven. Jedoch besteht hier diese Verschiedenheit nicht darin, daß dem real 
Objektiven selber Intentionalität, Bedeutsamkeit und Gestalt (bestimmte Geschehensweise) 
fehlen, sondern nur darin, daß in ihm diejenige Bedeutsamkeit und Gestalt (zielbestimmte 
Geschehensweise) dem bewußten Ich schon präsentiert ist, die dieses in seiner intentionalen 
Reflexionstätigkeit (seinem sich-Setzen, einschließlich seines Ich-Sagens) nur angemessen zu 
repräsentieren hat. Somit ist hier das real Objektive, weil ein in sich selber Bedeutendes und 
Gestaltetes (zielbestimmt Geschehendes), nicht nur die notwendige Bedingung des Realseins 
des bewußten Ichs und seiner intentionalen Selbstbestimmungsaktivität, sondern auch die 
hinreichende Bedingung der Möglichkeit und Unabweisbarkeit dieser intentionalen Selbst-
bestimmungsaktivität des bewußten Ichs als Repräsentation und Anerkennung der dem 
bewußten Ich schon im real Objektiven präsenten Bedeutsamkeit und Gestaltetheit (Geschehens-
bestimmtheit). Was einschließt, daß das so bestimmte real Objektive auch selber das Kriterium 
des Rechts und der Qualität (Richtigkeit bzw. Verkehrtheit) der durch es ermöglichten und 
verlangten intentionalen Selbstbestimmungaktivität des bewußten Ichs ist. Kurz: In diesem 

Streit-Schrift: Kritischer Kommentar

129 – Journal für Theologie (01/2023)DOI 10.58127.0009

Donum Superadditum



Modell eignet die Struktur von intentionalem Selbstbewußtsein nicht erst und ausschließlich 
dem leibhaften Ich, sondern schon dem real Objektiven.

1.4.1.1. Aussagen nach Modell 1

Einerseits stellt Barth sich unmißverständlich, im Programm ebenso wie in dessen Durch-
führung, auf die Seite von Modell 1: 

Für ihn ist selbstverständlich, ja „trivial“, daß jede bewußte (intentionale) Bezugnahme 
auf „Sachen“, res, also real Objektives, etwa ihre „theoretische Beschreibung“, „sich reflexiver 
Gesichtspunkte und Begriffsmittel jenseits [Kursivierungen E. H.] ersterer bedient“ – es sei 
denn man lege das in den Augen Barths problematische „Gegenmodell einer vollständigen 
Selbstexplikation der Sache selbst zugrunde“ (32 Z. 13-16), was Barth offensichtlich ablehnt. 
Man geht nicht fehl, in dieser – von Barth als (für ihn) triviale Selbstverständlichkeit nicht 
weiter explizierten Position – eine generalisierte Version von Kants Sicht der Erkenntnis des 
real Objektiven zu finden, an die Barth in seiner Skizze der Struktur des Bewußtseins von real 
Objektivem („Objektbewußtsein“: 155 Z. 32-156 Z. 17; 157 Z. 10) erinnert. Für dieses Bewußtsein 
des real Objektiven sei zweierlei konstitutiv: Nicht nur, „äußere Reize [sc. im Bewußtsein und 
durch das Bewußtsein] zu Realitätsbildern [Kursivierungen E. H. ] zu verarbeiten“, sondern 
darüber hinaus auch, daß das Reale, dessen Bild sich das Bewußtsein durch Synthese äußerer 
Reize gemacht hat, auch vorgestellt wird „als Objekt“, also als „bewußtseinsunabhängig 
existierend“, wobei dies „Vorstellen“ als Leistung des Bewußtseins im Anschluß an Hegel (Ein-
leitung zur „Phänomenologie des Geistes“) resümiert wird: Das Bewußtsein bezieht sich auf 
das in ihm von ihm Vorgestellte in der Weise, daß es dieses Vorgestellte von sich als dem Vor-
stellenden unterscheidet und nun als so unterschiedenes wiederum sich vorstellt „als unabhängig 
von diesem Vorgestellt-Sein existierend.“ Welche Unabhängigkeit des real Objektiven also nur 
innerhalb des auf seine eigenen Leistungen reflektierenden Bewußtseins als dessen Leistung 
existiert, und keineswegs als selbst reale Unabhängigkeit des Objektiven. Die Frage nach dem 
Recht und der Unabweisbarkeit dieses Vorstellens der vom Vorstellen unabhängigen Realität 
des Objektiven bleibt damit, wie schon bei Kant, offen. Auf Hegels eigene Antwort auf diese 
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Frage24 weist Barth nur hin, ohne ihren Gehalt anzudeuten, geschweige denn sich zu eigen 
zu machen. Tatsächlich blieb diese Hegelsche Antwort ohne durchgehenden Einfluß auf die 
weitere Entwicklung der Wissenschaft im 19. und 20. Jahrhundert, die sich vielmehr – von der 
bei Kant offen gebliebenen Frage nicht beunruhigt – an dessen positive Leistung hielt: an die 
zutreffende Beschreibung der Möglichkeitsbedingung einer mathematisierbaren Erkenntnis 
allen Geschehens nach der Kausalität des Naturgesetzes in den Naturwissenschaften.

Deren Erkenntnisleistung bewegt sich somit – Barth sieht das scharf – samt und sonders 
im Rahmen von Modell 1 des Verhältnisses zwischen Bewußtsein und dem real Objektiven: 
Die von Kant auf dem Boden dieses Modells beschriebene erste und grundlegende Leistung 
der bewußten Erfassung des real Objektiven – eben „äußere Reize zu Realitätsbildern zu ver-
arbeiten“ (155 Z. 32) – erbringen sie im großen Stil: Ihr ins 17. Jahrhundert zurückreichender 
und sich seit dem späten 18. Jahrhundert beschleunigender Fortschritt (97-101) hat „unser 
heutiges Bild von der Entstehung der Erde, des Lebens und des Menschen“ geschaffen.

„Das ist im Wesentlichen das Bild [Hervorhebungen E. H.] von der Entstehung der Erde, wie es die Physik 
zeichnet, von der Entstehung des Lebens, wie es die Chemie und Biophysik beschreiben und von der Ent-
stehung des Menschen, wie sie sich aus der Sicht der Paläontologie, vergleichenden Anatomie, neurologischen 
Hirnforschung und stammesgeschichtlichen Biologie darstellt.“ (104)

Näherhin ist dies das Bild eines Prozesses: des Prozesses der zu unserer irdischen Gegen-
wart führenden physischen, chemischen und biotischen natürlichen Evolution, innerhalb 
deren mit der Emergenz des „homo sapiens sapiens“ vor 60 000 bis 40 000 Jahren die Evolution 
des leiblich-ichhaften Zusammenlebens der Menschen und aller seiner Hervorbringungen – 
„Sprache, Besiedelung, Seefahrt, Skulpturen, Höhlenmalerei, Sakralriten, Totenbestattung, 
Städtegründung etc.“ – eingesetzt hat (103).

Damit vollzieht sich nun innerhalb der natürlichen Evolution eine grundsätzlich anders 
geartete: ein Prozedieren nicht aus Kausalität nach dem Naturgesetz, sondern aus Freiheit. 
Das leibhafte Zusammenleben von Menschen zeichnet sich nämlich durch die Ichhaftigkeit 
seiner Teilnehmer aus. Grund: Es verläuft im Lichte des diese Ichhaftigkeit des Menschseins 
begründenden und auszeichnenden Bewußtseins in seinen beiden verschiedenen „Formen“ 
als Objektbewußtsein und als Selbstbewußtsein (155-157) und somit im Modus allseitiger 
intentionaler Selbstbestimmungsaktivität.

Diese grundlegende Differenz aber zwischen der Ichhaftigkeit des menschlichen 
Zusammenlebens in seinem Kultur schaffenden Prozedieren in allseitiger intentionaler 
Selbstbestimmungsaktivität und dem Naturprozeß in Kausalität nach dem Naturgesetz 
führt für Barth dennoch zu keinem Konflikt. Und zwar deshalb nicht, weil eben auch der 
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Naturprozeß lediglich ein von den Naturwissenschaften erarbeitetes Bewußtseins„bild“ des 
real Objektiven ist, das dessen Verhältnis zum Bewußtsein unberührt läßt: nämlich einerseits 
zwar die notwendige Bedingung für die Realität des intentionalen Selbstbestimmungsaktivi-
tät des bewußten Ichs zu sein, aber andererseits und zugleich als in sich selbst bedeutungs-
los und ohne eigene Zielbestimmtheit der Deutung und Gestaltung durch das Bewußtsein 
bedürftig zu sein. Ein Konflikt entsteht nur dann, wenn die Naturwissenschaften (Physik und 
Biologie) den Status ihrer Arbeit und dessen Ergebnis als Deutungsleistung, als Produkt der 
intentionalen Selbstbestimmungsaktivität des bewußten Ichs, das seine Begriffsmittel an das 
in sich bedeutungslose real Objektive heranträgt, verkennen, sie als das reale Wesen des real 
Objektiven selber ausgeben und dann gar zu einem selber produktiv-tätigen Actor machen 
(104-107).

Die Frage liegt (schon bei Kant) nahe: Was berechtigt uns dazu, unsere Ichhaftigkeit, 
unser Prozedieren in freier intentionaler Selbstbestimmungsaktivität, vom Prozedieren in 
Kausalität nach dem Naturgesetz zu unterscheiden? Barths Antwort: unsere „individuelle 
Selbstwahrnehmung“ (105 Z. 29), unser „alltägliches Selbstgefühl“ (106 Z. 37), also unser 
„Selbstbewußtsein“, und zwar unser 

„kognitives Selbstbewußtsein“, das als „zweite Form von Bewußtsein neben [Hervorhebungen E. H.] 
Objektbewußtsein ebenso wie dieses ein anthropologisches [das 40 000 bis 60 000 Jahre alte Menschsein 
auszeichnendes] Spezifikum darstellt“ (157 Z. 9f., 156 Z. 15). 

Zu beachten ist Barths dezidierte Kennzeichnung von Selbstbewußtsein als „kognitiv“:

„[,,,] Selbstbewußtsein im erkenntnistheoretischen von Leibniz und Kant geprägten Sinne“ ist „ein 
gedankliches Bewußtsein seiner selbst als einer kognitiven Instanz einschließlich der Identität derselben. Die 
elementarste Äußerung davon ist der sprachliche Ausdruck ‚ich’. Man könnte auch sagen, selbstbewußte 
Wesen sind Wesen, die die Fähigkeit haben ‚ich’ zu sagen.“ (156 Z. 22-27) „[…] sich sprachlich auf sich selbst 
zu beziehen, ist die elementare Äußerung von kognitivem Selbstbewußtsein [Hervorhebungenen E. H.].“ (157 
Z.7ff.) 

Mit der Kennzeichnung als einer „kognitiven Instanz“ (156 Z. 27) steht also auch das 
Selbstbewußtsein wie das Objektbewußtsein als epistemisch aktives im Blick. Und zwar so, 
daß für Barth auch hier das Modell 1 der Beziehung zwischen Bewußtseinsaktivität und dem 
real Objektiven gilt: 

Daß dies Letztere das Bewußtsein „von außen“ affiziert, ist zwar die notwendige 
Bedingung der eigenen Realität des Erstgenannten, ändert aber nichts daran, daß das das 
Bewußtsein affizierende real Objektive seine Bedeutung erst durch die Deutungsaktivität des 
Bewußtseins verliehen bekommt. Wobei die Affektionen durch das real Objektive hier nicht 
Sinnesempfindungen sind, sondern das „Erleben“ als Inbegriff aller „emotiven Funktionen, 

Streit-Schrift: Kritischer Kommentar

132  – Journal für Theologie (01/2023) DOI 10.58127.0009

Donum Superadditum



Affektregungen, Stimmungen und Gefühle“ (32 Z. 32 – 33 Z. 25). Auch diese Affektionen 
sind zwar objektiv real, aber gerade als solche darauf angewiesen, daß ihnen Bedeutung aller-
erst durch die sie reflektierend zum Bild synthetisierende Deutung durch das epistemische 
Bewußtseins verliehen wird, sei es immer neu in spontaner Aktivität, sei es als habitualisierte 
Wiederholung bereits erbrachter Deutungsleistungen (34). Jedenfalls: Selbstbewußtsein ist 
wesentlich „kognitiv“, weil kein Erleben etwas bedeutet vor seiner „Deutung“ durch das 
epistemische Bewußtsein. (32, 34, 125 u. ö). Die Duplizität von „Erleben und Deuten“ ist 
unauflöslich (32), und zwar in asymmetrischer Zuordnung zugunsten des Deutens: 

Es ist die „Reflexionsbewegung“ des Deutens, „die unser Erleben umgibt [Hervorhebungen E. H.].“ (125 Z. 
27f.) 

Barth betont zwar, daß unsere Selbstwahrnehmung der evolutionsbiologischen Sicht des 
Menschseins als bloßes Zufallsprodukt (dem „Emergenzstatus“ des Menschseins) widerpricht 
und die „Frage des Menschen nach sich selbst“ aufwirft, die Frage nach seiner „Bestimmung“, 
nach seinem „Wesen“, seiner „Identität“ (105) als allen Wandel überdauerndes „mentales 
Selbst“(410ff.) Von eben diesem gilt aber, daß auch es und seine Identität abhängt von der 
„epistemischen Aktivität“ des Bewußtseins:

„Wenn Identität nicht substanzontologisch verankert wird […], dann unterliegt ihre Konstitution [Hervor-
hebungen E. H.] der epistemischen Aktivität des Selbstbewußtseins.“ (536 Z. 30-33).25 

So verhalten sich also beide nebeneinanderstehenden Formen von „Bewußtsein“ – das 
„Selbstbewußtsein“ ebenso wie das Objektbewußtsein – zum „real Objektiven“ in gleicher Weise 
nach dem Modell 1: Das Reale ist jeweils in sich selbst darauf angewiesen, daß ihm Bedeutung 
erst durch das Deuten und „Interpretieren“ des epistemischen Bewußtseins verliehen wird. 
Nicht nur für den Bereich des Selbstbewußtseins, sondern auch für den des Objektbewußtseins 
gilt, daß das real Objektive „umgeben“ ist von der reflektierenden epistemischen Tätigkeit des 
epistemischen Bewußtseins, das ihm, es interpretierend, Bedeutung verleiht.

Diese Interpretationsaktivität aber kann viele ganz verschiedene Perspektiven einnehmen: 

„Es gibt naturwissenschaftliche Interpretationen der Wirklichkeit, es gibt rechtliche Interpretationen der 
Wirklichkeit, es gibt ökonomische Interpretationen der Wirklichkeit, es gibt ästhetische Interpretationen der 
Wirklichkeit. Und es gibt eben auch religiöse Interpretationen der Wirklichkeit […] physikalische Theorien 
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25 Was besagt hier „unterliegt“? Im hiesigen Sachzusammenhang verstanden besagt die Wendung, daß 
Konstitution des mentalen Selbst und seiner Identität von der epistemischen Aktivität des aktiv konstituierten 
Selbstbewußtseins abhängig ist. Sie könnte aber vielleicht auch weniger meinen, nämlich: daß die „Konstitution“ 
und „Identität“ von mentalem Leben der epistemischen Aktivität des kognitiven Selbstbewußtseins zugänglich 
ist, ihm zu-denken gegeben ist. Dazu vgl. unten Buchstaben b.



sind formal betrachtet Abstraktionsmodelle, die es auf einen ganz bestimmten Aspekt abgesehen haben. 
Sie beschreiben nicht die ganze Wirklichkeit, sondern sie beschreiben die Wirklichkeit jeweils unter einer 
bestimmten Perspektive. Und in diesem Sinne sind dann natürlich auch Recht, Ökonomie, Politik, Kunst oder 
Religion mögliche Leitperspektiven.“ (104) 

Neben den Naturwissenschaften und ihrer „naturalistischen Welteinstellung“ (107 Z. 32) 
zählen auch andere wissenschaftliche Theorieunternehmung, wie die Geistes- oder Kultur-
wissenschaften (107), die Philosophie, die „philosophische Anthropologie“ (153ff.) sowie die 
diversen „Weltanschauungen“ (108) zu diesem Strauß von „Interpretationen der Wirklichkeit“. 
Aber, wie die zitierte Passage zeigt, auch Handlungsbereiche wie Wirtschaft, Politik und Recht. 
Und somit auch Ethos und „Ethik“ (80). Wobei gilt: sie alle koexistieren als verschiedene.

„Alle Formen der Weltinterpretation, seien es Politik, Recht, Wirtschaft, Wissenschaft, Kunst oder Religion, 
haben ihre je eigene Aufgabe, und es ist die Sache intellektueller Disziplin, die Unterschiedlichkeit solcher 
Weltansichten auseinander zu halten. Ich bin also nicht für ein Synthesemodell, sondern ich folge der alten 
methodischen Regel Luthers: Klarheit wird durch Unterscheidung erzeugt.“26 (107).

Im Blick auf diese Mannigfaltigkeit real nebeneinander existierender „Interpretationen 
der Wirklichkeit“ stellt sich die Grundfrage: Umfaßt sie Beliebiges oder gibt es ein Kriterium 
für als begründet zu akzeptierende Perspektiven (und Aufgabenstellungen) im Unterschied 
zu anderen? 

Die Antwort hierauf wäre nach der Logik von Modell 1 nicht zu geben unter Hinweis auf die 
eigene Stimme des real Objektiven, sondern nur auf die allgemeinen Funktionsbedingungen 
der epistemischen Bewußtseinsaktivität und würde lauten: Akzeptabel sind alle Perspektiven, 
die das real Objektive betreffen, welches das Objekt- und Selbstbewußtsein von außen 
affiziert, um von ihm seine Deutung zu empfangen, zum Bild (Prozeßbild), zum Phänomen 
(Prozeßphänomen) gemacht zu werden. Und darüber hinaus nur noch die Besinnung auf 
die Totalität der wirklichen und möglichen Phänomene unter Anleitung der Grenzbegriffe 
„Selbst“ „Welt“ und „Gott“, deren Gehalt über alles hinausliegt, was im und durch die Aktivi-
tät des phänomenbildenden epistemischen Bewußtseins zum „Phänomen“27 gemacht werden 
kann und wird.

Damit aber zeigt sich: Modell 1 verlangt im Blick auf die symbolische (sprachliche) 
Artikulation von Einsichten strikt zu unterscheiden zwischen a) solchen, welche auf den 
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26 Hier ist jedoch daran zu erinnern, daß Luther nicht abstrakt auf bloß „klaren“ Unterscheidungen, sondern 
auf „richtigen“, an der Eigenart des Realen ausgewiesenen, insistiert.
27 Es zeigt sich hier, daß „Phänomen“ für Barth - auf der Linie Kants – semantisch gleich lege artis (der Ver-
fassung des kognitiven Bewußtseins, wie Kant es sieht und beschreibt, gehorchendes) konstruiertes „Reali-
tätsbild“ ist.



Bereich dessen referieren, was Phänomen werden kann, und b) solchen, die auf sinnvoller 
Weise Gedachtes referieren, das aber durch die epistemische Bewußtseinstätigkeit und in 
ihr unmöglich Phänomen werden kann und nie wird. Die Gruppe a umfaßt alle eigentlich-
bezeichnende Rede, Gruppe b die uneigentlich-bezeichnende Rede, für die Barth den Aus-
druck „Symbol“ reservieren möchte.

Der Unterschied besteht der Sache nach allgemein zwischen jeder sprachlichen Bezug-
nahme auf wirkliche oder mögliche phänomenale „Bilder“ des real Objektiven, also auch jeder 
wissenschaftlichen, einerseits und andererseits jeder sprachlichen Bezugnahme auf anderes als 
sie. Er wird von Barth nur exemplifiziert am Unterschied zwischen naturwissenschaftlicher 
Weltbetrachtung und -erklärung, die in eigentlich-bezeichnender Rede vorgetragen wird, und 
dem biblischen Schöpfungsmythos (104ff.), der das – nach Barth eben nur in der Weise eines 
uneigentlich-bezeichnenden „Symbols“ (37) artikulierbare – Resultat einer Besinnung auf die 
Sphäre der Phänomene unter dem Gesichtspunkt der Idee der Totalität und des Unbedingten 
ist, die als solche Besinnung das Wesen von „Religion“ ausmacht. 

Das aber heißt nach Modell 1 unausweichlich auch: Die Referenz der uneigentlich-
bezeichnenden „Symbole“, gerade auch der religiösen, geht nie auf Reales, sondern immer 
nur auf Gedachtes: Selbst, Welt, Gott. Im Rahmen von Modell 1 erreicht die religiöse Andacht 
immer nur „Gedachtes“. Erreicht sie damit den „Grund des Lebens, dem es sein Dasein und 
Selbstsein verdankt und der es auch in seinem Fortgang trägt und erhält.“ (73), in dem es über 
den Tod hinaus „geborgen“ (313ff., 389ff., 548) ist?

1.4.1.2. Aussagen nach Modell 2

Nun bietet aber Barths Text auch Passagen, die dem Modell 2 folgen.
Und zwar an prominenter Stelle: In den das Thema „Dankbarkeit“ (80ff.) vertiefenden 

„schöpfungstheologischen“ Überlegungen greift Barth mit Zustimmung auf Kierkegaards Ein-
sicht zurück (87f.), daß jeder aktive Vollzug des sich zu sich selbst Verhaltens von Ich, jeder Akt 
der Selbstreflexion eines Ichs, schon in Gestalt des Ich-sagens, deren Möglichkeitsbedingung 
keineswegs selber schafft, sondern schon in Anspruch nimmt. Und diese Möglichkeitsbedingung 
ist nichts anderes als das gewisse Faktum des Ich-Seins.

Was aber macht dieses Faktum zur Möglichkeitsbedingung aktiver Selbstreflexion? Was 
zeichnet es so aus, daß es dem Ich Akte des sich auf sich selbst Beziehens ermöglicht, ja 
unabweisbar zumutet? Nichts anderes, als daß es eben ein gewisses Faktum ist, ein schlechter-
dings nicht kohärent zu bezweifelndes Faktum. Dieser Gewißheitscharakter besagten Faktums 
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des Ich-Seins ist es, der diesem Sein, dem Ich-Sein, die eigene aktive Beziehung auf sich selbst 
möglich macht, ja nicht nur ermöglicht, sondern unabweisbar zumutet.

Und dies deshalb, weil dieses faktische Gewißsein schon in sich selber einen Bezogenheits-
charakter aufweist, nämlich genau: den Charakter von „Selbst“bewußtsein, d. h. von „für-sich-
Sein des Ichs“. Allerdings den Charakter eines solchen für-sich-Seins des Ichs, welches eben nicht 
durch dessen eigenes aktiv reflektierendes sich-auf-sich-selbst-Beziehen konstituiert ist, wie es 
schon Modell 1 kennt, sondern allen derartigen eigenen Reflexionsakten, also der gesamten 
intentionalen Selbstbestimmungsaktivität des Ichs, so vorgegeben ist, daß es für dieses solche 
nicht nur möglich, sondern unabweisbar macht.

Nach Modell 2 sind also zwei Weisen des für-sich-Seins des Ich zu unterscheiden: 
 ‒ eines, das vom Ich geschaffen wird, in dem dieses sich aktiv auf sich selbst bezieht, sich auf 

sich selbst besinnt, selbst sich selber bestimmt, und 
 ‒ ein anderes, das durch keine derartige eigene aktive Bezugnahme auf sich selber zustande 

gekommen ist, sondern vom Ich nur radikal erlitten wird als ein von jenseits seiner selbst her für 
es gesetztes dauerndes für-sich-Sein, das seinen Grund nicht im setzenden Ich, sondern jenseits 
des Ich, eben als den transzendenten Grund des Faktums seines Ich-Seins-als-Gewißsein hat. 

Kierkegaards Hauptargument für den „Ausschluß einer Selbsterzeugung oder Selbstsetzung des 
Selbsts ist […], daß die Frage nach dem Grund des eigenen Selbstbewußtseins überhaupt nur aus der 
Gewißheit einer ,Faktizität’ erwächst, nämlich der ,Grunderfahrung der Faktizität des Gesetztseins’. 
Sie bildet das ,Ausgangsphänomen’28 bzw. die Ausgangsevidenz dafür, warum in einem Selbst die Frage nach 
dem Grund seines Gesetztseins überhaupt aufkommt.“ (87 Z.39ff.)29 

Im „für-sich-Sein“ ist das Ich seiner selbst bewußt. Somit ist die Unterschiedenheit von zwei 
Weisen des „für-sich-Seins“ auch die Unterschiedenheit von zwei Weisen des Selbstbewußtseins: 
eines, das aus der aktiven Selbstreflektion (Selbstbesinnung) des Ichs resultiert, und eines, 
dessen von anderwärts her gesetzte Faktizität vom reflektierenden Ich immer schon als sein 
Möglichkeitsgrund in Anspruch genommen wird. Zugleich ist aber auch klar, daß diese Unter-
schiedenheit nie Getrenntheit ist: die beiden verschiedenen Seiten sind gleichursprünglich und 
stehen als solche in einem irreduziblen Wechselverhältnis: Weil das als von anderwärts her 

Streit-Schrift: Kritischer Kommentar

136  – Journal für Theologie (01/2023) DOI 10.58127.0009

Donum Superadditum
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1968, 30ff., fort: „In dieser ,Faktizität’ der Freiheit als ursprünglicher Möglichkeit liegt die Verweisung auf das 
,Andere’ einer setzenden ,Macht’“. Zur „Grundmöglichkeit von Selbstbestimmung […] hat sich der Mensch 
nicht selbst ermächtigt, sondern er ist in sie als seine Seinsmöglichkeit eingesetzt und kann sich nur aus ihr 
bestimmen.“



gesetzt erlittene für-sich-Sein das aus aktiver Selbstreflektion stammende für-sich-Sein nicht 
nur möglich, sondern unabweisbar macht, bleibt es nie allein, nie ohne auch aktiv reflektiert 
zu werden; und weil keine aktive Selbstreflexion selbst sich selber ermöglicht, deshalb ist 
sie nie allein, sondern getragen vom erlittenen, von anderwärts her gesetzten für-sich-Sein 
(Selbstbewußtsein). 

Aber: Obwohl derart irreduzibel, ist dieses Wechselverhältnis ursprünglich und unüberwind-
bar asymmetrisch: in ihm eignet dem immer schon erlittenen für-sich-Sein ein unüberholbares 
„prae“. Es ist im Verhältnis zum aktiv konstituierten für-sich-Sein unüberholbar „a priori“ 
(„immer vorangehend“) und dieses im Verhältnis zu jenem unüberholbar „a posteriori“ („immer 
nachfolgend“).

Wie sind die beiden Seiten dieses asymmetrischen Wechselgeschehens sprachlich mög-
lichst unmißverständlich zu bezeichnen? Die schon bei Schleiermacher und Fichte geläufige 
Rede vom „unmittelbaren Selbstbewußtsein“ einer- und vom „mittelbaren Selbstbewußtsein“ 
andererseits ist bei beiden Autoren im Gebrauchskontext klar, jedoch abgesehen von diesem 
nicht (weil sich bei näherem Zusehen zeigt, daß auch das als „unmittelbar“ angesprochene 
Selbstbewußtsein seine spezifischen Weisen des „Vermitteltseins“ aufweist). Vielleicht ist es daher 
besser, vom „passiv konstituierten, das aktive verlangenden“ (Kurzform: „passiv konstituierten“) 
Selbstbewußtsein einer- und vom „aktiv konstituierten, vom passiven unabweisbar verlangten“ 
(Kurzform: „aktiv konstituierten“) Selbstbewußtsein andererseits zu sprechen.

Von weitreichender Wichtigkeit ist es, einen Sachverhalt festzuhalten, der in Kierkegaards 
Texten nicht so deutlich hervortritt wie etwa in denen Schleiermachers, den aber auch Barth 
später nachdrücklich in Erinnerung ruft (166; allerdings nicht konsequent festhält30): Schon 
das passiv konstituierte Selbstbewußtsein jedes menschlichen Ichs ist jeweils das passiv 
konstituierte Selbstbewußtsein eines leibhaft-innerweltlichen Ichs. 

Durch den klaren Blick hierauf wird nun aber etwas unübersehbar, was andernfalls 
leicht übersehen werden kann: Das passiv konstituierte Selbstbewußtsein verlangt nicht nur 
formal ein aktiv konstituiertes überhaupt (irgendein aktiv konstituiertes), sondern das passiv 
konstituierte Selbstbewußtsein ist bereits in sich selbst bestimmt, gibt dem aktiv konstituierten 
etwas Bestimmtes zu-verstehen, nämlich sich selber als die faktische Bedingung der Möglich-
keit und der Unabweisbarkeit der aktiven Konstitution von Selbstbewußtsein; also nichts 
anderes als: sich selber als das gewisse Faktum des Ich-Seins als leibhaften, innerweltlichen 
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Freiseins des Ichs zu aktiv gebildetem Selbstbewußtsein, und zwar einem solchen, welches nicht 
anders kann, als dem ihm vorgegebenen gewissen Faktum des leibhaft-innerweltlichen Ichseins 
jeweils mehr oder weniger angemessenen oder unangemessenen zu sein.

Das aber heißt nichts anderes als:
 ‒ Erstens: Wie in Modell 1 ist auch in Modell 2 dem aktiv konstituierten Bewußtsein, hier: 

dem aktiv konstituierten Selbstbewußtsein, das real Objektive, von dem es affiziert ist, vor-
gegeben. Es ist keineswegs das aktiv konstituierte (Selbst)Bewußtsein, welches allererst durch 
seine Aktivität das real Objektive (dessen „Bild“ es aktiv schafft) erzeugt, sondern diesem aktiv 
konstituierten (Selbst)Bewußtsein ist das real Objektive vorgegeben.

 ‒ Zweitens: Aber anders als in Modell 1 ist dieses vorgegebene real Objektive, welches das 
aktive (Selbst)Bewußtsein affiziert, das in sich selbst gewisse Faktum des leibhaften Ichseins 
selber, also das in sich selbst gewisse Faktum des Ich-Seins als leibhaften, innerweltlichen Frei-
seins des Ich zu aktiv gebildetem Selbstbewußtsein. Dies ist hier die „res“, der Gegenstand (nota 
bene: Gegenstände erschöpfen sich nicht in „Dingen“), kurz das real Objektive, für das aktive 
(Selbst)Bewußtsein.

 ‒ Drittens: Dieses aber ist keineswegs in sich selbst bedeutungslos, so daß ihm Bedeutung 
erst durch die reflektierende Deutungsaktivität des aktiven Ichs verliehen würde. Vielmehr 
ist das hier in den Blick kommende real Objektive dasjenige, welches in und durch sich selbst 
für das aktive Ich bereits alles bedeutet: nämlich das Ganze des leibhaften Ich-Seins als leib-
haftes Freisein des Ichs zu aktiv gebildetem Bewußtsein, welches eben als Bewußtsein seines 
leibhaften Freiseins das Ganze aller möglichen Inhalte seines aktiv reflektierten Selbst- und 
Objektbewußtseins ist. Dies in sich selbst gewisse Faktum des Ich-Seins als leibhaft-inner-
weltlichen Freiseins des Ich zu aktiv gebildetem Selbst- und Objektbewußtsein ist dasjenige 
allkomprehensive Erst- und Dauerobjekt (Faktum), mit dessen komplexer Struktur dem leib-
haften, innerweltlichen Ich alle möglichen verschiedenen Einzelobjekte präsent sind, die es 
sich durch seine reflektierend-intentionale Selbstbestimmungsaktivität überhaupt explizit 
vergegenwärtigen (repräsentieren) kann.31

 ‒ Viertens: Das so gesehene real Objektive, das Faktum des leibhaften Ich-Seins als passiv (von 
anderwärts her) konstituiertes leibhaftes Selbstgewißsein, und die intentional-reflektierende 
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31 Im passiv konstituierten Selbstbewußtsein (in dem gewissen Faktum des Ich-Seins als leibhaften Freiseins 
des Ichs zu aktiv gebildetem Selbstbewußtsein) ist dem aktiv konstituierten Selbstbewußtsein einerseits die 
Objektivität seiner Objekte (ihr Faktum-Charakter vor und unabhängig von ihrem „Erkanntsein“ [ihrem 
intentionalen Erfaßtsein]) zu erkennen gegeben. Zugleich andererseits aber auch schon alle differenten Arten 
von phänomenalen Objekten (Gegenständen): nämlich



Selbstbestimmungsaktivität des leibhaften Ichs sind einander nicht äußerlich, sondern die 
letztgenannte ist von dem erstgenannten ermöglicht und unabweisbar zugemutet, verlangt, 
so daß sie sich ursprünglich, unhintergehbar und unüberholbar innerhalb des Erstgenannten 
bewegt. Auch hier bedingen beide Seiten sich wechselseitig. Dies aber in der ursprüng-
lichen, unhintergehbaren und unüberholbaren Asymmetrie der bleibenden Apriorität des 
passiv konstituierten Gewißseins gegenüber dem aktiv konstituierten und der bleibenden 
Aposteriorität des aktiv konstituierten Gewißseins gegenüber dem passiv konstituierten. Hier 
gilt nicht wie in Modell 1: Das aktiv-reflektierende Bewußtsein umgibt das passiv konstituierte 
Gewißsein, sondern umgekehrt: Das passiv konstituierte Gewißsein umgibt tragend alle mög-
liche Reflektionsaktivität und deren Resultate.32

 ‒ Fünftens: Auch hier ist es die intentional-reflektierende Selbstbestimmungsaktivität der 
leibhaften Ichindividuen, deren Umgang mit dem real Objektiven die jeweilige Gestalt ihres 
leibhaften Zusammenlebens erzeugt, also den „Kultur“ genannten Inbegriff von Institutionen 
der Bedeutungskommunikation. Aber die Frage nach dem Kriterium für die Unterscheidung 
zwischen bedeutsamen (sinnvollen) und bedeutungslosen (sinnlosen) Praktiken ist hier anders 
zu beantworten als im Rahmen von Modell 1: Nicht durch Hinweis auf die universale Struktur 
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- erstens solche, welche kontinuierlich den eigenen Leib affizieren durch ihr Prozedieren in seiner leibhaften 
Umwelt (und zwar ihr Prozedieren entweder als ebenfalls ichhaftes-unter-nichtichhaften Bedingungen 
[„soziales“, „geschichtliches“] oder nichtichhaftes-unter-ichhaften-Bedingungen [„natürliches“, physisches, 
chemisches, biotisches]), die als solche auch durch unser eigenes leibhaftes Verhalten stets irgendwie beeinflußt 
werden können und in einem verbreiteten (jedoch unreflektiert enggeführten) Sprachgebrauch „empirische“ 
genannt werden; 
- zweitens die dieses Prozedieren real überdauernde Bedingtheits- bzw. Abhängigkeitsverfassung unseres Frei-
seins (des Freiseins jedes Ichs und aller möglichen seinesgleichen) als zugleich relatives Bedingtsein (relatives 
Fremdbestimmtwerden unserer Selbstbestimmungsaktivität durch die uns affizierenden Umweltprozesse) 
und radikales Bedingtsein eben durch die uns als unhintergehbar und unüberholbar vorgegebene – und 
insofern für uns und unseresgleichen „notwendige“, an sich aber nicht notwendige, sondern kontingente – 
Faktizität des menschlichen Ich-Seins als leibhaftes Freisein des Ich zu aktiv gebildetem Selbstbewußtsein, also 
eine Art von phänomenal Vorgegebenem (Objektivem), die man wegen ihres Verhältnisses zur erstgenannten 
Art von Vorgebenheiten „transzendental“ nennen kann: sie machen die überdauernde Struktur der „Welt“-
(des-Menschseins-als-leibhaften-Freiseins-zu-aktiver-Selbstbestimmung) aus, während jene „in der Welt“ 
prozedieren; und 
- drittens die in dem kontingenten Gewährtsein des transzendentalen Weltphänomens durch seinen 
transzendenten Grund manifeste Weise dieses Gewährtseins, seine endliche Dauer und Zielrichtung im 
währenden Gewähren des transzendenten Grundes, die – wie die zuvor genannten Arten von Gegenständen 
im passiv konstituierten Selbstbewußtsein – der vorgegebene Gegenstand der aktiv reflektierenden Besinnung 
auf den Ursprung von Welt ist – anders aber nicht weniger real-objektiv als die beiden zuvor genannten Arten 
von Realem und keinesfalls bloßer „Gedanke“ des aktiv konstituierten Selbstbewußtseins.
32 Das hat Konsequenzen für das Verständnis von „Wissen“ und „Wissenschaft“: Deren Ergebnisse sind sämt-
lich Ergebnisse des reflektierenden Bewußtseins, können also keine anderen Arten von Objekten (Gegen-
ständen) haben als die dem aktiv konstituierten Bewußtsein durch das passiv konstituierte vorgegebenen, 
und zwar jede Art in konstitutiver Bezogenheit auf die beiden anderen. 



der epistemischen Aktivität des Ichs, die Bilder und Phänomene des real Objektiven hervor-
bringt, sondern nun durch Hinweis auf die in sich selbst schon alles-bedeutende (zu-verstehen 
gebende) Bestimmtheit des real Objektiven selber: also durch Hinweis auf das in sich selbst 
gewisse Faktum des leibhaften Ich-Seins als Freisein zum Zusammenleben mit seinesgleichen in 
der gemeinsamen Welt im Modus aktiver, intentional-reflektierender Selbstbestimmung. Auch 
hier sind die vielen akzeptablen Kulturpraktiken (Recht, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, 
Kunst, Religion) voneinander unterschieden; aber aufgrund der Einheit ihres gemeinsamen 
Fundaments sind sie alle in ursprünglicher, also unauflöslicher und nicht beliebiger, Weise 
aufeinander bezogen und voneinander abhängig. Jede Behauptung der Selbständigkeit eines 
Kulturbereichs, die solche Abhängigkeit abblendet, ist im Rahmen von Modell 2 „inakzeptabel“.

 ‒ Sechstens: Auch im Rahmen von Modell 2 ist alles „gewiß“, was innerhalb des Zusammen-
lebens der Ichindividuen, die durch intentional-reflektierende Selbstbestimmungsaktivität 
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Der unterschiedlichen Art der Objekte entspricht die jeweils besondere, von anderen unterschiedene Art ihres 
Ergriffenwerdens im aktiv konstituierten Bewußtsein, von denen keine ohne faktisches Impliziertsein der 
beiden anderen möglich ist. Also: Kein Wissen von Objekten irgendeiner Art, für das Bedingungen erforder-
lich wären, die in dem Sinne „von außen“ an seine Objekte herangetragen werden, daß sie nicht schon in dem 
Gesamtzusammenhang des durch das passiv konstituierte Selbstbewußtsein Vorgegebenen enthalten wären. 
Jenseits dieses Gesamtzusammenhanges „gibt es“ für Menschen gar nichts. Somit gilt: 
- Das passiv konstituierte Selbstbewußtsein, also das ihm selber gewisse (nicht kohärent bezweifelbare) Faktum 
des Ich-Seins als leibhaftes Freisein des Ichs zu aktiv gebildetem Selbstbewußtsein, gibt durch sich selber 
der aktiven Selbstreflexion „Empirisches“ zu-wissen nicht ohne zugleich auch „Transzendentales“ und das 
„Transzendente“ dem reflektierenden Selbstbewußtsein zu-wissen zu geben; denn es ist in sich selber als passiv 
konstituierte Gewißheit des leibhaften Ich-seins ipso facto immer auch inhaltlich bestimmte Umweltgewißheit.
- Das passiv konstituierte Selbstbewußtsein, also das ihm selber gewisse (nicht kohärent bezweifelbare) 
Faktum des Ich-Seins als leibhaftes Freisein des Ichs zu aktiv gebildetem Selbstbewußtsein, gibt durch sich 
selber der aktiven Selbstreflexion an allem Empirischen und zugleich mit ihm immer auch Transzendentales 
zu-wissen; denn es ist in sich selber passiv konstituierte Gewißheit leibhaften Ich-seins ipso facto Weltgewißheit; 
somit ist nicht nur das reflektierte Wissen von Empirischem, sondern auch das reflektierte Wissen von 
Transzendentalem (etwa in der „Transzendentalphilosophie“) ein Wissen von Realem.
- Das passiv konstituierte Selbstbewußtsein, das ihm selber gewisse (nicht kohärent bezweifelbare) Faktum 
des Ich-Seins als leibhaftes Freisein des Ichs zu aktiv gebildetem Selbstbewußtsein gibt durch sich selber der 
aktiven Selbstreflexion an und mit allem gewährtem Empirischen und Transzendentalem zugleich immer 
auch das Transzendente als solches zu-wissen, welches alles passiv konstituierte Gewißsein von jenseits ihrer 
her gewährt; denn es ist in sich selber radikal passiv konstituiertes Gewißsein leibhaften Ich-Seins und somit 
ipso facto Gewißheit des Transzendenten; also – unter Voraussetzung der terminologischen Gleichsetzung von 
„Bezogenheit auf das Welt begründende Transzendente“ mit „Religion“ – auch ipso facto religiöse Gewißheit. 
Kein Wissen also über „Empirisches“ ohne faktisches Beteiligtsein von Wissen über „Transzendentales“ 
und auch „Transzendentes“. Und kein derartiges Wissen, dessen Möglichkeitsbedingung nicht de facto das 
passiv konstituierte Selbstbewußtsein als das einheitlich asymmetrische Gefüge von Umweltgewißheit, 
Weltgewißheit und Gottesgewißheit, religiöse Gewißheit wäre – ganz unabhängig davon, ob das reflektierte 
Bewußtsein dies Ganze, das ihm zu-wissen gegeben ist, auch angemessen erfaßt und zu angemessenem 
Wissen von ihm gelangt ist; was möglich, aber nie garantiert ist, und somit einen ständigen kritischen, auf 
Unangemessenheiten gefaßten Umgang mit „Wissen“ und „Wissenschaft“ verlangt.



Kultur schaffen, zu phänomenaler Gegebenheit gebracht werden kann. Aber nicht nur dies. Zu 
unterscheiden von dieser auf Selbstbestimmungsaktivität zurückgehenden Gewißheit ist viel-
mehr dasjenige passiv konstituierte Gewißsein, welches von jeder aktiven Gewißheitsbildung 
schon als seine Möglichkeitsbedingung in Anspruch genommen wird: eben das in sich selbst 
gewisse Faktum des leibhaften Ich-Seins als Freisein zum Zusammenleben mit seinesgleichen 
in der gemeinsamen Welt im Modus aktiver, intentional-reflektierender Selbstbestimmung. Das 
aber heißt: Das real Objektive umfaßt nach Modell 2 alles, was von diesem passiv konstituierten, 
das Ich-Sein der Menschen fundierenden und tragende Gewißsein umfaßt ist, also über alles 
durch Reflexion zur Gewißheit gebrachte einzelne Innerweltliche hinaus auch die gewisse 
Faktizität von: leibhaftem Ich-selbst, Welt und deren transzendentem Grund: Gott.

 ‒ Siebentens: Auch im Rahmen von Modell 2 herrscht die Differenz zwischen einem Bezeichnen 
(nicht nur, aber auch: Reden), das auf Sachverhalte referiert, deren Faktizität nicht gewiß ist 
(und nicht gewiß werden kann) und die in diesem Sinne „uneigentlich-bezeichnen“, und einem 
Bezeichnen, das auf Sachverhalte referiert, deren Faktizität gewiß ist (bzw. gewiß werden 
kann), und das in diesem Sinne „eigentlich-bezeichnet“. Aber in diesem Modell ist der Bereich 
des eigentlichen Bezeichnens nicht auf das durch die epistemische Aktivität des Ich gewiß 
Gewordene oder möglicherweise gewiß Werdende beschränkt. Sondern auch alles, was schon 
in der passiv konstituierten Gewißheit von Faktizität eingeschlossen ist, kann hier eigentlich 
bezeichnet werden: leibhaftes Selbst, Welt und Gott (der tragende Grund von beidem).

Es ist also erst und nur dieses Modell 2 des Verhältnisses zwischen Bewußstein und real 
Objektivem, innerhalb dessen das, was für Barth die Grundform aller und somit auch der 
christlichen Religion ist, nämlich „Andacht“ und deren Ziel – „Einkehr“, das „Sich-geborgen-
Wissen in dem transzendenten Grund des [sc. ichhaft-menschlichen] Lebens, dem es sein 
Daseins und Selbstsein verdankt und der es auch in seinem Fortgang trägt und erhält“ – im 
Modus eigentlichen Bezeichnens beschrieben werden kann. Und es ist ausschließlich dies 
Modell 2, innerhalb dessen die für das Christentum unverzichtbare Rede von Gott, Schöpfung, 
Gotteskindschaft des Menschen, und Heil als Vollendung im ewigen Leben in der Weise 
auf ihre Referenz hin expliziert werden kann, wie Barth es an vielen Stellen de facto tut. 
Nämlich nicht als ein Inbegriff von nur uneigentlich bezeichnenden „religiösen Symbolen“ 
(für dezidiert nichts Faktisches), sondern als den Inbegriff eines eigentlich bezeichnenden 
Redens (Symbolisierens) über den transzendenten, über den Tod hinaus tragenden Grund 
menschlicher Faktizitätsgewißheit, dessen eigene Faktizität in dieser Faktizitätsgewißheit 
selber manifest und gewiß ist (und von dem auch nur deshalb gewiß sein kann, daß er die 
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„Individualität“ jedes Menschen faktisch so intendiert, daß diese dadurch faktisch über den 
Tod hinaus Bestand hat: 546ff.).

1.4.1.3. lnkonsistenzen aus der Überlagerung von Aussagen nach Modell 2 durch 
Aussagen nach Modell 1

Nur im Rahmen von Modell 2 kann Barths Explikation des menschlichen Ursprungsver-
hältnisses als „Heil“ der „Geborgenheit in Gottes Liebe“ als kohärent nachvollzogen werden. 
Dennoch ist Modell 1 bei Barth keineswegs verabschiedet, sondern macht sich immer wieder 
prägend bemerkbar. Besonders bei den Themen „Offenbarung“ (a), „Gewißheit“ (b), „Religion“ 
(c) (natürliche und positive) und „Christentum“ (d), „Kultur“ (e), „Wissenschaft“ (f) und „Theo-
logie als Wissenschaft“ (g).

 

a) Inkonsistenz ad vocem „Offenbarung“

Von „Offenbarung“ kann bekanntlich sowohl in einem dezidiert antiautoritären wie in einem 
de facto autoritären Sinne die Rede sein. Ersteres, wenn der Ausdruck auf die Konstitution der-
jenigen Evidenz referiert, welche das Ich in der Weise zu persönlichem Gewißsein befördert, 
daß es von Anpassungen an die Meinung sozialer Autoritäten frei und diesen gegenüber 
selbständig wird; was jedoch nicht aus-, sondern gerade einschließt, dadurch mit anderen zu 
einer Gemeinschaft kommunizierbaren persönlichen Gewißseins verbunden zu werden. Auf 
Offenbarung in diesem Sinne rekurrieren Paulus, Luther, Schleiermacher, Hegel, Schelling, 
faktisch auch Husserl. Autoritär wird die Rede von „Offenbarung“ hingegen, sobald sie auf 
tradierte (übersprachliche) Sinngebilde referiert, die ihren Adressaten mit dem Anspruch 
begegnen, aus irrtumsfreier Quelle zu stammen und deshalb anzuerkennen zu sein, schon 
bevor ihren Adressaten ihr Wahrsein, ihre res-Anzeige und deren Verläßlichkeit, persönlich 
evident und gewiß wird.33

Ein solches Verständnis von „Offenbarung“ ist nicht nur im römisch-katholischen Bereich 
verbreitet,34 sondern war auch in der evangelischen Theologie prominent vertreten, nach dem 

Streit-Schrift: Kritischer Kommentar

142  – Journal für Theologie (01/2023) DOI 10.58127.0009

Donum Superadditum

33 Im Extremfall: nie gewiß werden kann. Wenn „Offenbarungsträgern“ etwas exklusiv offenbart und damit 
gewiß ist, kann dieses von ihren Adressaten nur „blind“ akzeptiert werden oder gar nicht. 
34 Herrscht hier aber – nota bene – nicht allein.



Ersten Weltkrieg etwa durch K. Barth einer- und P. Tillich andererseits. Durch K. Barth in der 
Weise, daß er den überlieferten Anspruch der Trinitätslehre, Begriff der Selbstoffenbarung 
Gottes zu sein, jeder natürlichen Evidenzkonstitution entgegensetzt, und somit auch mensch-
liches „Bewußtsein“ als Horizont der Konstitution von „Glaubensgewißheit“ abblendet; von 
Tillich in der Weise, daß immerhin das natürliche „Fragen“ des Menschen als natürliche 
Voraussetzung für das persönliche Evidentwerden der überlieferten Wahrheit aus „Offen-
barung“ in Anschlag gebracht wird. So wird bei Tillich die autoritäre Rede von „Offenbarung“ 
als einem überliefert vorgegebenen Gehalt dadurch antiautoritär gebrochen, daß das natürliche 
Bewußtsein mit seinen Fragen die Bedingungen der Aneignung des „Offenbarten“ setzt. Frei-
lich fällt bei Tillich die Frage nach denjenigen Evidenzen und ihrem Entstehungsbedingungen 
aus, welche begründen, daß die Fragen selber nicht beliebig, sondern unabweisbar sind. Inso-
fern steht Tillichs Position nicht im Rahmen von Modell 2 des Verhältnisses Bewußtsein/
real-Objektives, sondern von Modell 1.

Für U. Barth sind „offenbarungstheologische“ Positionen (487 Z. 7), welche den natür-
lichen Horizont menschlichen Bewußtseins als Bedingung von „Glaubensgewißheit“ (65 Z. 
34) ignorieren, schlechthin inakzeptabel (und dies zu Recht). Eine eigene explizite Besinnung 
auf die Konstitutionsbedingungen von Gewißheit – durch die epistemische Aktivität des Ichs 
(Modell 1) bzw. durch das Erleiden von passiv konstituierter Erschlossenheit („Offenbarung“) 
(Modell 2) – bietet das vorliegende Werk jedoch nicht:

Einerseits kann Barth nicht umhin, in sein Leitbild von Frömmigkeit, „Andacht“, die Inan-
spruchnahme des „sich Auftuns“ der „Unbedingtheitsdimension“ – und zwar als die durch 
sich selbst positiv bestimmte: nämlich das menschliche Selbstsein „begründende“, „tragende“, 
„erhaltende“ und ewig „bergende“ – einzuzeichnen (73 Z. 32; vgl. auch 87 Z.37-88 Z. 10), 
womit dies Frömmigkeitsleitbild de facto Modell 2 als seinen Rahmen in Anspruch nimmt. 
Eine explizite Besinnung auf die große Tradition dieser nichtautoritären Inanspruchnahme 
von „Offenbarung“ findet aber nicht statt.35 

Andererseits bewegt U. Barths vorbehaltlose Bezugnahme auf die Position Tillichs (296) sich jedoch 
wie diese im Rahmen von Modell 1. Daß tatsächlich dieses Modell Barth überwiegend orientiert, 
beweist sich dann vor allem an seinem radikalen Mißverständnis von Luthers Rede über den „Deus 
absconditus“ (203f.): Damit, meint Barth, setze Luther „den Rechtfertigungsglauben gleichsam in eine 
Klammer“:
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35 Nahegelegen hätte ein Blick in: E. Herms, Art.: Offenbarung V, Theologiegeschichte und Dogmatik, in: TRE 
25 (1995) 146-210.



„Der Deus ipse wird nicht dadurch verbannt, daß ich mich an den Gott des Evangeliums halte. Die Funktion 
des Hinweises auf den unerforschlichen und unbegreiflichen Willen Gottes besteht darin […], sich klar zu 
machen, daß die Gottesvorstellung allem Offenbarungsglauben zum Trotz immer einen blinden Fleck ent-
hält. Dieser blinde Fleck ist […] durch den Verweis auf die Offenbarung in Gesetz und Evangelium nicht 
zu beseitigen, weil er systematisch höherstufig verankert ist. Er bildet einen bleibenden Negativitätsfaktor 
über der auf das Evangelium gerichteten Heilsgewißheit. Die Gottesvorstellung läßt sich nicht nach unseren 
Konsistenz- und Kohärenzbedingungen meistern, sondern es bleibt eine offene Flanke. Man kann auch sagen: 
eine nicht zu kittende Lücke, die zu respektieren dem Gottesgedanken allererst seinen letzten religiösen Ernst 
zurückgibt. Wir können auch mit der tiefsten Glaubensgewißheit jene Negativität nicht eliminieren.“ (204 Z. 
1-14)

Daß nach Modell 1 alles real Objektive die Selbstbestimmungsaktivität des Menschen, 
ihr Ich-Setzen und -Sagen, nur in der Weise affiziert, daß es durch sich selber nichts für sie 
bedeutet, durch sich selber ihnen nichts bestimmtes zu-verstehen gibt, sondern alle mögliche 
Bedeutung erst durch menschliche Interpretations- und Deutungsaktivität empfängt, das gilt 
eben auch für den Grund allen ichhaften Lebens: Keine Auffassung dieses real Objektiven, 
die nicht ein Interpretament des Ichs wäre, das ihm bestimmte Bedeutung allererst verleiht. 
So ist auch der „Deus ipse“, Gott selber, vor und jenseits seines Interpretiertwerdens durch 
das Ich diesem nur als von sich aus nichts bestimmtes bedeutende, opake, Allmacht präsent.

Das widerspricht klar denjenigen Aussagen U. Barths, welche sich im Rahmen von Modell 
2 bewegen: diese nämlich referieren auf den durch die Faktizitätsgewißheit des Selbstseins 
bezeugten transzendenten Grund dieser Gewißheit als den durch sich selber eben dieses 
unbezweifelbar gewisse Ich-Sein als Möglichkeitbedingung allen Ich-Setzens; sie referieren 
also auf diejenige Macht, deren eigenes Wirken in diesem ihrem eigenen Werk (eben: in dem 
durch es gesetzten Gewißsein als ursprünglichem Bezogensein auf sich selbst) auch ipso facto 
für dieses sein Werk (eben: für dieses durch es gesetzte Gewißsein als ursprüngliches Bezogen-
sein auf sich selber) manifest, also offenbar, ist; womit der alles gewährende Grund sich selbst 
immer schon manifestiert/offenbart hat als keineswegs in und durch sich selber nichts, sondern 
umgekehrt alles für uns überhaupt möglicherweise Bedeutende (allen möglichen Sinn für uns) 
bedeutend: also als die Intentionalität eines Gewährens, das eben auf dieses Gewährte: das 
leibhaft-ichhafte Zusammenleben von Menschen in intentionaler Selbstbestimmungsaktivi-
tät, aus ist: es begründend, und zwar erhaltend, vollendend und ewig bergend (73 u. ö.).

Es widerspricht aber ebenso klar den Aussagen Luthers, die – ebenfalls de facto im Rahmen 
von Modell 2 – davor warnen, den „Deus ipse“, den souveränen Schöpfer aller Welt, irgendwo 
anders zu denken oder zu suchen als dort, wo er selbst sich selber offenbar gemacht, selbst 
sich selber zu finden gegeben hat, nämlich in dem, was er durch das Gewähren, Tragen, 
Erhalten und Vollenden des dadurch „a principio usque ad finem“ Gewährten – der Welt-
seines-geschaffenen-Ebenbildes – als die Zielstrebigkeit und zwar Heilszielstrebigkeit, also 
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Intentionalität und damit Selbsthaftigkeit (Ichhaftigkeit) seines eigenen Wirkens durch das 
Werk dieses Wirkens und für dieses offenbar gemacht hat: an sich schon als Schöpfer, und 
dann explizit als Versöhner, der auch die Versöhnung des Geschöpfs mit seinem Schöpfer 
wirkt.

Also: Aus der Perspektive des von Barth bevorzugten Modells 1 gilt: Die Einklammerung 
der Glaubens- und Rechtfertigungsgewißheit durch den Prädestinationsgedanken, welcher 
nichts anders ist als der Gedanke der ewigen Unerkennbarkeit des „Deus ipse“ durch die 
Erkenntnisaktivität des Ich und deren „Konsistenz- und Kohärenzbedingungen“, sorgt Barth 
zufolge dafür, 

„daß die Rechtfertigungsgewißheit sozusagen nicht religiös frech wird. Es bleibt immer eine letzte 
Ungewißheit, nicht auf der Ebene der Rechtfertigung wohl aber auf der Ebene der Prädestination.“ (203 Z. 
20-23)

Aus der Perspektive von Modell 2, in der Luthers Einsichten stehen, gilt hingegen: In der 
Behauptung des Ungewißbleibens der in ihrem Werk offenbaren Intentionalität der alles 
gewährenden Macht manifestiert sich die Frechheit des Ichs, das sich selbst und sein Deuten 
für den Stifter aller Bedeutung hält.

b) Inkonsistenz ad vocem „Gewißheit“

Das widersprüchliche Hin und Her zwischen Modell 1 und 2 ad vocem „Offenbarung“ 
wiederholt sich, wie soeben schon gesehen, ad vocem „Gewißheit“:

Im Rahmen von Modell 1 kann „Gewißheit“ nur aufgrund einer aktiven Leistung des 
epistemischen Bewußtseins vorkommen. Auf dieser Linie polemisiert Barth gegen den 
mißverständlichen Ausdruck „Glaubensgewißheit“, durch den „suggeriert“ werde, Religion“ 
sei „ein für alle mal bezogener fixer Standpunkt“. In Wahrheit sei sie vielmehr das Resultat der 
„Besinnung auf das Leben, welche sich ihrerseits in einer inneren Einstellung niederschlägt.“ 
(65f.)

Gilt dies auch für das Barths opus feierlich abschließende Bekenntnis der „Gewißheit 
der Geborgenheit in der Liebe Gottes“, wie sie Barth klassisch von Paulus in Röm. 8,38f. 
bekannt findet (548)? Paulus selber hat über die Konstitution dieser seiner Gewißheit in 2 
Kor 4,6 eine klare Auskunft gegeben, die seine Gewißheit völlig unmißverständlich statt auf 
eine Eigenaktivität vielmehr auf ein Widerfahrnis zurückführt, das nicht durch sein voran-
gehendes Denken erzeugt wurde, sehr wohl aber ein neues Nachdenken ausgelöst hat (in die-
selbe Richtung wie dieses Selbstbekenntnis weist auch der Fremdbericht Act 9,1-9). Und wie 
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vorstehend gezeigt, bewegt sich auch Barths eigene Rede von „Gewißheit“ hier de facto nicht 
auf dem Boden von Modell 1, sondern von Modell 2: also auf dem Boden der Annahme, daß 
das Ich-Sein als Möglichkeitsbedingung allen Ich-Setzens in sich selbst schon das Faktum 
eines nicht kohärent zu bezweifelnden Gewißseins ist, nämlich das Gewißsein der Faktizi-
tät der Existenz von Ich, welches selber ein faktisches Gewißsein ist, und zwar ein nicht 
durch Reflexion (Besinnung) geschaffenes, sondern ihr vorgegebenes, sie ermöglichendes und 
unabweisbar verlangendes.

 
c) Inskonsistenz ad vocem „Religion“

Barth legt seinem opus magnum, wie zu erwarten, seine „schon anderwärts mehrfach vor-
getragene These“ zugrunde, wonach „die einseitige Verortung von Religion im Gefühl preis-
zugeben“ und statt dessen eine „von vornherein polar angelegte Bewußtseinskonstellation in 
Ansatz“ zu bringen sei. „Religiöses Bewußtsein […] vollzieht sich in der Duplizität von Erleben 
und Deuten“ (32). 

Den Sachgehalt dieser Grundthese erhellen weniger die unmittelbar folgenden Hin-
weise zur Geschichte der Rede von „Erleben“ (33)36 als vielmehr die spätere Verwahrung, die 
genannte Polarität dürfe nicht „rundweg [also irgendwie doch? Kursivierungen E. H.] gleich-
gesetzt werden […] mit der herkömmlichen transzendentalidealistischen Unterscheidung von 
Unmittelbarkeit und Reflexion.“ Und zwar deshalb nicht, weil einerseits schon im „Erleben“ 
– entgegen dem Anschein bloßer Unmittelbarkeit – bereits „hochgradige Deutungsleistungen“ 
erbracht würden und andererseits „Deutungsleistungen“ auch in „habitualisierter“ Form 
erbracht würden; so daß die „polare Strukturdifferenz zugleich mental verschieblich“ sei (34)37

Eine solche Duplizität gilt nun sowohl für Modell 1 als auch für Modell 2. Und das heißt: 
Barths These ist am entscheidenden Punkt unterbestimmt: Sie läßt – auch in ihrer durch 
Hinweis auf die „Verschieblichkeit“ beider Pole näherbestimmten Gestalt – offen, wie die 
beiden „Pole“ sich zueinander verhalten: in symmetrischer Wechselbestimmung oder asym-
metrischer? Und wenn das letztere: Wie? Welche Leistung erbringt das Erleben für das Deuten 
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36 Eine Erfahrung, die sich oft wiederholt: Nachdem man die – immer irgendwie „interessanten“ und die 
Belesenheit des Autors beweisenden – Ausflüge in die Terminologie-, Begriffs- und Theoriegeschichte gelesen 
hat, fragt man sich, was sie eigentlich zur sachlichen Klärung des betrachteten Phänomens beitragen.
37 Für die erste Seite dieses Doppelarguments beruft sich Barth auf „die moderne Emotionspsychologie“ – 
allerdings ohne nach demjenigen Konzept von „Bewußtsein“, seiner Aktivität und deren Verhältnis zum „real 
Objektiven“ zu fragen, von dem diese Psychologie geleitet ist.



und das Deuten für das Erleben? Genau: Vollzieht das Deuten sich als Stiftung von Bedeutung 
(Sinngebung), die dem Erleben noch fehlt (a), oder als reflexive Explikation genau derjenigen 
gewissen Bedeutung, die dem Erleben an sich schon selber inhäriert (b)?

Modell 1 läßt nur die Antwort a) zu. Tatsächlich finden sich immer wieder Passagen, die 
dieser Linie folgen: Religion ist eine aktive „Besinnung auf das Leben“, die, indem sie es in 
den Horizont der Idee des Unbedingten rückt“ (66 Z. 2ff., 213 Z. 17f.), diesem Sinn gibt/stiftet 
(42 Z. 19, 104 Z. 30ff., 107 Z. 39, 108 Z. 8f., 119 Z. 10, 144 Z. 18, 149 Z. 37, 169 Z. 22, 221 Z. 5, 
222 Z. 29ff., 238 Z. 10, 488 Z. 19f.; 516f., 520,19ff.; Religion als Moment innerhalb des „selbst-
gesponnenen Bedeutungsgewebes“ von Kultur: 34 Z. 22, 105 Z 14, 153 Z. 18). Auch „Andacht“ 
erweist sich insofern als die „Grundform“ „gelebter Religion“, als sie genau der „religiösen 
Selbstreflexion des Lebens“, die Barths Werk „ihrer mentalen Gestalt nach“ „nachzeichnen und 
[…] verdeutlichen“ möchte (65f.), entspricht: nämlich einsetzt mit der epistemischen Aktivität 
des bewußten Ichs (Selbstdistanzierung, Sammlung, Selbsttranzendierung). Ungestellt bleibt 
die Frage nach den „erlebnismäßigen“ Voraussetzungen solchen bewußten aktiven Beginnens 
einer „Besinnung“ auf das Leben im Horizont „der Idee des Unbedingten“. Und dies, obwohl 
diese aktive „Beziehung auf die Idee des Unbedingten“ dann mit etwas sehr anderem identi-
fiziert wird, nämlich mit der „Hinwendung zu dem verborgenen Ursprung alles Endlichen“ und 
der „Öffnung für die sich damit [also mit solcher Hinwendung] auftuende Unbedingtheits-
dimension von Sinn“, die dann ihrerseits mündet im Akt der „Einkehr“ ins „Sich-geborgen-
Wissen in dem transzendenten Grund des Lebens, dem es sein Dasein und Selbstsein verdankt 
und der es auch in seinem Fortgang trägt und erhält“. 

Barth sieht selbst, daß Andacht (Religion, religiöse Selbstreflexion des Lebens) sich also 
auf „paradoxe“ Weise in „mentalen Bewegungen“ „vollzieht“, „deren Extreme auf den ersten 
Blick einander auszuschließen scheinen“ (74). Was löst dieses Paradox? Keineswegs Barths 
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Erst daran könnte aber ja ersichtlich werden, ob und wieweit die Rolle des „Deutens“ im Erleben selber reicht 
und ob und wieweit es gleichwohl von „Unmittelbarem“ lebt, von Widerfahrnissen, die nicht durch seine 
Aktivität verwirklicht sind (Wolfgang Cramer hat nicht umsonst für Intentionalität eine „interne vorreflexive 
Selbstbezüglichkeit“ festgehalten: 33 Z. 29).
- Und der die zweite Hälfte des Arguments erläuternde Hinweis auf Husserl ist ein grobes Mißverständnis: 
„passive Synthesis“ meint bei Husserl nicht eine „habitualisierte Form“ von Bewußtseinsaktivität (Reflexions- 
und Deutungsaktivität), sondern „das Ansich [Kursivierungen E. H.] des Bewußtseinsstromes“ (oder des 
„passiven Lebensuntergrundes“), das von allen möglichen intentionalen Akten immer schon als die Bedingung 
ihrer selbst in Anspruch genommen wird, und zwar als vorgegebenes, also strictu sensu und radikal „erlittenes“, 
und das als solches die intentionale Bewußtseinsaktivität allererst möglich macht – samt deren sekundärer 
Habitualisierung. En detail nachzulesen in: E. Husserl, Analysen zur passiven Synthesis. Aus Vorlesungs- und 
Forschungsmanuskripten 1918-1926, Hg. Margot Fleischer, Husserliana XI, 1966.



Hinweis auf „die Besonderheit“ des „reflexiv-intentionalen Gegenstandes“ dieser mentalen 
Bewegung, nämlich nicht auf „äußere Dinge“, „auch nicht auf das eigene Selbst“, sondern auf 
dessen „inneren Ursprung und das transzendente Gegründetsein in ihm“, sondern dieser 
Hinweis manifestiert das nur noch einmal: nämlich als das Rätsel, wie die Hinwendung zur 
Idee der Unendlichkeit zugleich Hinwendung nicht etwa zur Idee des tragenden Ursprungs 
aller Endlichkeit sein kann, sondern Hinwendung zu diesem realen Ursprung selber. Und 
dieses Rätsel löst sich auf keine andere Weise als durch die Erkenntnis, daß die Beschreibung 
des Ausgangspunktes der Bewegung sich stillschweigend im Rahmen von Modell 1 bewegt, 
die Beschreibung ihres Ziels jedoch im Rahmen von Modell 2. Das Paradox verschwindet nur, 
wenn man annimmt, daß auch schon der Einsatz der Reflexionsbewegung im Rahmen von 
Modell 2 steht. Was aber bei Barth gerade unklar bleibt (bzw. von ihm vermutlich geleugnet 
würde).

Unklar bleibt damit auch das Verhältnis zwischen individueller Religiosität und religiöser 
Gemeinschaft sowie zwischen „Religion“ im allgemeinen“ bzw. natürlicher Religion und 
geschichtlicher bzw. positiver Religion, exemplarisch der christlichen:

Beide Modelle bieten eine Sicht auf die allgemeinen Züge von individueller Religion und 
religiöser Gemeinschaft, innerhalb deren unterschiedliche Näherbestimmungen möglich 
sind.

Da beide Modelle sich auf das leibhaft-ichhafte Zusammenleben von Menschen beziehen, 
ist in beiden Modellen die notwendige Bedingung für religiöse Gemeinschaft die leib-
hafte Kommunikation religiöser Überzeugungen in irgendwie institutionalisierter Gestalt. 
Letztere kann unterschiedlich konstituiert und geartet sein, wobei diese institutionellen 
Unterschiede unlöslich mit der Konstitution und Art der jeweils zu kommunizierenden 
Inhalte der religiösen Überzeugungen verbunden sind. Für das Zustandekommen der dies-
bezüglichen Unterschiede bieten beide Modelle unterschiedliche Möglichkeiten.

Beide Modelle lassen die Annahme zu, daß eine bestimmte religiöse Überzeugung und 
die institutionelle Gestalt ihrer Kommunikation entsteht jeweils ausgehend von Einzel-
nen, die ihre religiöse Überzeugung mit gemeinschaftsbildendem Effekt mitteilen. Und 
daß sie nur besteht aufgrund einer andauernden Kultur des Erinnerns der Anfänge und 
der Entwicklung der jeweiligen Gemeinschaft vermittelst der bleibenden Präsenz von leib-
haften Symbolen der Anfänge der Gemeinschaft und ihrer geschichtlichen Entwicklung. 
Im Rahmen beider Modelle kann dieses leibhafte Symbolganze nur übersprachliche Gestalt 
haben. In dieser sind „Heilige Schriften“ ein mögliches und auch tatsächlich verbreitetes 
Moment (39ff., 42), unmöglich aber das einzige; unabdingbar sind jeweils reproduzierbare 
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und dauernd reproduzierte institutionalisierte Vollzugsformen und auch mündliche 
Texttraditionen (47f.). Für all dies aber lassen die beiden Modelle je unterschiedliche 
Konkretisierungen zu. 

Im Rahmen von Modell 1 kommen für die Entstehung inhaltlich verschiedener religiöser 
Überzeugungen und der Institutionen ihrer Kommunikation ausschließlich die religiöse 
Deutungsaktivität der beteiligten Menschen in Betracht: Vorrangig die Deutungsaktivi-
tät des „Stifters“ der Gemeinschaft, dann aber auch die Deutungsaktivität all derer, die 
sich der von ihm begonnen Überzeugungskommunikation anschließen. Die Gründe für 
das Entstehen dieser Verschiedenheiten liegen jedenfalls nicht auf Seiten des intendierten 
„Gegenstandes“ der religiösen Besinnung bzw. Deutungspraxis: der Idee des Grundes allen 
möglichen Sinnes (der „Wirklichkeit“ bzw. der „Welt“ im ganzen: 91) oder dieses Grundes 
selbst. Denn dieser empfängt nach Modell 1 eine bestimmte Bedeutung überhaupt erst 
durch die Deutungsaktivität der beteiligten Menschen. Das hat eine dreifache Konsequenz: 
a) Die mögliche Vielfalt der religiösen Deutungsmuster bewegt sich insgesamt im Möglich-
keitsraum von menschlicher Bewußtseinsaktivität; innerhalb dieses Möglichkeitsraumes 
ist das reale Auftreten einzelner Deutungsmuster rein kontingent, ausgelöst von unter-
schiedlichsten Motiven und Faktoren. b) Unbeschadet dieser Vielfalt und in ihr geht es 
in ihnen allen immer um dasselbe: eine Deutung des selbst bedeutungslosen, deutungs-
bedürftigen Grundes von allem. Ein Unterschied der religiösen Überzeugungen, der nicht 
aus Unterschieden der menschlichen Deutungsaktivität stammt, sondern aus unterschied-
lichen Weisen des Erschlossen- und Offenbarseins des Grundes selber für Menschen, kommt 
nicht in Betracht. c) Für den Umgang mit dieser Verschiedenheit gilt: Wie sie allein in 
der intellektuellen Aktivität der Menschen (ihrer Vernunft) begründet ist, kann sie auch 
allein durch diese intellektuelle Aktivität (durch die Vernunft) als bloße Variation desselben 
durchschaut und damit überwunden werden.

Unübersehbar anders präsentiert sich alles im Rahmen von Modell 2: Auch hier ist 
intellektuelle Aktivität der beteiligten Menschen, die Anfangsperson (den Stifter) ein-
geschlossen, wesentlich (immer und überall) im Spiel. Aber konstitutiv für den Sinn- und 
Bedeutsamkeitscharakter des Verhältnisses zwischen real Objektivem und Bewußtsein 
ist nicht erst, wie in Modell 1, das Ich-Setzen und -Sagen des Menschen, sondern zuvor 
schon das konkrete Ich-Sein des Menschen als Werk des Grundes, gesetzt, „getragen, 
erhalten und geborgen“ in dessen dauerndem „schaffendem“ (von mir analog zu „baraa“ 
als Hapaxlegomenon verwendet) Wirken, das kraft seines ursprünglichen, durch seinen 
Grund gesetzten Charakters als faktische Faktizitätsgewißheit mit passiv konstituierter 
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(„vorreflexiver“ = „noch nicht aktiv reflektierter“) „Selbstbezüglichkeit“38 die aktive Selbst-
reflexion des ihm selbst gewährten Ich-Seins durch sein Ich-Setzen und -Sagen ermöglicht 
und unabweisbar verlangt. Diese hat aber nie Sinn und Bedeutsamkeit stiftenden, sondern 
– auf ihrer basalen, unhintergehbaren und unübersteigbaren, Ebene39 – stets an sich schon 
gestifteten Sinn (das transzendent gewährte an-sich-schon-für-sich-Sein) explizierenden, 
ihn mehr oder weniger verstehenden und mittels leibhaft-symbolischer Artikulation des 
Verstandenen kommunizierenden Charakter. Auch hier ist für die Kontinuierung einer 
angefangenen Religionskommunikationsgemeinschaft eine spezifische „Erinnerungskultur“ 
auf dem Boden eines diese tragenden leibhaft-übersprachlichen Symbolganzen erforderlich. 
Aber unter den Bedingungen von Modell 2 kommt als Ausgangspunkt einer ihre inhaltlich 
bestimmte religiöse Gewißheit kommunizierenden Gemeinschaft nicht die intellektuelle 
Aktivität einer Einzelperson, die diese Gemeinschaft „stiftet“, in Betracht, sondern diejenige 
Bedeutsamkeit der Bezogenheit dieser Einzelperson auf den Grund allen Sinnes, welche 
schon durch diesen Grund selber gestiftet (gewährt) ist: also die Selbstoffenbarungsaktivität 
des Grundes, welche die spezifische Selbsterschlossenheit der Ausgangsperson, die jeweilige 
Bestimmtheit ihrer ursprünglichen Selbstgewißheit, ihre „Vollmacht“, konstituiert (herauf-
führt, gewährt). Als Anfänger, „Stifter“, der Gemeinschaft religiöser Gewißheit kommt im 
Rahmen von Modell 2 genau genommen nicht eine Einzelperson in Betracht, sondern nur 
der Grund allen Sinnes, Gott, selber, der unter Ingebrauchnahme einer einzelnen Person 
durch seine eben dieser Person gewährten und sie auszeichnenden Selbstoffenbarung selber 
diese Gemeinschaft als Gemeinschaft einer – durch Gott selber gewährten – spezifischen 
Gottesgewißheit anfängt, konstituiert und kontinuiert:

 ‒ sie anfängt durch die spezifische Bevollmächtigung der Ausgangsperson vermittelst der 
spezifischen Selbstoffenbarung, die er dieser Person gewährt und sie dadurch auszeichnet, 

 ‒ sie konstituiert, indem er (wiederum der Grund selber) durch die Mitteilung der der 
Ausgangsperson gewährten, sie auszeichnenden Gewißheit und Erschlossenheitslage den 
Adressaten dieser Mitteilung Anteil an der ihnen bezeugten Gewißheitslage gewährt, und 

 ‒ die auf diese Weise konstituierte Gemeinschaft kontinuiert, indem er (der Grund selber) 
auch diese Empfänger gewährter Gewißheitsteilhabe, also diese „Offenbarungs“empfänger, 
zur Bezeugung der ihnen durch dieses Erschließungsereignis (Offenbarungsereignis) 
gewährten Erschlossenheits- und Gewißheitslage bevollmächtigt; also zu einem Zeugnis, 
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38 Zu dieser Terminologie vgl. 33 Z. 25f.
39 Auch Fiktionen verlassen nicht den Horizont von immer schon gestiftetem Sinn.



durch das er (der Grund allen Sinnes selber) auch dessen Adressaten wiederum an der 
diesen bezeugten Gewißheit Anteil geben wird – und so bis ans Ende der Tage.

Auch das hat – wie im Rahmen von Modell 1 – eine dreifache Konsequenz: 
Erstens: Die mögliche Vielfalt von Gemeinschaften der Kommunikation von religiöser 

Gewißheit (Ursprungsgewißheit, Gottesgewißheit) hat nicht nur eine, sondern zwei gleich-
ursprüngliche, aber asymmetrisch aufeinander bezogene Quellen: nicht nur die intellektuelle 
Verstehenstätigkeit der beteiligen Personen, sondern zuvor schon die durch eine Selbst-
offenbarung des Grundes allen Sinnes (Gottes) gewährte bestimmte Gewißheit über die 
transzendent konstituierte Bezogenheit des Ich-Seins auf seinen Grund und die eigene Bedeut-
samkeit schon dieser Bezogenheit des Ich-Seins auf seinen transzendenten Grund durch diesen 
transzendenten Grund selber. Diese zuletzt genannte Quelle von Verschiedenheit schafft und 
erhält die zuerst genannte. So kommt es zunächst zu einer Verschiedenheit von Gemein-
schaften religiöser Gewißheitskommunikation aufgrund von Unterschieden in der durch 
die Selbstpräsentation des Grundes allen Sinnes im Ich-Sein geschaffenen unterschiedlichen 
Erschlossenheitslagen, also zu unterschiedlichen „Religionen“; daraufhin dann auch zu Ver-
schiedenheiten aufgrund eines unterschiedlichen Verstehens des zu-verstehen-Gegebenen, 
also zu unterschiedlichen „Konfessionen“. 

Zweitens: In der Vielfalt der Konfessionen einer Religion geht es – wie im Rahmen von 
Modell 1 – ebenfalls um Variationen desselben; wobei aber dasselbe hier nicht die immer 
gleiche Angewiesenheit des Ursprungsverhältnisses-des-Ich-Seins auf Stiftung seiner Bedeut-
samkeit durch das Ich-Sagen und -Setzen ist, sondern dasselbe in allen seinen Variationen ist 
hier die jeweils eigene Bedeutsamkeit dieses Ursprungsverhältnisses, die diesem Verhältnis 
selber schon durch den dieses Verhältnis konstituierenden Grund allen Sinnes verliehen ist. 
In der Vielfalt der Religionen hingegen geht es für die beteiligten Menschen nicht einfach 
und direkt um dasselbe. Direkt geht es vielmehr um durchaus Unterschiedliches: nämlich 
jeweils um die spezifische Bedeutsamkeit, welche dem das Ich-Sein ausmachenden Gewißsein 
seiner Bezogenheit auf seinen Grund schon selber inhäriert und dem Ich-Sein zugleich mit 
dem Gewährtsein der Gewißheit dieses Bezogenseins selber auch schon gewährt – also zu-
verstehen und zu-bezeugen (zu-kommunizieren) gegeben ist. Weil diese Bedeutsamkeit des 
Ursprungsverhältnisses im Ich-Sein vorgegeben ist, ist eben sie es, auf deren Boden und in 
deren Rahmen sich das für das Ich-Sein unvermeidliche Ich-Setzen und -Sagen vollzieht. So daß 
letzteres auch diesen seinen Boden und Rahmen nicht von sich aus und in eigener Kraft über-
springen kann. Im Rahmen von Modell 2 präsentiert sich die Vielfalt verschiedener Religionen 
(verschiedener kommunizierter Gewißheit der Bedeutsamkeit des Ursprungsverhältnisses 
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des Ich-Seins) als begründet in unterschiedlichen transzendent gewährten Gestalten des 
Offenbarseins (Erschlossenseins) des transzendenten Grundes allen Ich-Seins durch diesen 
Grund selber im Ich-Sein für das Ich-Sein, und kann deshalb im Medium von Reflexion nur 
als Faktum anerkannt, aber nicht überwunden werden (exemplarisch: Hbr 1,140).

Drittens: Für den Umgang mit dieser Verschiedenheit gilt dann unter Voraussetzung von 
Modell 2 

 ‒ erstens: Jede der in diesem Sinne positiven Religionen kann jeweils alle anderen nur als im 
gleichen Sinne positive Religion anerkennen.

 ‒ zweitens: Der Unterschied betrifft nicht den Ursprung dieser Verschiedenheit: nämlich das 
Offenbarsein des Grundes von allem Sinn durch ihn selber in dem durch ihn begründeten 
Ich-Sein und in seinem Charakter als transzendent konstituiertem Gewißsein. Der Unter-
schied betrifft vielmehr „nur“ – die allerdings sehr wohl – unterschiedliche Grade der 
Konkretheit der Selbsterschlossenheit des Grundes allen Sinnes im Ich-Sein für das Ich-
Sein. Die elementare, noch gänzlich abstrakte – als solche aber unverzichtbare – Gestalt 
dieser Selbsterschlossenheit ist manifest als die Gewißheit, daß die Faktizität des Grundes 
nicht zurücksteht hinter der faktisch gewissen Faktizität des Ich-Seins, in der die Gewißheit 
von dessen transzendentem Grund eingeschlossen ist. Auf diese noch abstrakte Gestalt der 
Selbsterschlossenheit des Grundes des Ich-Seins im Ich-Sein für das Ich-Sein ist Modell 1 ein-
geschränkt. Allerdings ist im Horizont von Modell 2 auch schon diese elementare abstrakte 
Gestalt der Selbsterschlossenheit des transzendenten Grundes des Ich-Seins im Ich-Sein für 
das Ich-sein schon eine reale Gestalt dieser Selbsterschlossenheit des Grundes, und somit 
eine selbst positive Gestalt von Religion. Zufolge von Modell 2 gilt also: Anders als in positiver 
– also in der Erschlossenheit des transzendenten Grundes des Ich-Seins durch diesen selber 
im Ich-Sein für das Ich-Sein gründender – Gestalt ist Religion überhaupt nicht real. Darüber 
hinaus gilt aber nach Modell 2 weiterhin: In Wahrheit ist mit der Selbsterschlossenheit des 
Grundes des Ich-Seins als dessen, der eben dieses Ich-Sein begründet, indem er es zugleich 
trägt, erhält und birgt (73, 548) nicht nur dessen Daß-Sein sondern an sich auch schon dessen 
Was-sein erschlossen, sein eigenes Wesen, und zwar sein intentionales, zielstrebiges Wesen, 
wenn auch in unterschiedlicher Vollständigkeit (Konkretheit). Das ist im Rahmen von Modell 
2 anzuerkennen. 
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40 Aber auch – und noch radikaler – Luthers Sicht auf die schöpfungsweite Verschiedenheit der Religionen.



 ‒ Drittens: Die Anerkennung dieses Begründetseins der Verschiedenheit aller positiven 
Religionen in der Selbsterschlossenheit des transzendenten Grundes des Ich-Seins im Ich-Sein 
für das Ich-Sein schließt aus: die Annahme, diese Verschiedenheit könne durch reflektierende 
Intelligenz überwunden werden. Sie schließt aber ein die unabweisbare Zumutung (Pflicht) 
zu einer von gegenseitiger Achtung getragenen Konvivenz der verschiedenen Religionen unter 
Verzicht auf unsachgemäße Übergriffe. Und sie schließt ebenso ein die Erwartung, daß der 
transzendente Grund selber diese Konvivenz in Gebrauch nehmen wird, daß er auf diese Weise 
die durch seine Selbstoffenbarung in unterschiedlichen Konkretheitsgestalten verwirklichte 
Verschiedenheit auch durch seine eigene Selbstoffenbarung erträglich machen und daß er sie 
finaliter überwinden wird.

 

d) Inkonsistenz ad vocem „Christentum“

Eine explizite Erörterung des Verhältnisses „allgemeine Religion“/„positive Religion“ bietet 
Barth nicht. Vielmehr legt er seinem Werk eine Sicht des Christentums als einer bestimmten 
positiven unter verschiedenen anderen Hochreligionen ohne weitere Begründung, also als für 
ihn und sein Publikum selbstverständlich, zugrunde. Diese Leitannahme schließt ein a) eine 
Vorstellung von Religion im allgemeinen, b) eine Vorstellung von den generischen (also: mög-
lichen) Differenzen von Religion im allgemeinen, c) eine Vorstellung der faktischen Differenzen 
innerhalb der genera von Religion. Weder ist klar, wie Barth sich das Zustandekommen dieser 
Vorstellungen denkt, noch was sie sachlich besagen. Allenfalls Barths Vorstellung über Religion 
im allgemeinen ist erkennbar: eben in dem vorhin besprochenen Konzept von Religion als 
deutende, Bedeutung und Sinn stiftende, Besinnung auf das Leben. Unklar bleibt aber ob 
und wie diese Vorstellung der Allgemeinstruktur von Religion es zuläßt, innerhalb ihrer ver-
schiedene genera (Hochreligionen im Verhältnis zu andern) von Religion zu unterscheiden, 
und ebenso wie sich die faktische Bestimmtheit einer Religion zu den allgemeinen Zügen des 
genus verhält, diese also faktisch variiert. Genaueres über Barths Meinung läßt sich allenfalls 
erschließen durch Analyse seiner Behandlung des Christentums.

Diese verläuft zweigleisig im Hin und Her zwischen Orientierung an Modell 1 und Modell 2.
Soweit Modell 1 leitend ist, kommen die uneigentlich-bezeichnenden Symbole des Christen-

tums, gleichgesetzt mit den in der Bibel überlieferten, nur als Muster der wesentlichen Schritte 
von gelebter Religion im allgemeinen in Betracht, eben als „Deutungsmuster“ innerhalb der 
individuellen Bedeutung und Sinn stiftenden deutenden Besinnung auf das Leben, bei denen 
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unklar bleibt, ob sie – abgesehen von traditioneller Vertrautheit für ihre Benutzer – irgend-
eine sachliche Eigentümlich besitzen, die ihrem Ausgetauschtwerden gegen andere entgegen-
stehen.

Nur im Rahmen von Modell 2 läßt sich – wie gezeigt – das Ziel von gelebter Religion im 
allgemeinen, eben von „Andacht“, erreichen: die „Einkehr“, die darin besteht, daß das Ich sich 
nicht nur in seiner intentional-reflektierenden Selbstbestimmungsaktivität auf die Idee des 
Unbedingten bezieht, sondern schon bezogen ist auf den transzendenten Grund seines Ich-
Seins, der nicht weniger real ist als dieses selber; und zwar bezogen auf diese transzendente 
Macht als diejenige, welche das Ich-Sein so begründet, daß sie es auch „trägt“, „erhält“, „voll-
endet“, „in sich birgt“, und zwar über den Tod hinaus „ewig“. 

Damit ist zutreffend festgehalten, daß die im Christentum kommunizierte religiöse 
Gewißheit sich nicht in der negativen Gewißheit erschöpft, daß das das Ich-Sein ausmachende 
Gewißsein nicht durch das Ich-Setzen und Ich-Sagen, sondern transzendent konstituiert ist, 
welche negative Gewißheit zugleich die positive Gewißheit ist, daß die Realität des Grundes 
des Ich-Seins nicht hinter dessen eigener Realität zurücksteht. Für die im Christentum 
kommunizierte Gewißheit ist in der Tat wesentlich, über diese Gewißheit des Daß-Seins des 
Grundes allen Sinnes auch Gewißheit über dessen Was-Sein, sein Wesen, zu sein; und zwar 
über sein intentionales Wesen, das auf das Ziel der Erhaltung, des Tragens, der Vollendung und 
des ewigen Bergens des durch ihn begründeten ichhaften Zusammenlebens gerichtet ist. Und 
solche Gewißheit wird im Christentum auch nicht als eine solche kommuniziert, die sich der 
Deutungsaktivität des Ich verdanken würde, sondern eben als eine solche, welche sich der Selbst-
vergegenwärtigung des transzendenten Grundes des Ich-Seins im Ich-Sein für das Ich-Sein 
verdankt – und zwar seiner Selbstvergegenwärtigung in zunehmender Konkretheit: über die 
Erschließung seines Daß-seins hinaus auch seines darin manifesten intentionalen Was-seins, 
des von diesem intendierten Ziels (Erhaltung, Vollendung, ewige Bergung des Begründeten) 
sowie last but not least auch des Modus der Verwirklichung dieses Ziels auf dem Weg eines 
in seiner radikalen Asymmetrie dramatischen Bundesgeschehens (Interaktionsgeschehens 
zwischen Grund [Schöpfer] und Begründetem [geschaffenem ichhaftem Zusammenleben]). 
Nichts anderes als eine solche Selbstvergegenwärtigung des transzendenten Grundes des Seins 
von leibhaft-ichhaftem Zusammenleben in diesem leibhaft-sozialen Ich-Sein und für es, die 
sich im Laufe des kontinuierlichen geschichtlichen und biographischen sich-selbst-Erlebens 
des Ich-Seins in seinem kontinuierlichen Ich-Setzen zunehmend konkretisiert (Hbr 1,1), hat 
die spezifische christliche Gottesgewißheit mit ihrem unverwechselbaren konkreten Gehalt, 
damit zugleich aber auch die leibhafte Gemeinschaft der leibhaften Kommunikation dieser 
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konkreten positiven Gottesgewißheit, angefangen, konstituiert und bis jetzt kontinuiert. Das 
Zusammenleben (die Gemeinschaft) von Ichindividuen auf dem Boden und im Lichte dieser 
christlichen, inhaltlich unverwechselbar konkret bestimmten, Gottesgewißheit ist seiner 
(ihrer) eigenen Gegenwart gewiß als einer durch den Grund dieser Gegenwart (Gott) selber 
angefangenen, konstituierten und nicht nur bis jetzt, sondern „usque ad finem aeternum“ 
kontinuierten.41 Und wie diejenige ältere Gewißheitsgemeinschaft, welche das ihr offenbare 
und gewisse transzendente Begründetsein ihrer Gegenwart und die ihr darin offenbare und 
gewisse (nicht nur Existenz, sondern auch) Intentionalität des transzendenten Grundes in 
dem – nota bene: eigentlich-bezeichnenden – ätiologischen Mythos von Gen 1f. kommuniziert 
hatte, so kommuniziert auch die christliche Gewißheitsgemeinschaft die intentionale, ziel-
strebig-dynamische Dynamik des transzendenten Begründet- und Gewährtsein ihres gegen-
wärtigen Realseins in einem (nota bene: seine res eigentlich-bezeichnendem) ätiologischen 
Mythos – und zwar ausweislich des Neuen Testaments genau in einer Wiederholungsgestalt 
des Mythos von Gen 1f., welche denjenigen ihr gewährten Zuwachs an inhaltlicher Konkretion 
der Ursprungsgewißheit (Schöpfungsgewißheit) in sich aufnimmt, der exemplarisch etwa in 2 
Kor 4,6, Joh 1,1-18, 2 Kor 5,19-21, Act 17,22-31, 1 Kor 15,51-57, 2 Kor 5,10, Apk 21,1 bezeugt ist. 
Nichts anderes also als diese inhaltlich konkretisierte Gestalt des (ätiologischen) Mythos über 
den Ursprung ihres eigenen gegenwärtigen Seins, über das Initium, das reale Konstituens und 
reale Kontinuens ihrer eigenen Lebensgegenwart als leibhafter Gemeinschaft der leibhaften 
Kommunikation dieser spezifischen Anfangs-, Konstitutions- und Vollendungsgewißheit 
kommuniziert die christliche Gemeinschaft 

 ‒ durch Pflege des durch ihren Anfang selber gestifteten Symbolganzen ihrer gottesdienst-
lich-übersprachlichen Gedächtniskultur (1 Kor 11, 17-31). Wobei sie den Gegenstand dieses so 
gepflegten (kultivierten) Gedächtnisses – d. i. ihr transzendentes (insofern ipso facto „wunder-
bares“) Begründet-, nämlich genau: zielstrebig Angefangen-, Konstituiert-, sowie ihres bis jetzt 
Kontinuiertseins und „usqead finem aeternum“ Kontinuiertwerdens – summarisch festhält

 ‒ in ihren konsentierten Aussagen über die sie (diese leibhafte Gemeinschaft der leib-
haften Kommunikation ihrer spezifisch konkretisierten Weltursprungs- und -zielgewißheit) 
anfangende Selbstvergegenwärtigung („Inkarnation“) der eigenen Intentionalität (des „Logos“) 
des alles gewährenden Grundes in Jesus von Nazareth (also in ihrer konsentierten „Christo-
logie“) und 
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 ‒ in ihren darin sachlich implizierten Aussagen über das intentionale Wesen des alles 
gewährenden Grundes (nämlich über sein absolutes durch-sich-selber-Bestimmtsein zur 
vollendeten Selbstpräsenz für das durch ihn Begründete: das ichhafte-Zusammenleben der 
Menschen), in denjenigen Aussagen also, welche das erfahrene Wirken des Grundes durch 
seinen Sohn und seinen Geist als Manifestation seines eigenen lebendigen Wesens als des 
absoluten durch-sich-selbst-Bestimmtseins-als Vater, Sohn und Geist zur Sprache bringen: d. 
h. in den Aussagen über das trinitarische Wesen des Grundes als eines in seinem trinitarischen 
Wirken begründeten und dieses offenbarenden, d. h.: zu-verstehen gebenden.

Nirgends hat Barth das Christentum als diese unverwechselbar konkrete Gestalt leibhafter 
Gemeinschaft leibhafter Kommunikation christlichen Schöpfungsgewißheit, die als Effekt 
der unverwechselbaren konkretisierenden (Selbst)Erschließung des Grundes allen Sinnes 
durch Leben und Geschick Jesu zu einer unverwechselbar konkretisierten Ursprungs-und 
Zielgewißheit geworden ist, im Blick. Sachlicher Grund: Jedenfalls das Überlagertsein der 
faktischen Orientierung an Modell 2, das mit „Offenbarung“ als der Selbstpräsentation des 
Schöpfers in progressiver Konkretion zu rechnen verlangt, durch die Orientierung an Modell 
1, das dies ausschließt (o. Buchstabe c1). 

Folge: Zwar kommt auch das, was Barth als „Christentum“ beschreibt, wie jede Hoch-
religion nicht ohne institutionalisierte Gedächtniskultur aus (42, 47, 60), aber die spezifische 
Konkretgestalt des übersprachlich-kultischen Symbolganzen dieses Gedächtnisses, wie sie mit 
dem Gegenstand dieses Gedächtnisses selber gegeben ist, also mit dem „österlichen“ Anfang 
der christlich konkretisierten Ursprungsgewißheit, der als solcher zugleich auch der Anfang 
der durch diese Konkretisierung der Ursprungsgewißheit gestifteten Gemeinschaft von deren 
Kommunikation und Bezeugung ist, steht nirgends im Blick. Für Barth reicht es, wenn die 
institutionelle Gestalt der christlichen Gedächtniskultur den allgemeinen, von jeder Hoch-
religion zu erfüllenden Anforderungen genügt: eine Heilige Schrift aufweist (als Kern) (42), 
Institutionen des Schriftgebrauchs aufweist (47) und das „Geschäft der professionellen Sinnver-
waltung und Sinnbewirtschaftung“ (60). Die durch den Anfang der spezifisch konkretisierten 
christlichen Ursprungsgewißheit gesetzte spezifische Konkretgestalt der übersprachlichen 
christlichen Gedächtniskultur: die „Gott in Christus“ verkündigende Mahlfeier (1 Kor 11,27ff.), 
kommt als solche nirgend in den Blick (sondern nur das vergangene Ereignis des Abschieds-
mahles Jesu: 379ff.); insbesondere auch nicht als der Entstehungs- und genuine Bedeutungs-
horizont des Ganzen der christlichen Bibel als ganzer. Dasjenige Moment christlicher 
Gedächtniskultur, das allein noch – unter Abblendung aller anderen – Barths Aufmerksamkeit 
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auf sich zieht, ist der aufgeklärte Umgang mit den Texten der Bibel als Geschichtszeugnissen 
nach den Grundsätzen historischer Kritik in deren seit „der Aufklärung“ bekannten Gestalt 
mit ihren undiskutiert als gültig unterstellten Voraussetzungen. Der noch (und gerade) Luther 
und der ihm folgenden reformatorischen Theologie vor Augen stehende ursprüngliche Status 
des Ganzen der christlichen Bibel als die – eigentlich-bezeichnende – christlich konkretisierte 
Wiederholungsgestalt des Schöpfungsmythus ist Barth so wenig überhaupt mehr präsent, daß 
er ihn nicht einmal als „vormodern“ zurückweist. Grund: Die mit der völligen Unbeachtlich-
keit von Offenbarung (Erschließungen der Ursprungsmacht) einhergehende Unbeachtlichkeit 
des dadurch gesetzten Entstehungsortes und Gesamtbedeutsamkeitshorizontes der christ-
lichen Bibel: des christlichen Kultus in seiner Konkretgestalt: der Mahlfeier, in der sich die leib-
hafte Gemeinschaft der leibhaft-übersprachlichen Kommunikation christlich konkretisierter 
Schöpfungsgewißheit manifestiert.

Konsequenzen für „Christologie“ und „Trinitätslehre“: Barth kann sie nicht mehr als 
das würdigen, als was sie noch Luther und der ihm folgenden reformatorischen Theologie 
durchsichtig waren: als Kurzfassung derjenigen spezifisch christlich konkretisierten Wieder-
holungsversion des Schöpfungsmythos von Gen 1f., den die christliche Bibel in ihrer Ganzheit 
bietet und durch den die christliche Gemeinschaft ihre spezifisch konkretisierte Gewißheit 
über den transzendenten Ursprung ihrer Gegenwart kommuniziert – und eben durch diese 
Kommunikation des Ursprungs ihrer geschichtlichen Eigenart und Identität als Gemein-
schaft der spezifisch christlich-konkretisierten Schöpfungsgewißheit, und durch nichts 
sonst, diese ihre geschichtliche Eigenart und Identität auch wahrt. In Verkennung ihrer 
Referenz und sachlichen Funktion kommt die altkirchliche Lehrbildung für Barth nur noch 
(auf der Linie Harnacks) als Überführung der biblisch greifbaren Anfangsgestalt christlicher 
Gewißheitskommunikation in die ihnen fremde Gestalt von „Dogmen“ in Betracht, motiviert 
durch klerikale Verrechtlichungs- und Kontrollinteressen (4ff.); inhaltlich weist er sie unter 
Rückgriff auf die bekannten Bedenken der Aufklärungstheologie als unhaltbar zurück (338ff.).

Fazit: „Christentum“ ist für Barth eine Hochreligion – von anderen unterschieden durch 
ihre „Heilige Schrift“: die Bibel mit ihren uneigentlich-bezeichnenden Symbolen; als solche 
ohne Anfang in Offenbarung (zunehmend konkrete Selbstvergegenwärtigung des Grundes 
allen Sinnes), ohne entsprechend konkretisierte eigene Ursprungsgewißheit, ohne durch ihren 
Anfang gesetzte Grundform gemeinschaftlicher Gewißheitskommunikation, ohne den im 
Schriftenkanon, Glaubensregel, Christologie und Trinitätslehre artikulierten ätiologischen 
Mythos des Ursprungs ihrer eigenen Gegenwart. Also ein grundlegend anderes „Phänomen“ 
als das Christentum, welches sich in seinen klassischen – nota bene: übersprachlichen 
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– Selbstzeugnissen manifestiert: in der ursprungstreu geordneten Mahlfeier, dem Gedächt-
nis seines Anfangs und Wesens in der Osteroffenbarung als Gemeinschaft spezifisch 
konkretisierter Schöpfungsgewißheit – kommuniziert in der entsprechend konkretisierten 
Wiederholungsgestalt des (eigentlich-bezeichnenden) Mythos von Gen 1, wie sie sich im Ganzen 
des konsentierten biblischen Kanons, in der konsentierten altkirchlichen Lehrbildung und 
deren Entfaltung im reformatorischen Bekenntnis artikuliert.

e) Inkonsistenz ad vocem „Kultur“

Kultur ist nach Barth der „Inbegriff des von Menschen Geschaffenen“ (56), manifest in 
unterschiedlichen Institutionen der praktischen Sinnkommunikation wie Recht, Wirtschaft, 
Politik, Technik, Wissenschaft, Kunst und eben auch Religion, samt ihren Hervorbringungen. 
Alle diese Kulturerscheinungen versteht Barth nach Modell 1: jede von allen anderen durch 
eine spezifische Zielintention unterschieden, aber jede ebenso wie alle anderen eine eigen-
sinnige Interpretation des Wirklichen im Ganzen, die jeweils von der epistemischen Aktivi-
tät des Menschen ausgeht und durchgehalten wird – nicht von der nichts durch sich selbst 
bedeutenden, sondern durchgehend interpretations- und deutungsbedürftigen Realität selber. 
Derart fundiert in menschlicher Bewußtseinsaktivität (Wollen und Wirken) eignet allen diesen 
Wirklichkeitsinterpretationen mit ihrem jeweiligen Eigensinn gleiches Recht, jede ist selb-
ständig („autonom“) und unabhängig von allen anderen, sich – für einen überparteilichen 
Dritten – gegenseitig „ergänzend“ (107), aber in ihrem Selbstbewußtsein zu keinerlei Rücksicht-
nahme auf andere genötigt, wohl aber zur Erwartung bzw. Forderung des Berücksichtigtwerdens 
durch andere berechtigt und (was Barth nicht einmal andeutet) miteinander konkurrierend um 
öffentliche Aufmerksamkeit, Applaus und vorrangige Unterstützung. „Kultur“ ist für Barth also 
– nach dem Verlust eines verbindlichen Allgemeinen – insgesamt dasjenige programmatische 
„schiedlich-friedliche“ Nebeneinander des Verschiedenen, in dem alle Beteiligten sich, durch 
keine Fremdeinrede irritierbar, auf ihre eigene Systemlogik zurückziehen können – jeweils nur 
mit dem Risiko von Nachteilen in der Konkurrenz um Ansehen.

De facto verloren haben diese „faire Konkurrenz“ allerdings immer schon zwei Kultur-
erscheinungen: die „Hochreligionen“ und die Philosophie, und zwar wegen ihrer spezifischen 
Zielintention. Barth sieht:

„Alle Hochreligionen verfügen über mehr oder weniger ausgearbeitete Kosmologien. Dies hat damit zu 
tun, daß es in ausdifferenzierten Religionssystemen niemals nur um Heilsziele und -wege [verstehe für die 
Ichindividuen] geht, sondern immer auch um das Verständnis der Wirklichkeit im Ganzen. Darum bilden 
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sie neben Soteriologie und Ethik immer auch Weltanschauungskonzepte aus. Im Judentum und Christentum 
kommt diese Funktion dem Schöpfungsgedanken zu.“ (91 Z. 31-37; vgl. auch 107 Z. 30ff.)

Von allen anderen Kulturaktivitäten unterscheiden sich die „Hochreligionen“ (und die 
klassische Philosophie) also dadurch, daß ihr „interpretierender“ Umgang mit dem real 
Objektiven („der Wirklichkeit im Ganzen“) nicht „organisierend“ ist (direkt auf Effekte seines 
Eingreifens in den Lauf der Dinge zielt), sondern auf ein „Verständnis der Wirklichkeit“ geht, 
und zwar auf ein Verständnis der „Wirklichkeit im Ganzen“.

Ein solches bliebe nun aber inhaltlich abstrakt (unvollständig), wenn es nicht die Gegenwart 
des verstehenden leibhaften Ich selber umschlösse,42 und zwar in der Weite, in der jedes Ich 
diese mit allen möglichen seinesgleichen teilt. Jedes derart inhaltlich vollständige „Verständ-
nis“ der Wirklichkeit im Ganzen steht dann unausweichlich vor der Alternative, daß a) seine 
Angemessenheit (Wahrheit) dem Verstehenden selber gewiß ist oder b) nicht, und zwar ent-
weder noch nicht gewiß oder c) unmöglich, also niemals, gewiß. a) Ist es ihm als angemessen 
gewiß, so schließt das die Gewißheit ein, daß es in Wahrheit auch in der Gesamtwirklich-
keit, also in jeder möglichen und wirklichen Verstehensposition anzuerkennen ist und nur 
irrtümlicherweise bestritten wird. Genau das aber ist unmöglich, wenn Kultur im Horizont 
von Modell 1 gedacht wird, also in einer Kultur, die nur das Nebeneinander von im Wollen 
und Wirken des menschlichen Bewußtseins fundierten zieldifferenten Interpretationen der 
Gesamtwirklichkeit kennt, ohne daß der Eigensinn des objektiv Realen selber Kriterien für 
das Recht oder Unrecht solcher Interpretationen an die Hand gibt. Unter dieser Bedingung 
reduziert sich somit jedes „Verständnis der Wirklichkeit im Ganzen“ darauf, ein mehr oder 
weniger wichtiger Faktor für den individuellen Heilsweg eines Einzelnen zu sein. Nichts 
anderes ist auch in den Fällen b) und c) möglich.

Fazit: Ein „Verständnis der Wirklichkeit im Ganzen“, das nicht seine eigenen vollständige 
Sachintention verfehlt, also mehr ist als (bestenfalls) ein bloß privater Faktor individuellen 
Wohlbefindens, ist in einer Kultur nur möglich, soweit Kultur nicht nach Modell 1, sondern 
nach Modell 2 verstanden wird. Was bei Barth nicht der Fall ist.
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f) Inkonsistenz ad vocem „Wissenschaft“

An welcher Auffassung des Verhältnisses „real Objektives/Bewußtseinsaktivität“ orientiert 
sich Barths Sicht von „Wissen“ und „Wissenschaft“, an Modell 1 oder 2?

Jedenfalls rechnet er mit dem Unterschied von „Naturwissenschaften“, deren Gegenstand 
Prozesse sind, die der Kausalität nach dem, Naturgesetz gehorchen: physischen, chemischen 
und biotischen Prozessen, und einem Wissen, welches auf die „kategorialen Fragen“ antwortet, 
die die Naturwissenschaften „offen lassen“ (107 Z. 20). 

Dies Wissen nennt Barth ein „kulturelles Wissen“ (107 Z. 21). Referiert diese Redeweise auf 
dasselbe wie die anderwärts begegnende Rede von „Kulturwissenschaft“ (53-57)? Ich vermute: 
Nein. Denn offenkundig ist nicht alles, was Barth als „kulturelles Wissen“ behandelt, auch 
wissenschaftliches Wissen; der Schöpfungsmythos ist es z. B. nicht.

Dann fragt sich zunächst, worin Barth die Eigenart von „kulturellem Wissen“ als solchem 
sieht. Seine Unterschiedenheit vom naturwissenschaftlichen Wissen ist jedenfalls verbunden 
mit einer Unterscheidung von zwei „Realitätsdimensionen“ (107 Z. 22). Was meint diese Rede? 
Daß das eine Reale selber zwei Dimensionen aufweist? Wie ist diese Duplizität gegeben: durch 
eine „Interpretation“, die dem Realen von Seiten der Aktivität des Bewußtseins widerfährt 
(Modell 1), oder durch das Reale selber für das Bewußtsein (Modell 2)? Weiter: Wie verhalten 
sich die beiden „Dimensionen“ (sei ihre Differenz nun auf die eine oder andere Weise gegeben) 
zueinander: Wechselwirkend oder nicht? Wenn ersteres, verhalten sie sich zueinander sym-
metrisch oder nicht? Wenn asymmetrisch, dann: Wie? Barth deutet eine Antwort auf diese 
Fragen an durch Hinweis auf drei aus den „schon häufiger gegebenen“ Charakterisierungen der 
„Differenz beider Erkenntnisarten oder Realitätsdimensionen“: a) „Erklären und Verstehen“ 
(wohl eine Differenz von Erkenntnisarten; auf welches Reale oder welche Relitätsdimensionen 
beziehen sie sich?). b) „Objektivität und Sinn“ (offenkundig Realitätsdimensionen; aber was 
kann mit einer Realitätsdimension „Objektivität“ ohne Sinn und mit einer Dimension „Sinn“ 
ohne Objektivität gemeint sein?). c) „Korrelationswelt und Integrationswelt“ (also jedenfalls 
differente Sichtweisen jeweils von „Welt“, welch letztere als selbst reale jedenfalls beides ein-
schließt: Reales und Erkenntnisarten – und letztere doch wohl ebenfalls als Reales – womit 
„das Reale“ als eine entsprechend weite und differenzierte Sphäre vorstellig wird). Viele offene 
Fragen, die auch nicht durch das abschließende Summarium geklärt werden:

„Jedenfalls gilt: Bereits wenn wir uns mit intentionalen Handlungsbeschreibungen [gemeint: Beschreibungen 
von intentionalem Handeln?] oder mit Deutungsperspektiven der eigenen Lebensführung oder mit Ziel-
bestimmungen von Geschichtsprozessen befassen, bewegen wir uns immer schon auf dieser zweiten Ebene 
[sc. des vom naturwissenschaftlichen Wissen zu unterscheidenden  „kulturellen Wissens“].“ (107 Z. 26-29).
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Damit ist der Gegenstand von „kulturellem Wissen“ angesprochen: intentionales 
Prozedieren in Kausalität aus Freiheit, nicht aber dieses „Wissen“ als ein solches, welches seiner 
Art nach als ein „kulturelles“ im Unterschied zum naturwissenschaftlichen angesprochen 
wird. Sicher ist dieses „kulturelle“ Wissen seiner Art nach durch Intentionalität ausgezeichnet, 
ebenso wie seine Gegenstände. Aber Intentionalität eignet auch dem naturwissenschaftlichen 
Wissen. Von diesem seiner Art nach unterschieden wäre das „kulturelle“ Wissen nur dann, 
wenn sich diese seine besondere Art aus seiner Bezogenheit auf seinen Gegenstandsbereich, 
eben intentionales Prozedieren, ergeben würde. Und das ist in der Tat so: Es ist intentionaler 
Umgang mit intentionalem Prozedieren, also – im Artunterschied zu naturwissenschaft-
lichem Wissen, welches seiner intentionalen Eigenart nach immer von seinen Gegenständen 
verschieden ist – immer ein Wissen, das seiner Art nach von derselben Art ist wie seine 
Gegenstände, also ein Wissen, das selber zum Bereich seiner Gegenstände gehört. Somit aber 
ist die reale Artdifferenz zwischen naturwissenschaftlichem und kulturellem Wissen diese: 

Naturwissenschaftliches Wissen kann innerhalb von Modell 1 des Verhältnisses „real 
Objektives/Bewußtsein“ beschrieben werden (wenn auch nicht vollständig, sondern 
nur abstrakt): Es ist die durch die Phänomen-konstituierende epistemische Aktivität des 
Bewußtsein erzeugte Bewußtseinsgestalt (das bewußte „Bild“) von in sich selber Bewußtlosem. 
– Dabei ist wichtig: Barth weist zutreffend darauf hin, daß dies naturwissenschaftliche 
Wissen von einer vorausgehenden Abstraktion lebt (104 Z. 28). Unbestimmt bleibt dabei 
freilich, was genau hier abgeblendet wird. Handelt es sich dabei um einige „Teile“ der Realität, 
so daß das naturwissenschaftliche Wissen nur „Teilansichten der Realität“ (ebd.) bietet? Und 
nicht in Wahrheit um die – eben dem Modell 1 insgesamt zugrundeliegende – Abblendung 
des Grundcharakters des „real Objektiven“, bzw. „objektiv Realen“, selber: eben das von sich 
aus alles Bedeutende und seine angemessene Explikation Ermöglichende und Verlangende 
zu sein? 

Jedenfalls kann das bei Barth vom naturwissenschaftlichen Wissen unterschiedene 
„kulturelle“ Wissen überhaupt nur innerhalb von Modell 2 beschrieben werden: Es ist ein 
intentionaler Umgang mit einem real Objektiven: eben mit einem intentionalen Prozedieren 
und dessen Effekten (Intentions-bekundungen: Symbolen im weiten, nicht auf Harnack-
Barthsche Weise enggeführten Sinne), das als dieses real Objektive von sich aus schon dem auf 
es gerichteten Bewußtsein etwas Bestimmtes bedeutet (zu-verstehen gibt) und diesem somit 
die Intention unabweisbar zumutet, das ihm durch sein Objekt schon Bedeutete, zu verstehen-
Gegebene angemessen zu verstehen. Und diese Wissenszumutung ist eine primär vorwissen-
schaftliche Aufgabe, eine, ja die Grundaufgabe für das ichhafte menschliche Zusammenleben 
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überhaupt und im ganzen. „Wissenschaftliches“ Wissen ist nie etwas anderes als mehr oder 
weniger hochgradig elaboriertes Alltagswissen (das in seiner Gesamtheit [also einschließ-
lich der Naturwissenschaften] aus der – kraft unmitttelbarer Selbsterschlossenheit mög-
lichen und unabweisbar zugemuteten – Selbstbesinnung menschlicher Praxis [Kooperation] 
stammt43).

Dann fragt sich: Vermag die intentionale Selbstbestimmungsaktivität des ichhaften 
Zusammenlebens Beliebiges zu intendieren? Oder nicht vielmehr nur das, was innerhalb 
des Möglichkeits- und Zumutungsbereichs dessen liegt, was ihr durch das real Objektive 
(die Faktizitätsgewißheit leibhaft-ichhaften Zusammenlebens [87]) schon bedeutet und zu-
verstehen gegeben ist? Wenn dieses – dann wäre auch Barths Konzept von „Kultur“ (o. e) 
in seiner offenkundigen Orientierung an Modell 1 als eine Abstraktion zu verabschieden 
zugunsten eines Konzepts von Kultur, das an Modell 2 orientiert ist – in dem dann aber auch 
das Programm des schiedlich-friedlichen Nebeneinanders der verschiedenen Kulturbereiche 
in vermeintlich „autonomer“ Selbständigkeit und Rücksichtlosigkeit gegeneinander zu ver-
abschieden wäre zugunsten der Einsicht, daß alle erforderlichen Leistungsbereiche innerhalb 
des einen real Objektiven (eben der dauernden Gegenwart des menschlichen Zusammenlebens 
[Kooperierens] in intentionaler Selbstbestimmungsaktivität) in allseitiger, unauflöslicher und 
zwar asymmetrischer Abhängigkeit voneinander stehen, deren Nichtberücksichtigung Folgen 
zeitigt, die als Störungen des Zusammenlebens auf dieses selber zurückfallen. Offenkundig 
wäre dann in einer solchen Kultur, die sich im Rahmen von Modell 2 versteht, auch die selbst-
widersprüchliche Privatisierung jedes religiösen oder philosophischen „Verständnisses der 
Wirklichkeit im Ganzen“ nicht nur vermeidbar, sondern ausgeschlossen.

Auf „Kulturwissenschaft“ wird in den Prolegomena nachdrücklich bezuggenommen, ohne 
daß dabei aber klar würde, wie Barth sie versteht. Konsistent ist die Vorstellung bei Zugrunde-
legung des soeben skizzierten konsistenten Verständnisses von „Kultur“ (im Rahmen von 
Modell 2). Dann aber hat die Wissenschaft von Kultur auch sich selber – genauso wie alle 
„Wissenschaft“, also auch die „Naturwissenschaft“ – zum Gegenstand, also ein real Objektives, 
das seinerseits (weil in jedem Fall Ausdruck einer intentionalen Aktivität) schon von sich 
aus für die darauf gerichtete Erkenntnisaktivität etwas bedeutet. Auch „Kulturwissen-
schaft“ hat also zur Konsistenzbedingung, daß Modell 2 des Verhältnisses „real Objektives/
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Bewußtseinsaktivität“ nicht verlassen wird; lebt also von derselben Konsistenzbedingung wie 
schon die Auffassung von „Kultur“ und überhaupt jede Art von „intentionalem“ Prozedieren. 
Beachtet und erfüllt Barths Rede von „Kulturwissenschaft“ diese Konsistenzbedingung? 

Das ist angesichts von Barths Ausführungen über Theologie als (Kultur-) Wissenschaft zu 
bezweifeln.

g) Inkonsistenz ad vocem „Theologie als Wissenschaft“

Nirgend spricht Barth die Einheit der Theologie an, sondern von vornherein nur die heutige 
Vielfalt ihrer sich voneinander unterscheidenden Teildisziplinen (18, 61 Z. 23f). Wie diese 
sich unter dem Gesichtspunkt ihres Gegenstandsbezugs zueinander verhalten, bleibt außer 
Betracht.

Einzig und allein für die „Dogmatik“ (bei Barth von „Ethik“ als Fach unterschieden [66; 
vgl. auch 71]) wird der Gegenstandsbezug erörtert – nämlich (im Anschluß an Rothacker) 
gleichgesetzt mit dem der „Dogmatiken“ anderer Kulturwissenschaften: Jurisprudenz, Kunst-
wissenschaft, Ökonomik (55-57), die jeweils die von diesen behandelten kulturelle Praxis (e. 
c. Sprache, Recht, Kunst, Wirtschaft) hinsichtlich des Ganzen ihrer konstitutiven Struktur-
momente beschreiben, die für jeden einen irgendwie „normativen“ Charakter haben, die also 
kennen und beachten muß, wer selber an dieser kulturellen Praxis erfolgreich teilnehmen will 
(53-61). Die Knappheit von Barths Skizze dieser Sicht und ihrer Anwendung auf die Theologie 
zeigt an, daß er beides für klar und unproblematisch hält. Tatsächlich jedoch steckt beides 
voller Unklarheiten und Probleme.

a) Zunächst die angedeutete Sicht von „Normativität“, die dem Gegenstand einer Kultur-
wissenschaft im Sinne Barths eignet:

aa) Im Blick stehen Regelsysteme, von denen jedes die Eigenart eines der genannten gegebenen 
Kulturpraxisbereiche gegenüber anderen und seine überdauernde Identität begründet, also: 
die Normativität gegebener Praxisinstitutionen. Denen eignet in der Tat Normativität – aber 
direkt nur unter der Bedingung der Teilnahme an ihnen. Diese aber wirft ihrerseits eine ganz 
andere Normativitätsfrage auf, nämlich: an welcher Norm entscheidet sich, ob die Teilnahme 
an bestehenden Kulturpraktiken selber geboten (etwa: Recht), verboten (etwa: Kopfjägerei) oder 
ein „Adiaphoron“ (etwa: Leistungssport) ist? Diese Frage läßt Barth außer Betracht: Besteht die 
Metanorm in einem obersten Imperativ? Was begründet dessen Verbindlichkeit? Abermals ein 
höherer Imperativ, und so ad infinitum? Oder ein Sein (Faktum), das in sich selbst unabweis-
baren Zumutungscharakter hat? Welches? Jedenfalls kein geschichtlich kontingentes, sondern 
nur ein „für uns und unseresgleichen“ unhintergehbares und unübersteigbares (und insofern 
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„notwendiges“), das sein eigenes Bedeuten (nämlich einer ebenso inhaltlich bestimmten wie 
formal unabweisbaren Zumutung) nicht durch die Deutungsaktivität des Bewußtseins erhält, 
sondern dieser zu-verstehen vorgibt.

ab) Das gibt Anlaß, im Blick auf das Ganze der Praxisinstitutionen einer Kultur über die von 
Barth thematisierte horizontale Aufgabendifferenz hinaus auch eine bei Barth übergangene 
Ebenendifferenz zu berücksichtigen: die Differenz zwischen solchen Praxisinstitutionen, deren 
Zusammenspiel die Bedingungen der Erhaltung des Zusammenlebens überhaupt (äußeren 
Frieden und physischen Lebensunterhalt) erfüllt, und solchen, in denen diejenige Metanorm 
kultiviert (erkannt und kommuniziert) wird, welche das Ziel und den Modus der kulturellen 
Erhaltung des Lebens festlegen und damit die Eigenart und Identität einer Kultur als ganzer 
konstituiert, e. g. Religion, Philosophie, Kunst (oder aber die Abwesenheit einer gelingenden 
Kommunikation der kulturellen Metanorm verschleiernd erträglich machen: Sport44). In einer 
Kultur ohne effektive Institutionen der Metanormkommunikation herrscht ipso facto kein 
anderes Ethos als das des jeweils bereichsspezifischen „Erfolgs“.

Daß die Metanorm normativen Charakter für die Gesamtkultur hat, schließt ein, daß 
sie für jeden leistungsspezifischen kulturellen Praxisbereich den Spielraum des Gebotenen, 
Verbotenen und Erlaubten umreißt. Die Artikulationsgestalt dieser Metanorm ist also nur 
dann inhaltlich vollständig (konkret), wenn sie erkennen läßt, daß und wie sie die Praxis 
in jedem funktionsspezifischen Interaktionsbereich orientiert (also de facto: eine Vision der 
Wohlordnung des Zusammenlebens im ganzen bietet). Sie ist solange nicht konkret, wie sie nur 
dasjenige „Sein“ (Faktum) artikuliert, welches die absolute Zumutung begründet, und nicht 
zugleich auch diese Zumutung selber; also eben zugleich mit dem, was für uns unhintergehbar 
und unübersteigbar „ist“, auch das, was – und zwar aufgrund dessen – „sein soll“ (Luther, 
Schleiermacher).

ac) Im Blick auf den Normcharakter der Regeln der verschiedenen einzelnen kulturellen 
Praxisinstitutionen ist dann zu unterscheiden zwischen seinem besonderen (also auch 
begrenzten) „Geltungsbereich“ und seiner „Geltungsart“. Beide kommen nur zusammen vor, 
bedingen sich aber nicht gegenseitig.
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Die Art, in der sich der Normcharakter der Praxisstruktur zur Geltung bringt, ist 
einerseits, was Barth ignoriert, in allen kulturellen Praxisinstitutionen dieselbe: in 
jedem Fall löst der Verstoß als „skandalon“ Widerstand und relative Erfolglosigkeit 
aus.45 Weshalb jedes Ethos, das sich nicht an einer Metanorm (von der in aa skizzierten 
Art) orientiert, ein reines „Ethos des Erfolgs“ ist und bleibt. Jedoch unterscheiden sich 
die Praxisbereiche insofern, als einige von ihnen Normverstöße formell sanktionieren 
(z. B.im Recht): Normverstöße werden nicht geduldet und durch wirksam angedrohten 
oder ausgeübten Zwang zu verhindern gesucht, oder nur informell (z. B. in Sprache und 
Wirtschaft) durch Überlassung der Übertreter an ihre von selbst eintretende, mehr 
oder weniger erträgliche bereichsspezifische Erfolglosigkeit.

Hingegen ist der Bereich, in dem die Regeln einer kulturellen Praxisinstitution Norm-
charakter besitzen, keineswegs – wie Barth nahelegt – auf die Grenzen desjenigen Bereiches 
beschränkt, in welchem ihre Nichtbefolgung zum Mißerfolg führt, sondern umfaßt jeweils 
die gesamte Kultur und alle in ihr Lebenden: Die Regeln des Leistungssports sind „normativ“ 
keineswegs nur für reale Leistungssportler, sondern für alle möglichen, die Regeln der 
deutschen Sprache nicht nur für die realen Sprecher des Deutschen, sondern für alle mög-
lichen, die Regeln erfolgreicher Unternehmensführung in einer spezifischen Kultur nicht nur 
für die realen, sondern für alle möglichen Unternehmer in dieser Kultur.

ad) Dasselbe gilt auch für die Institutionen der Metanormkommunikationspraxis einer 
Kultur: Religion, Philosophie, Kunst. 

Nun stehen und fallen diese damit, daß die in ihnen zu kommunizierende kulturelle 
Metanorm eine Artikulationsgestalt besitzt, die es überhaupt erst erlaubt, sie institutionell 
zu kommunizieren. Die Mindestbedingung dafür ist, daß diese Artikulationsgestalt der 
Metanorm gesamtkulturell (unter allen Teilhabern an der unter dieser Metanorm lebenden 
Kultur [neben der – global und regional – andere unter je einer anderen Metanorm bestehen]) 
konsentiert ist. Solcher Konsens erstreckt sich im konkreten Fall auf die Form und den Inhalt 
dieser Artikulationsgestalt der Metanorm, z. B. in der Gemeinschaft der Kommunikation 
einer positiven weltanschaulichen (religiösen oder philosophischen) Gewißheit. Wenn und 
soweit Konsens über den Inhalt der Metanorm nicht gegeben ist, kann der Konsens sich auf 
die formale Gestalt beschränken, in deren Form unterschiedliche, inhaltlich jeweils eigentüm-
lich bestimmte Metanormen kommuniziert werden: beispielsweise in der Form von „Kunst“. 
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Werden in einer solchen Form – etwa: Kunst – Inhalte kommuniziert, die nicht nur noch 
nicht konsentiert sind, sondern auch nicht aus sind auf die Erreichung eines Kosenses, diesen 
gar nicht mehr erwarten, kommt es ipso facto gar nicht mehr zur Kommunikation einer 
kulturellen Metanorm (die in jedem Fall inhaltlich bestimmt zu sein hätte).

Zum Strukturprinzip der institutionellen Praxis von kultureller Metanormkommunikation 
gehört also jeweils ein solcher Umgang mit der jeweils konsentierten Artikulationsgestalt 
der Metanorm, welcher auf nicht nur die Reproduktion, sondern die Fortschreibung des 
Konsenses zu der bereits als konsentiert gegebenen Artikulationsgestalt der kulturellen Meta-
norm zielt. Somit umfaßt der Normcharakter eines jeweils gegebenen Regelsystems der-
artiger Institutionen kultureller Praxis, eben der Praxis der Kommunikation einer kulturellen 
Metanorm, als eines seiner konstitutiven Elemente stets die Behandlung der gegebenen 
konsentierten Artikulationsgestalt der kulturellen Metanorm als Gegenstand der Bemühungen 
um Kommunikation der durch sie zu-verstehen gegeben kulturellen Metanorm. Die Identität 
dieser Kommunikationspraxis, deren Ziel die sachliche Fortschreibung (Weiterentwicklung) 
des Konsenses ist, der durch die konsentierten Artikulationsgestalt der kulturellen Meta-
norm zu-verstehen gegeben ist, steht und fällt daher mit der Identität eben dieser bereits 
als konsentiert gegebenen Artikulationsgestalt der kulturellen Metanorm. Ein „fester Text“ 
(Luther) – will sagen: ein fester Bedeutungsträger, auch übersprachlicher Art – ist etwas 
radikal anderes als ein „Fetisch“. Erst recht ist es der feste Bedeutungsträger einer kulturellen 
Metanorm.

Für die Geltungsart des Normcharakters des Regelsystems einer Praxis der institutionellen 
Metanormkommunikation einer kulturellen Metanorm bestehen daher zwei Möglichkeiten, 
eine originäre und sachlich unproblematische und eine abgeleitete, problematische. 

Die originäre ist die, daß für die Teilnahme an dieser Praxis das Festhalten an der ihre 
Identität begründenden konsentierten Artikulationsgestalt der kulturellen Metanorm wesent-
lich ist, nicht jedoch das Festhalten irgendeines erreichten individuellen Ergebnisses ihrer 
verstehenden Aneignung, die vielmehr am Ort jedes Teilnehmers im lebenslangen Fluß bleibt. 
Mit der Teilnahme an einer solchen institutionellen Praxis ist also eine unausdenkbare Viel-
falt der individuellen Aneignung der durch die konsentierte Artikulationsgestalt zu-verstehen 
gegeben kulturellen Metanorm vereinbar, nicht jedoch die Preisgabe dieser Artikulations-
gestalt selber. Mit dieser erlischt vielmehr ipso facto die Teilhabe an dieser kulturellen Praxis 
der Metanormkommunikation. Weitere Folgen hat der Regelverstoß für den Einzelnen nicht. 
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Davon wohl zu unterscheiden sind die Folgen für die Gesamtkultur, die sich aus 
schwindender Teilnahme ihrer Angehörigen an der institutionalisierten Praxis einer Meta-
normkommunikation ergeben.

Zu beachten ist aber ein wesentliches Implikat der persönlichen Teilnahme an einer 
institutionalisierten Praxis einer Metanormkommunikation: Zu ihr hinzu gehört wesentlich 
auch ein Engagement für die hinreichenden institutionellen Vorkehrungen, daß die identi-
tätsstiftende Artikulationsgestalt der zu kommunizierenden Metanorm als Gegenstand aller 
Verstehensbemühungen präsent bleibt; also ein Engagement für die professionelle Präsent-
erhaltung der identitätsstiftenden Artikulationsgestalt der zu kommunizierenden Metanorm.

Die abgeleitete, problematische Geltungsart besteht darin, daß der Verstoß gegen die 
skizzierte Norm der institutionalisierten Praxis kultureller Metanormkommunikation 
informelle Sanktionen in der Öffentlichkeit der Gesamtkultur – etwa in Gestalt eines Ansehens-
verlustes – nach sich zieht. Das ist durch nichts vermeidbar, aber immer problematisch. Das gilt 
erst recht für Situationen, in denen der Verstoß gegen das konstitutive und insofern normative 
Regelsystem einer institutionalisierten Praxis kultureller Metanormkommunikation formelle 
Sanktionen seitens anderer kultureller Systeme – etwa des politischen oder des ökonomischen 
– zur Folge hat.

Für den Geltungsbereich des konstitutiven und somit normativen Regelsystems der 
institutionalisierten Praxis kultureller Metanormkommunikation gilt dasselbe wie für alle 
anderen kulturellen Praxisinstitutionen: Normcharakter besitzen die skizzierten Regeln nicht 
nur für alle ihre realen Teilnehmer, sondern für alle möglichen.

ae) Alle Institutionen kultureller Praxis verlangen die Unterscheidung zwischen zwei 
Teilnahmeweisen: einer faktischen, die alle Menschen umfaßt, welche – jeder mit anderem 
Schwerpunkt – an der jeweiligen Gesamtkultur teilnehmen, und einer (nur jeweils eine 
kleinere Gruppe umfassend) mit professioneller Verantwortlichkeit für den jeweiligen Bereich; 
deutlich manifest z. B. in den Bereichen Wirtschaft, Politik und Recht, Medizin, Kunst. Das 
gilt auch für den Bereich der Metanormkommunikationspraxis.

af) Vom Faktum der normativen Regeln kultureller Praxisinstitutionen ist zu unterscheiden: 
die Frage 

 ‒ nach ihrer Erkennbarkeit, auch ihrer wissenschaftlichen,
 ‒ nach den Adäquatheitsbedingungen ihrer „wissenschaftlichen“, „dogmatischen“, Darstellung 

(erforderlich für die professionellen Träger von Verantwortlichkeit für einzelne Bereiche) und 
 ‒ nach den Bedingungen der erfolgreichen Anwendung der dogmatisch dargestellten Normen 

(also nach den Bedingungen des Nutzens der Theorie für die Praxis). 
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Erkennbar sind die Regeln einer kulturellen Praxisinstitution entweder durch Reflexion auf 
eigene Teilnahme an dieser Praxis oder aus der Position des bloßen Zuschauers („Theoretikers“). 
Die Angemessenheit der Regelerkenntnis kann jedoch nicht für den bloßen Theoretiker, 
sondern nur für einen Teilnehmer evident werden. Was einschließt, daß das reflexive Erkennen 
der Regeln aufgrund eigener Teilnehmerschaft die Angemessenheit solchen Erkennens zwar 
nicht garantiert, jedoch keineswegs behindert, sondern gerade wahrscheinlicher macht.

Die Adäquatheitsbedingung einer dogmatischen Darstellung ist, daß die Orientierung an 
ihr die Praxisteilnahme nicht in die Erfolglosigkeit führt, sondern ihre Erfolgschancen erhöht.

Die Bedingung der erfolgreichen Anwendung der dogmatisch dargestellten Regelsystems 
ist eine Teilnahme an der betreffenden Praxis, welche durch ihre Praxiserfahrung die dar-
gestellten Regeln mehr oder weniger bestätigt findet und im letztgenannten Fall zum Aus-
gangspunkt einer verbesserten „Dogmatik“ wird.

Normativ für die wissenschaftliche Darstellung der Strukturprinzipien eines kulturellen 
Praxisbereiches in einer bereichsspezifischen „Dogmatik“ ist also die reale Struktur eben dieser 
Praxis selber. Was im Falle jeder „Dogmatik“ einer institutionalisierten Praxis kultureller 
Metanormkommunikation stets heißt: Zu deren normativen Vorgegebenheiten hinzu gehört 
ipso facto auch die für diese institutionalisierte Praxis konstitutive und identitätssichernd 
konsentierte feste Artikulationsgestalt der zu kommunizierenden Metanorm.

b) Nun zu Barths Anwendung des kulturwissenschaftlichen Konzepts der „Dogmatik“ 
eines Kulturbereichs und des damit verbundenen Begriffs von Normativität auf die Theologie.

ba) Diese Anwendung setzt nach allem zuvor Gesagten voraus:
 ‒ daß ihr für sie normativer Gegenstand eine institutionalisierte kulturelle Praxis ist, und 

zwar genau eine institutionalisierte Metanormkommunikationspraxis, die es nicht geben kann 
ohne die jeweils konsentierte und dadurch selbst normative fixe Artikulationsgestalt der zu 
kommunizierenden Metanorm;

 ‒ daß ihr Gegenstand nicht die institutionalisierte Kommunikation irgendeiner kulturellen 
Metanorm ist, sondern genau der christlichen (also des spezifisch christlich konkretisierten 
Schöpfungsmythos); 

 ‒ daß die Metanormkommunikation unabdingbar eine formell institutionalisierte ist und diese 
vier Strukturmerkmale aufweist: a) die explizite Selbstdarstellung dieser Institution in ihrer 
ihr durch sie selbst gegebenen ursprungstreuen Ordnung (1 Kor 11); b) den in dieser Ordnung 
benannten fixen Kanon für die übersprachliche Kommunikation der hier zu kommunizierenden 
christlichen Metanorm (biblisches Anfangs- und Ursprungszeugnis, konsentierte altkirchliche, 
reformatorische und spätere Bekenntnisse); c) die Aufrechterhaltung der Orientierungskraft 
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dieser Metanormkommunikation für die Gesamtkultur, also für alle Weisen subsistenznot-
wendiger kultureller Praxisinstitutionen (Recht, Wirtschaft, Wissenschaft, Technik etc.); d) 
Erfassung des sachgemäßen Zusammenspiels zwischen der allgemeinen Teilnahme an dieser 
Metanormkommunikationspraxis und der besonderen in der Weise professioneller Wahr-
nehmung von Verantwortung für ihre institutionelle Gestalt.

Das sind die Züge der besonderen Kulturpraxis „christliche Metanormkommunikation“, 
die der theologischen „Dogmatik“ im Sinne Barths in analoger Weise vorgegeben sind, wie die 
Struktur einer bestimmten Sprache der „Sprachdogmatik“ („Grammatik“) oder die Struktur 
einer bestimmten Rechtspraxis der „Rechtsdogmatik“ und die von der – mit Barth analog 
konzipierten – theologischen „Dogmatik“ angemessen zu erfassen und für die Hand der 
professionellen Verantwortungsträger darzustellen sind.

bb) Hinter dieser ihr von ihrem Autor selber de facto gestellten Aufgabe bleibt Barths 
„Dogmatik“ jedoch eklatant zurück:

Aus dem beschriebenen Ganzen der Praxis, die der „kulturwissenschaftlich“ konzipierte 
theologische „Dogmatik“ als das für sie Normative vorgegeben ist, greift Barth nur ein ein-
ziges Moment heraus: 

Das soeben (in ba) benannte Moment c), d. h. die Tatsache, daß die Teilnahme an der 
institutionalisierten Kommunikation der christlichen Metanorm zu individuellen und zwar 
jeweils verschiedenen, samt und sonders flüssig bleibenden Aneignungsgestalten dieser Meta-
norm führt, die sich dann in ebenso vielen durch sie innerlich geleiteten, also wiederum 
verschiedenen, individuellen Weisen der Teilnahme an allen anderen Praxisbereichen der 
Gesamtkultur niederschlagen; also die Tatsache, daß die Teilnahme an der institutionalisierten, 
eben kirchlichen, Kommunikation der christlichen Metanorm als solche gar nicht anders kann 
als sich vermittelt durch die Vielzahl der verschiedenen individuell-flüssigen Aneignungs-
formen dieser Metanorm gesamtkulturell auszuwirken. Diese Tatsache, daß das Christentum 
(das christliche Leben) sich nicht auf die Teilnahme an der institutionalisierten Kommunikation 
der christlichen Metanorm beschränken kann und darum auch nicht beschränkt – also die 
„nüchterne Diagnose, daß der Umfang der Kirche sich nicht mit dem Umfang des Christen-
tums deckt“ (59 Z. 44f.) –, nimmt Barth nicht nur (T. Rendtorff folgend: 61f.) zum Anlaß, von 
einem „Christentum außerhalb der Kirche“ zu sprechen, sondern er erklärt ausdrücklich „nicht 
die Kirche, sondern das Christentum“, eben diese christliche Praxis „außerhalb der Kirche“, 
auch zur „eigentlichen Bezugsgröße evangelischer Theologie“ (59 Z. 37), genau: der kultur-
wissenschaftlich verstandenen theologischen „Dogmatik“. Das „Christentum außerhalb der 
Kirche“, die „aus kirchlicher Aufsicht emanzipierte Laienreligioǹ “ (451 Z. 30) ist das faktisch 
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Normative, Geltende, das die theologische „Dogmatik“ darzustellen hat (59-61; analog zum 
faktisch bestehenden Rechtssystem als dem Normativen, Geltenden, das die Rechtsdogmatik 
darzustellen hat46); weswegen er denn auch seine „Dogmatik“ dezidiert nicht eine kirchliche, 
sondern „liberale“ nennt.

Offenkundig ist das eine in ihrer Unklarheit auch falsche Beschreibung dieses Struktur-
moments c): In welchem Sinne sollte oder könnte das über die Teilnahme an der kirchlichen 
Metanormkommunikation hinausreichende, die gesamte Kulturpraxis umfassende christliche 
Leben ihrer Teilnehmer „außerhalb“ der Kirche stehen? Sofern dieses Ganze das Leben von 
Getauften ist, ist es jedenfalls ein Leben in der Kirche (58). Ist es „außerhalb der Kirche“, weil 
eine Person „ausgetreten ist“, keine Kirchensteuer mehr zahlt? Dies Phänomen wäre in einer 
„kulturwissenschaftlich“ konzipierten „Dogmatik“ sicher „mit“ zu berücksichtigen. Aber Barth 
meint mehr: „Außerhalb“ der Kirche ist dieses christliche Leben als ein nicht in eigener Teil-
nahme an der institutionalisierten Kommunikation der christlichen Metanorm von Kultur, also 
nicht kirchlich verbundenes, das gleichwohl als solches befugt ist, die Normativität der übrigen 
eben genannten wesentlichen Momente der christlichen Metanormkommunikationspraxis ins 
zweite Glied zu rücken bzw. überhaupt zu bestreiten.

Folgen: 
 ‒ Die realiter konstitutive Institutionalität (also genau: Kirchlichkeit) der christlichen Meta-

normkommunikation (den Moment a) erscheint nur noch als eine instrumentelle im Dienst und 
von Gnaden des nichtkirchlichen Christentums (60). Von der ihr selbst gegebenen ursprung-
streuen Ordnung der Institution (Kirche) ist nur noch unter dem Stichwort „Verrechtlichung“ 
als altkirchlicher und mittelalterlich-römischer Fehlentwicklung die Rede (7f.), später gar nicht 
mehr. 

 ‒ Das für die konstitutive Institutionalität (Kirchlichkeit) der christlichen Metanorm-
kommunikation wesentliche Zusammenspiel zwischen allgemeiner Teilnahme und professionell 
die Institution pflegender Teilnahme sowie die spezifische Aufgabe der letztgenannten (oben 
Moment d) können explizit im Unklaren belassen werden (60).

 ‒ Vor allem aber: Die konsentierte Artikulationsgestalt der christlichen Metanorm, mit deren 
Präsentbleiben die Eigenart und Identität der christlichen Metanormkommunikationspraxis 
steht und fällt (oben Moment b), wird in dieser ihrer Funktion verkannt und die Orientierung der 
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„Dogmatik“ an ihr als „hoffnungslos veraltet“ verabschiedet (58, 61, 74).47 Womit ipso facto auch 
der Auftrag (und die Möglichkeit) entfällt, sie als Metanorm für ein Kulturganzes zu explizieren, 
die als solche ein Sein kommuniziert, welches in und durch sich selbst seine Bedeutung als 
einer Zumutung zu-verstehen gibt. Praktisch wird sie der Auflösung durch Uminterpretation 
nach den Maßstäben des sich zum Richter über die Institution (Kirche) erhebenden kirchlich 
emanzipierten „Laienchristentums“ preisgegeben.

An die Stelle der verheißenen, im kulturwissenschaftlichen Sinne „dogmatischen“ Beschreibung 
der institutionalisierten Kommunikation der christlichen Metanorm in ihrer unverwechsel-
baren inhaltlichen Bestimmtheit tritt somit die Beschreibung von Religion („Ewigkeitsbezug“ 
des Menschen) im Allgemeinen ohne jede weitere inhaltliche Bestimmtheit. Weil inhaltlich 
unbestimmt, ist diese aber ihrerseits einer institutionalisierten Kommunikation weder bedürftig 
noch fähig. Symptom: Während es für die geschichtlich gegebene konsentierte Artikulations-
gestalt der christlichen Metanorm in ihrer konkreten inhaltlichen Bestimmtheit wesentlich 
ist, daß sie die Gewißheit eines Seins zur Sprache bringt, das aufgrund der unverwechselbar 
konkreten Bestimmtheit seines Ursprungs zugleich eine unabweisbare und unmißverständlich 
klar bestimmte Zumutung ist und kraft dessen eine unverwechselbar bestimmte Orientierung 
für jeden Praxisbereich bietet (Luther, Schleiermacher), kann (und muß) die „liberale“, also 
dezidiert nicht kirchliche, „Dogmatik“ nur einen allgemeinen Ewigkeitsbezug beschreiben, dem 
in seiner Unbestimmtheit jede Kraft zur materialen Orientierung kultureller Praxis fehlt, also 
nur „Religion“ ohne religionsspezifisches materiales Ethos, „Dogmatik“ getrennt von Ethik und 
diese von jener (71).

Barths „Dogmatik“ bleibt also hinter den faktischen Anforderungen ihres von Barth 
intendierten kulturwissenschaftlichen Programm zurück, indem sie die konstitutive 
Institutionalität (hier eben genau: Kirchlichkeit) ihres Gegenstandes und alle seine wesent-
lichen Momente komplett verfehlt. 

bb) Diese komplette Verfehlung der „Sache“ einer „kulturwissenschaftlich“, als Praxis-
theorie konzipierten theologischen Dogmatik (ihres Gegenstandes) hat Folgen für ihre 
Methodos, ihren Vollzug, und dessen Bedingungen:

bb1) Zunächst für das Verhältnis des Dogmatikers zu demjenigen „Lebens- und Arbeits-
bereich“ (35 Z. 16), dessen Funktionslogik in dessen „Dogmatik“ darzustellen der Dogmatiker 
als seine Aufgabe weiß. 

Als Vergleichsmodell hebt Barth die Jurisprudenz hervor (55 Z. 17ff.); aber auch andere 
Bereiche bieten sich an, etwa: Sprache, Medizin, Wirtschaft etc. In all diesen Bereichen ist es 
wesentlich, daß die „Dogmatiker“ selber an der jeweiligen – mindestens informell (Sprache), 
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weithin aber auch formell institutionalisierten Praxis teilhaben (Jurisprudenz, Medizin, Wirt-
schaft). Und in jedem Fall besteht die Aufgabe des Dogmatikers, wie Barth zurecht unter-
streicht, nicht darin, daß seine Dogmatik dem thematisierten „kulturellen Leben“ „theoretische 
Konstrukte überstülpt“, sondern in jedem dieser Fälle knüpft die Dogmatik „an bereits in 
der alltäglichen, vorwissenschaftlichen Einstellung vorhandene [Kursivierung E. H.] Sinn-
ressourcen“ an: „Dogmatik erfindet nicht kulturellen Sinn, sondern expliziert ihn nur.“ (56 
Z. 30-39f.).

Dann fragt sich, was solche dogmatische Explikation einer vorgegebenen Praxisinstitution 
ihrerseits über dieses Vorgegebene hinaus leistet. Für Barths Paradebeispiel, die Jurisprudenz, 
gilt dabei offenkundig folgendes: Wie jede derartige Explikation hat auch die juristische des 
vorgefundenen Rechtssystems jeweils einen individuellen Autor, der als solcher an seinen 
individuellen Ort und dessen Perspektive gebunden ist. Allerdings ist dieser Ort im Falle des 
juristischen Dogmatikers ein spezifischer Ort innerhalb des vorgegebenen institutionalisierten 
Praxissystems, also nicht von „Recht im allgemeinen“, sondern jeweils eines bestimmten 
Systems positiven Rechts. Dessen Funktionslogik hat der Dogmatiker in einer „Dogmatik“ zu 
expliziter Durchsichtigkeit zu erheben, und zwar als eine Funktionslogik, die in und durch 
sich selbst unbeschadet der Individualität und Perspektivität jedes einzelnen Teilnehmers, 
also auch des Dogmatikers selber, gleichwohl für alle dieselbe ist. Diese Leistung vermag 
ein individueller Teilnehmer des Rechtssystems, hier: der einzelne juristische „Dogmatiker“, 
offenkundig nur dann zu erbringen, wenn das thematisierte System positiven Rechts tat-
sächlich eine solche überindividuelle Identität nicht nur besitzt, sondern auch durch sich 
selbst jedermann zu-erkennen gibt: eben in der konsentierten fixen Artikulationsgestalt 
seiner Grundnorm, nämlich dem jeweils geltenden Text der Verfassung.48 Unbeschadet seiner 
individuellen Position und Perspektive vermag der Dogmatiker also die überindividuell-all-
gemeine Funktionslogik der thematisierten Institution positiver Rechtspraxis durchsichtig 
zu machen, wenn er dieses als die mehr oder weniger angemessene praktische Entfaltungs-
gestalt der in der geschriebenen Verfassung bestimmten Funktionslogik des Ganzen entfaltet. 
Dann ergänzt seine „Dogmatik“ sich zusammen mit anderen, vom selben Selbstverständnis 
geleiteten „Dogmatiken“ zu einer expliziten Gesamtsicht der thematisierten positiven Rechts-
praxis, die sich für alle Teilnehmer dieser institutionalisierten Praxis, insbesondere aber für die 
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Träger besonderer Verantwortung für diese Institution, als erwartungssichernde Orientierung 
bewährt. Kein juristischer Dogmatiker könnte dieses Ziel erreichen, wenn er sich nicht wie 
alle Kollegen an der die eigene Identität der Institution gewährenden konsentierten fixen 
Artikulationsgestalt ihrer Grundnorm: an den Text der Verfassung, hielte und die gegebene 
Rechtspraxis nicht als praktische Entfaltung der durch diesen Text für alle zu-verstehen 
gegebenen Funktionslogik nachzeichnen würde. Tut er dies jedoch, so ist seine dogmatische 
Nachzeichnung von „Einheit und Kohärenz“ des thematisierten „Sinngebiets“ entgegen Barths 
Meinung mitnichten diejenige Instanz, welcher das thematisierte real vorgegeben Praxisgebiet 
(„Sinngebiet“) diese seine „Einheit und Kohärenz“ allererst als eine solche „verdanken“ würde, 
die ihm nicht schon selber zu eigen und auch ihm selber „zu entnehmen“ wäre (56 Z.39ff.)49. 
Im Gegenteil: Gerade weil das real vorgegebene Praxisgebiet nicht nur in sich identisch ist, 
sondern seine Einheit und Kohärenz auch von sich aus zu-verstehen gibt, so daß sie aus ihm 
selbst entnommen werden kann, ist die bereichsspezifische Dogmatik als deren sie mehr oder 
weniger angemessen nachzeichnende Explikation überhaupt möglich.

Für den – in den Augen Barths – parallelen Fall des theologischen „Dogmatikers“ heißt 
das: Auch dessen Position und Perspektive ist eine Teilnehmerposition und -perspektive, auch 
dessen Position liegt innerhalb derjenigen Institution, deren überindividuelle Funktionslogik 
für ihn und alle anderen Teilnehmer dieselbe ist. Sie in dieser ihrer eigenen überindividuellen 
Eigenart und Identität nachzuzeichnen und explizit durchsichtig zu machen (aufzuweisen), 
zu beschreiben, ist de facto Aufgabe seiner theologischen „Dogmatik“. Diese Aufgabe ist zu-
lösen allein unter der Bedingung, daß die Institution selber ihre eigene Eigenart und Identität 
durch eine konsentierte fixe Artikulationsgestalt ihrer Grundnorm (nicht nur die konsentierte 
Schriftensammlung, sondern auch die konsentierten altkirchlichen, reformatorischen und 
späteren Bekenntnisse) zu-erkennen gibt (jeweils in der Präambel ihrer Grundordnung), als 
deren praktische Entfaltungsgestalt sich alle ihre besonderen Vollzüge zu-verstehen geben, 
und daß der Dogmatiker die Funktionslogik der thematisierten institutionellen Praxis explizit 
macht, indem er die ihm durch deren explizites Selbstverständnis schon zu-verstehen gegebene 
eigene „Einheit und Kohärenz“ dieses institutionalisierten Praxisfeldes nachzeichnet; mit 
dem Effekt, daß seine „Dogmatik“ sich mit denen aller Kollegen für alle Teilnehmer an der 
Institution, insbesondere aber für die Träger besonderer Verantwortung für die Institution, 
zur Generierung eines Praxisverständnisses verbindet, das sich als orientierungskräftig 
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bewährt. Dies Ziel erreicht aber eine theologische „Dogmatik“ nicht, die wie diejenige Barths 
die Nichtbeachtung der konsentierten fixen Artikulationsgestalt des Selbstverständnisses der 
christliche Gemeinschaft zu ihrem Programm macht.

bb2) Darüber hinaus wäre dann aber auch noch der spezifische Unterschied des Gegen-
standsbereichs des theologischen Dogmatikers gegenüber dem des juristischen Dogmatikers 
zu beachten: Das Rechtssystem gehört zu den Bereichen institutionalisierter Kulturpraxis, 
welche der Sicherstellung des soziophysischen Bestands des Zusammenlebens dienen. Dem-
gegenüber sind alle Institutionen positiver Religionspraxis auf der übergeordneten Ebene der 
institutionalisierten Kommunikation jeweils einer gesamtkulturellen Metanorm angesiedelt. 
So auch die institutionalisierte (kirchliche) Kommunikation der spezifisch bestimmten christ-
lichen Metanorm. Diese aber besteht, wie gezeigt, in der christlich konkretisierten Gestalt des 
Schöpfungsmythos von Gen 1, also in der spezifischen Sicht auf ein Sein, das in sich selber den 
Charakter einer unhintergehbaren und unübersteigbaren Zumutung aufweist, nämlich das 
Faktum der Faktizitätsgewißheit des transzendent begründeten (während gewährten) Ich-Seins 
als Möglichkeit- und Unvermeidlichkeitsbedingung allen Ich-Setzens und Ich-Sagens. Diesem 
Existenzverständnis eignet unabweisbare Orientierungskraft für alle möglichen einzelnen 
Bereiche kultureller Praxis. Insbesondere auch für den Bereich der epistemischen Aktivität 
des Wissenserwerbs, des alltäglichen und des wissenschaftlichen. Nun ist alles Erkennen 
und Wissen von Wirklichem im Einzelnen, das im ichhaften Zusammenleben intendiert 
(angestrebt) werden kann, geleitet von einem faktischen, jedenfalls impliziten oder auch mehr 
oder weniger expliziten, kategorialen Vorverständnis des überhaupt erkennbar Wirklichen; 
und eben ein solches kategoriales Vorverständnis des überhaupt Wirklichen ist auch in der 
kulturellen Metanorm enthalten, die in der institutionalisierten christlichen Religionspraxis 
kommuniziert wird. 

Konsequenz für die epistemische Aktivität des theologischen „Dogmatikers“: Für ihn ist 
die Frage, an welchem kategorialen Vorverständnis des überhaupt wissbaren Wirklichen, also 
an welchem Wirklichkeitsverständnis, sich menschliche Wissensaktivität, seine eigene und die 
anderer, bewegt, nie gleichgültig: Seine wissenschaftliche Nachzeichnung der inneren Logik 
der institutionalisierten (kirchlichen) Kommunikation der christlichen Metanorm in ihrer 
unverwechselbaren Konkretheit kann nur angemessen sein, wenn sie auch als Wissens- und 
Theoriepraxis an dieser für alle Kulturbereiche Gültigkeit beanspruchenden Metanorm und 
dem sie fundierenden und in ihr de facto anerkannten Wirklichkeitsverständnis orientiert ist, 
das alles Handeln und somit auch alles Erkennen leitet. Nur unter dieser Voraussetzung kann 
die Nachzeichnung des eigenen einheitlichen und kohärenten Sinnes der spezifisch christlichen 
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Religionspraxis gelingen, die ja eben als ganze die institutionalisierte Kommunikation 
genau dieses inhaltlich unverwechselbar bestimmten Verständnisses des Wirklichen über-
haupt ist und seiner Funktion einer gesamtkulturellen Metanorm (die freilich im Falle einer 
pluralistischen Gesellschaft, in der mehrere unterschiedliche Kulturen koexistieren, von der 
Grundnorm des gesellschaftseinheitlichen Rechtssystems unterschieden ist, welch letztere 
– wenn totalitäre Züge a limine vermieden werden sollen – so bestimmt sein muß, daß sie 
die friedliche Koexistenz der unterschiedlichen Kulturen ermöglicht und verlangt, indem sie 
dem Rechtssystem Äquidistanz zu den unterschiedlichen Kulturen auferlegt und umgekehrt 
von diesen allen verlangt, den formalen Rahmen des für alle geltenden Rechts anzuerkennen).

Das schließt nicht aus, daß die institutionalisierte christliche Metanorm- 
kommunikationspraxis in den Blick gefaßt, studiert und beschrieben werden kann auch 
aus Positionen und Perspektiven außerhalb ihrer und orientiert an einem (impliziten oder 
expliziten) anderen Wirklichkeitsverständnis. Nur „kann“ daraus eben keine „Dogmatik“ 
entstehen, die analog zur juristischen für das Feld der institutionalisierten christlichen 
Metanormkommunikationspraxis selber orientierungskräftig (und nicht prinzipiell irre-
führend) wäre.

Ebenso ist nicht ausgeschlossen, daß theologische „Dogmatiker“ durch Resultate von 
Erkenntnisbemühungen angeregt und belehrt werden könnten (und tatsächlich werden), die 
anderen Bereichen des Wißbaren gelten und sich an anderen Wirklichkeitsverständnissen 
orientieren. Jedoch können solche Theorien nicht ungeprüft und samt ihrem – am Maßstab 
des christlichen Wirklichkeitsverständnis gemessen – abstrakten Wirklichkeitsverständnis 
in die theologische „Dogmatik“ übernommen werden und einfließen. 

Barths Plädoyer für die „interdisziplinäre Öffnung der Dogmatik“ (61-65) ignoriert dieses 
Erfordernis komplett. Seine Forderung der Einbeziehung der Arbeitsergebnisse aller religions-
bezogenen Kulturwissenschaften – der „Religionsethnologie“, der „Religionssoziologie“, der 
„Religionspsychologie“ (62) – gilt offenbar ohne Rücksicht auf die Tatsache, daß diese alle mit 
völlig heterogenen Auffassungen von „Religion“ arbeiten (von A. Comte über K. Marx, M. 
Müller, J. G. Frazer, W. James, W. Dilthey, E. Durkheim, M. Weber, S. Freud, G. Simmel, T. 
Parsons, N. Luhmann bis hin zu den neuesten evolutionsbiologischen Religionsauffassungen 
und B. Gladigows Religionswissenschaft ohne Religions„begriff“), und dies auf der Basis von 
ebenso heterogenen Wirklichkeitsverständnissen. Daher besteht dann für Barth die eigene 
„innere Bindung“ des theologischen Dogmatikers an den Gegenstand seiner „Dogmatik“, d. 
i. die christliche Metanormkommunikationspraxis, auch nicht etwa in dessen eigener Ein-
sicht in die spezifische Konkretheit des hier kommunizierten Wirklichkeitsverständnisses, die 
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dessen Gültigkeit für den theologischen Dogmatiker begründet und diesen zum kritischen 
Durchschauen anderer, relativ abstrakter Sichtweisen befähigt und deren unbemerkten, das 
christliche Wirklichkeitsverständnis verformenden Einfluß verhindert, sondern nur in einer 
rein emotionalen Liebe zum Vertrauten, die es – offenbar als eine Art Trübung des Blicks – 
zu „suspendieren“ gelte, „um mit dem neutralen, objektiven Blick anderer Wissenschaften an 
die Sache herangehen zu können“ (63f.).

Grund: Barths eigene Indifferenz gegenüber der unverwechselbar konkreten Bestimmtheit 
des Inhalts der christlichen Metanormkommunikationspraxis: des christlich konkretisierten 
Schöpfungsmythos von Gen 1, also: des christlichen „Wirklichkeitsverständnisses“, oder eben: 
des „christlichen Dogmas“. Daß die klare Orientierung an ihm die Offenheit für alle außertheo-
logischen Erkenntnisbemühungen und -resultate keineswegs einschränkt, wohl aber Einflüsse 
vermeidet, die die „Dogmatik“ um ihre Sachgemäßheit und praktische Orientierungskraft 
bringen, liegt außerhalb Barths Horizont.

bb3) Unübersehbar schwebt Barth als Leistung der kulturwissenschaftlich konzipierten 
„Dogmatik“ etwas Ähnliches vor wie Schleiermacher für die Theologie als ganze. Das zeigt 
vor allem die betonte Parallelisierung der theologischen mit der juristischen „Dogmatik“: Es 
geht um die reflexive Erfassung (Nachzeichnung) der Funktionslogik einer gegebenen sozialen 
Praxis, nämlich einer bestimmten Religionspraxis, in ihrer kohärenten Einheit. Schleiermacher 
hat sich ebenfalls an der Parallele zu Jurisprudenz (und Medizin) orientiert – und diese auch 
durchgehalten. Barth hingegen nicht. Daran zeigen sich die tiefgreifenden Unterschiede des 
Barthschen Beginnens zu demjenigen Schleiermachers: 

Schleiermacher geht es um die Nachzeichnung der Gegenwart institutionalisierter 
Kommunikation christlicher Frömmigkeit in der kohärenten Einheit ihrer geschichtlichen 
Dynamik und in ihren damit gegebenen Aufgaben für die Pflege ihrer Institutionen zwecks 
Orientierung des zu solcher Pflege berufenen Personals. Diese Leistung erwartet Schleiermacher 
von der theologischen Fakultät als ganzer, indem er ihr im Lichte eines „spekulativen“ („philo-
sophischen“) Begriffs des geschichtlichen Wesens eben dieser Frömmigkeitskommunikation 
als Kommunikation einer alle kulturellen Praxisfelder übergreifend orientierenden Meta-
perspektive die Aufgabe vorzeichnet, die nur durch das Zusammenspiel aller ihrer Fächer 
in gemeinsamer Orientierung am Wesen christlicher Frömmigkeitskommunikation zu lösen 
ist: die Erfassung des aktuellen, gegenwärtig gegebenen Zustands dieser Praxisinstitutionen 
christlicher Frömmigkeitskommunikation (in „Statistik“ und „Dogmatik“ [als Einheit von 
Glaubens- und Sittenlehre]) als Resultat ihres Gewordenseins („historische Theologie“) in 
Treue zu ihrem kontingenten geschichtlichen Anfang („exegetische Theologie“) als „definiens“ 
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derjenigen Aufgaben, welche aktuell (jeweils heute) für die kontinuierende Pflege dieser Praxis-
institutionen gestellt sind („Praktische Theologie“50). 

Demgegenüber bei Barth: Kein Begriff des Wesens der institutionalisierten christlichen 
Frömmigkeitskommunikation. Stattdessen die Beschreibung von Grundformen privat-gelebter 
Religion-im-allgemeinen (Andacht und Gebet), die sich biblischer Themen bedient und sich 
historisch-kritisch zurechtlegt; Theorie dieser Praxis als einer solchen, deren gesamtkulturelle 
Orientierungskraft ausschließlich formal die Gewissenhaftigkeit der Erfüllung material 
beliebiger kultureller Normen betrifft (237f., 388, 450), in einer „Dogmatik“, die von „Ethik“ 
klar getrennt ist (71). Die übrigen Fächer der Theologie: generiert durch einen Prozeß der „Aus-
differenzierung“ (18), der in einem Vielerlei von selbständigen Teilen endet, deren Zusammen-
hang unklar ist: „disiecta membra“. Und für die auf eine Berufstätigkeit in Schule und Kirche 
hin Studierenden nichts als die Versicherung, daß zu den „institutionellen Außenstützen“ 
von gelebter Religion – „wissenssoziologisch formuliert“ – sicherlich auch das „Geschäft der 
professionellen Sinnverwaltung und Sinnbewirtschaftung“ gehöre (60), als deren Beispiel sich 
Barths Umgang mit der konsentierten Artikulationsgestalt des in der christlichen Gemein-
schaft zu kommunizierenden Wirklichkeitsverständnisses präsentiert: Streichung von allem, 
was heute „im Alltag nicht mehr verständlich zu machen wäre“ (221 Z. 17).

Für Schleiermacher gründet der Betrieb wissenschaftlicher Theologie in der Einheit einer 
Fakultät darin (und zwar ausschließlich darin), daß dieser Wissenschaftsbetrieb zugleich ein 
innerhalb der Institution christlicher Frömmigkeitskommunikation und ihr zugunsten statt-
findender Wissenschaftsbetrieb ist. Die Kirchlichkeit der Theologie als ganzer, und nur sie, 
begründet für das Ganze ihres Wissenschaftsbetriebs den Status einer eigenen Fakultät. Barth 
hingegen streicht die Kirchlichkeit von Theologie, exemplarisch seiner „Dogmatik“, zugunsten 
allein ihrer „strengen Wissenschaftlichkeit“ (64 Z. 24 u. ö) als einer der Kulturwissenschaften. 
Erstens ist dieses Programm angesichts der unübersehbaren Heterogeneität von Selbstver-
ständnis und Betrieb gerade der „Kulturwissenschaften“ schlicht diffus. Und zweitens ist es 
faktisch das Programm der Realisierung derjenigen Konsequenz des Absehens vom kirch-
lichen Grund und Zweck der Theologie, welche schon Schleiermacher klar vor Augen stand: 
das Programm der Eingliederung aller in der Theologie geleisteten wissenschaftlichen Arbeit 
in den allgemeinen Wissenschaftsbetrieb, hier: in den heterogenen Betrieb von „Kultur-“, 
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näherhin „Religionswissenschaft“ unter Preisgabe ihres Fakultätsstatus. Also: Ende der Theo-
logie als Fakultät 

Dies Programm ist insofern „up to date“, als vieles dafür spricht, daß es tatsächlich schon 
in Realisierung begriffen ist.

2. Barths Verhältnis zur Tradition

Im Anschluß an Pietismus und Aufklärung und dem Fortleben ihres Erbes bei Schleier-
macher, A. Ritschl und E. Hirsch (23-29) positioniert Barth sein eigenes Verständnis von 
„Dogmatik“ in einem doppelten Gegensatz: erstens zum altkirchlichen und römisch-
katholischen Verständnis von christlicher Lehre als „Dogma“ (7-10), zweitens zum alt-
protestantischen Lehrbegriff (11-19). Beides aufgrund je eines verkürzenden Mißverständnisses 
der ins Gestern verabschiedeten Tradition:

2.1. Die Reformation: Protest im Namen des christologischen und 
trinitarischen Dogmas und nicht dessen faktische Vergleichgültigung

Das notwendige reformatorische Nein (11) betraf die römisch-katholische Verrechtlichung 
des persönlichen Glaubens, war jedoch keineswegs ein Nein zur Erforderlichkeit von Recht 
als Medium der institutionellen Ordnung der Kommunikation des christlichen Wirklich-
keitsverständnisses, und zwar einschließlich der Regelung des Status der konsentierten 
Artikulationsgestalt des christlichen Wirklichkeitsverständnisses und der den Umgang 
mit ihm betreffenden Pflichten der ordinierten Amtsträger. Vor allem aber haben Luther 
und die ihm folgende Reformation (also auch die dem Lutherschüler Calvin folgende) nie 
die sachliche Leistung und das Recht der altkirchlichen Lehrbildung übersehen, de facto 
ein sachgemäßes Summarium des durch den christlichen Bibelkanon bezeugten spezifisch 
christlich-konkretisierten Schöpfungsmythos von Gen 1 zu sein. In diesem Sinne hat nicht 
zuletzt Luther sich das altkirchliche Dogma in den für seine Theologie keineswegs marginalen 
christologischen und trinitätstheologischen Grundlagenreflexionen zu eigen gemacht und 
scharfsinnig ausgelegt.51 All dies bleibt bei Barth unbeachtet.
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2.2. Luthers Katechismen als Urgestalt von Theologie als Theorie für die 
pfarramtliche Praxis; die Orthodoxie als Wegbereiter von Pietismus und 

Aufklärung

Für Barths Position grundlegend, sachlich jedoch irreführend ist seine These, Luther 
habe sich unter Verabschiedung schulmäßiger Dogmenexplikation der Bibelwissenschaft 
zugewendet. Fakt ist, daß Luthers Bibelexegese sich durchgehend als neue Form der Auslegung 
und Konkretisierung des altkirchlichen Dogmas vollzog, die dieses als Zusammenfassung der 
biblisch bezeugten christlichen Konkretisierung des Schöpfungsmythos von Gen. 1 erweist 
und bewährt (vgl. besonders die Genesisvorlesung 1536ff.).52 Daß Luther neben den Kate-
chismen seine Schrift gegen Erasmus „De servo arbitrio“ als Summe seiner systematischen 
Einsichten für erhaltenswert hielt, wird verschwiegen (der fundamentaltheologische und 
fundamentalanthropologische Gehalt dieser Schrift bleibt insgesamt unberücksichtigt). Mit 
der Einstufung der Katechismen unter „systematischem Aspekt“ als „Notlösung“ (14) wird 
übersehen, daß gerade sie unter systematischem Aspekt das Programm von Theologie als 
Praxiswissenschaft vorzeichnen: nämlich als für die Hand des für die Institutionenfüge ver-
antwortlichen Personals (die Pfarrpersonen) geschriebenen Skizze derjenigen inhaltlich wohl 
bestimmten gesamtkulturellen Metanorm (des christlichen Wirklichkeitsverständnisses, das 
in seiner inhaltlichen Konkretheit das Handeln in allen Kulturbereichen orientiert), die in der 
christlichen Gemeinschaft zu kommunizieren ist und selber auch schon die institutionelle, 
nämlich kirchliche, Gestalt dieser ihrer Kommunikation definiert; wobei schon Luther klar 
die Praxisinstitution der zentralen gottesdienstlichen Kommunikationen der christlichen 
Lebens-, Welt- und Gottesgewißheit als institutionalisierte Metanormkommunikationspraxis 
von allen anderen Bereichen institutionalisierter Kulturpraxis unterschied, an denen jeder 
Christ im Rahmen der ihm durch die Glaubenskommunikation persönlich gewährten 
Glaubensgewißheit in eigener Verantwortung nach Maßgabe eigener vernünftiger Einsicht 
mitzuwirken hat (Unterscheidung zwischen erster und zweiter Tafel des Dekalogs).

Worin besteht das Versagen der Hochorthodoxie gegenüber diesen Vorgaben Luthers 
selber? Barths Bild bleibt unklar: auf der einen Seite sei sie nur vollständige Darstellung der 
„Einheit der biblischen Offenbarung“ im „System“ (14f.), auf der anderen Seite sorgfältige Aus-
arbeitung der Grundstruktur der Entstehung und Reifung persönlicher Glaubensgewißheit 

Streit-Schrift: Kritischer Kommentar

179 – Journal für Theologie (01/2023)DOI 10.58127.0009

Donum Superadditum

52 Barth reproduziert einfach ein altes Klischee ohne Rücksicht auf die inzwischen einem genaueren Studium 
verdankte differenziertere Einsicht in die reale Sachlage.



in der Lehre vom „ordo salutis“ (390ff.). Ist also die Umstellung auf „Glaubenslehre“ in Pietis-
mus (Spener) und Aufklärung (Baumgarten) (16) nur Abwendung von der Orthodoxie und 
nicht auch deren neu akzentuierende Fortsetzung? Und dann die schon seit Beginn des 17. 
Jahrhunderts (Calixt) (16) einsetzende Betonung der Unverfügbarkeit, Unübertragbarkeit 
und Selbständigkeit des persönlichen Glaubenslebens in seiner Mannigfaltigkeit: ist das nur 
Veraltetes verabschiedende Neuerung und nicht auch Vertiefung eines urreformatorischen 
Anliegens? Jedenfalls hat gerade J. S. Semmler nichts anderes getan, als genuin lutherisches 
Erbe zu wahren, indem er klarstellte, daß die reformatorische Ausrufung der religiösen 
Mündigkeit jedes einzelnen Christen nicht die Ausrufung des allgemeinen Pfarramtes war 
und erst recht nicht die Forderung, daß Pfarrer und Theologieprofessoren zum Echo der Norm 
einer „emanzipierten Laientheologie“ werden sollten (die es im Singular nicht gibt, nie gab 
und geben wird).

2.3. Kants Theorie der Vernunftreligion und Kritik der Gottesbeweise als 
Fixierung der Wahrheitsmomente im „Natürlichen [vor allem neustoischem] 

System“ der Weltanschauung (Dilthey) und materialistischem Atheismus

Nur in vier Zeilen (22 Z. 10-13) erwähnt Barth im vorliegenden Text53 die – schon von 
Dilthey beobachtete und klar beschriebene54 – Renaissance vorchristlicher philosophischer 
Lebens-, Welt- und Gotteserkenntnis, insbesondere des Neustoizismus, die in Folge des Ver-
lusts der christlichen Einheit schon im 16. Jahrhundert einsetzt, mit ständig wachsendem 
Einfluß insbesondere auf die gebildete europäische Elite. Mit ihr beginnt der Rückzug der 
„Gebildeten“ auf die allgemeine, natürliche Religion unter Überlassung der positiven Religion, 
eben des Christentums, als der offenbart-autoritär geltenden Religion an das ungebildete Volk.

Gar nicht erwähnt Barth die spätestens seit Mitte des 18. Jahrhunderts in anderen Bildungs-
kreisen in Blüte stehende generelle Religionsfeindlichkeit des materialistischen Atheismus. 

Erst vor dem Hintergrund dieser kulturellen Koexistenz von positiver/offenbarter Religion, 
natürlicher Religion und Atheismus wird aber die Wirkung der Kantschen Philosophie, die für 
Barths Gesamtsicht tragende Bedeutung hat, voll durchsichtig: Kant bestätigt den Atheismus 
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insofern, als er die für die Anhänger der natürlichen Religion unstrittige Beweisbarkeit der 
Existenz Gottes bestreitet und die Referenz der Rede von Gott auf einen „Grenzbegriff der 
Vernunft“ umlenkt. Mit der Beweisbarkeit der Existenz Gottes und damit auch der Möglich-
keit eines Handelns Gottes entfällt aber auch die Möglichkeit, in sinnvoller und wahrheits-
fähiger Weise von Gottes Vorsehung, Gnade und „Offenbarung“ zu reden (22 Z. 23-30); so daß 
nunmehr nach einem neuen Fundament für die positive Volksreligion gesucht werden muß. 
Sie kann nicht mehr in „Offenbarung“ als übernatürlicher Wahrheitsvermittlung durch Gott 
fundiert angesehen werden – sondern nur noch als eine rein menschlich fundierte Variations-
gestalt natürlicher Religion in ihrer nach Kant vermeintlich allein noch möglichen Version 
als allgemeine Vernunftreligion, die in ihrer „Popularität“, also volkstümlichen Gestalt, der 
Durchsetzung der allgemeinen Vernunftreligion dient.

Fazit: Kant hat – nota bene unter Bestätigung des Wahrheitsmomentes in der atheistischen 
Position: der Nichtbeweisbarkeit der Existenz Gottes – den Begriff der natürlichen Religion 
als Implikat des Wesens des Menschen als Vernunftwesen zu einer von Gottesbeweisen 
unabhängigen Gestalt verholfen. Dies für die Theologie erkannt zu haben, ist in den Augen 
Barths die Leistung Schleiermachers: 

„Der Nachweis, daß Religion ,ein allgemeines Lebenselement’ des Menschen darstellt, ,ersetzt für die 
Glaubenslehre vollständig alle sogenannten Beweise für das Dasein Gottes’“ (22 Z. 16ff.).

Was für Barth soviel heißt wie: Religion muß nicht mehr mit dem „Dasein Gottes“ rechnen. 
Ihre Rede von Gott ist „symbolisch“, uneigentlich-bezeichnend.

Damit freilich dürfte Schleiermacher radikal mißverstanden sein (s. u. Ziffer 3).
 

2.4. Orientierung an einer eklektischen Kombination von Einzelaspekten 
des Dogmatikverständnisses Schleiermachers, Ritschls und Hirschs

Auf dem Boden der von Kant begründeten Sicht des Christentums als populärer Version 
der allgemeinen Vernunftreligion steht Barths eigenes Programm, den „biblischen Symbol-
gehalt“ als Basis, genau: „Stoff“, seiner materialen Dogmatik zu behandeln. Dabei läßt er sich 
von drei Grundsätzen leiten: erstens von dem Rückgang auf die fromme Subjektivität (von 
Schleiermacher übernommen: 25f.); zweitens von der Zuspitzung des allgemeinen (Kantschen) 
Religionskonzepts auf das Konzept von Religion im allgemeinen als „Deutungspraxis“ (von A. 
Ritschl übernommen: „Religion ist in allen Fällen Deutung eines Verhältnisses des Menschen 
zu Gott und zur Welt“: 27, Z. 28f.); drittens vom Grundsatz der unübertragbaren Individualität 

Streit-Schrift: Kritischer Kommentar

181 – Journal für Theologie (01/2023)DOI 10.58127.0009

Donum Superadditum



von Religion (von E. Hirsch übernommen: 29 Z. 31 f.). Keine dieser drei Positionen ist aus 
ihren eigenen Konstruktionsprinzipien heraus verstanden; Barth greift heraus, was ihm paßt.

3. Barths Schleiermacherkritik

Aus Barts Kanttreue ergibt sich ein Verhältnis zu Schleiermacher, das für sein Programm 
grundlegend ist (30-53). 

3.1. Punkte der Zustimmung und der Kritik

1. Als wegweisende Leistungen Schleiermachers würdigt Barth erstens die (vermeintliche) 
Zustimmung zu Kants Abschied von der Beweisbarkeit des Daseins Gottes (22 Z. 16ff.) und 
dann 

2. die in Schleiermachers „Ethik“ enthaltene Einsicht in das Eingebettetsein der Kirche als 
einer Religionsgemeinschaft in das Gesamt anderer autonomer Bereiche kultureller Praxis 
(22 Z. 33ff.). 

3. An Schleiermachers „Dogmatikprogramm“ – dessen Realisierung für Barth in 
der Glaubenslehre vorliegt – hebt er dessen „Versöhnungsinteresse“ zwischen den seit 
langem widerstreitenden Seiten der supranaturalistischen und der rationalistischen 
Auffassung der Popularreligion „Christentum“ sowie zwischen der seit dem 16. Jahr-
hundert unversöhnten lutherischen und reformierten Konfession hervor (23f.). 
Seine eigene Programmskizze eröffnet Barth dann aber mit einer vierfachen Kritik an Schleier-
machers „Glaubenslehre“: auf „subjektivitätstheoretischer“ (30ff.), „symboltheoretischer“ (34f.), 
„religionswissenschaftlicher“ (39ff.) und einer die Kanonfrage berührenden (48ff.) Ebene. 

4. Zentrales Argument der erstgenannten Kritik: Schleiermachers „einseitige Verortung 
der Religion im Gefühl“ trage der tatsächlichen Rolle der Reflexion – nämlich bei dem, was 
Barth für Schleiermachers Inanspruchnahme der Vernunftidee „Welt“ als Idee der Einheit 
alles Endlichen und dann für Schleiermachers Inanspruchnahme der Vernunftidee „Gott“ 
als absoluter Einheit hält – nicht hinreichend Rechnung (31 Z. 1ff.) und berücksichtige das 
Eingreifen der Reflexion im Zustandekommen des religiösen Bewußtseins viel zu spät, näm-
lich erst „am Übergang vom Gefühl in Sprache und Vorstellung“. (32 Z. 16ff.) Weshalb gegen 
Schleiermacher eine „von vornherein polar angelegte Bewußtseinskonstellation in Ansatz“ zu 
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bringen sei, welche „sowohl die emotive wie die reflexive Komponente“ „zur Geltung“ bringe: 
eben „die Duplizität von Erleben und Deuten“ (32 Z. 25 – 34 Z.33).

5. Die zweite Kritik betrifft Schleiermachers Rede von „Symbolisieren“ und „Symbol“. 
Die ist in der Tat semantisch äquivalent mit „,bezeichnen’ oder ,bezeichenbar machen’“ 
ganz allgemein,55 also weit. Das wird zurückgewiesen (35 Z. 27ff.) zugunsten Barths eigener 
(im Anschluß an Diskusssionen des 20. Jahrhunderts gebildeten: 36-38) Vorstellungen von 
der spezifischen „religiösen bzw. religionsphilosophischen Funktion von Symbolen“, näm-
lich uneigentlich zu bezeichnen (36-38; nota bene auch im Unterschied zu – eigentlich-
bezeichnenden – „Metaphern“: 37 Z. 23ff.).

6. Drittens bemängelt Barth, daß für Schleiermacher die biblischen Schriften nicht schon 
als Element der Wesensbestimmung des Christentums in der Einleitung der Glaubens-
lehre gewürdigt werden, sondern erst in deren Zweitem Teil, der das christlich-fromme 
Selbstbewußtsein unter dem Gegensatz von Sünde und Gnade beschreibt, und dort im 
Zusammenhang der Beschreibung des Gnadenbewußtseins, genau: in deren zweitem 
Abschnitt, welcher die Glaubenssätze über den entsprechenden Zustand der Welt erklärt, 
der durch das Dasein der Kirche bestimmt ist (§§ 113-163, dort 128-132). Das bleibe zurück 
hinter der von Schleiermacher selber in die Wesensbestimmung des Christentums auf-
genommenen „Erklärung von dessen religionswissenschaftlichen Voraussetzungen“ „im 
Sinne einer geschichtlich vergleichenden Religionsphilosophie, also dessen, was einige Jahre 
später als Religionswissenschaft bezeichnet wurde“ Diese hätten nämlich die Zugehörigkeit 
von „Heiligen Schriften“ zu allen Hochreligionen erwiesen. Zu den „religionsgeschichtlichen 
Fakten“ gehöre aber auch, daß das Christentum seit der Alten Kirche als eine Religionsgemein-
schaft auftritt, „deren Kultur- und Frömmigkeitsgestalt durch den Umgang mit als heilig 
erachteten Büchern […] geprägt ist“. „Dieser Befund“ bedürfe „der religionswissenschaftlichen 
Einordnung“, und zwar „noch unabhängig von dogmatischen Problemen“ (39 f.).

7. Viertens versteht Barth Schleiermachers Einstufung des Alten Testaments als „überflüssige 
Autorität“ als die Folge von Schleiermachers Wesensbestimmung des Christentums, in welcher 
„der Aspekt der historischen Genese und des Entwicklungszusammenhangs“ „vollständig“ 
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„fehle“. Eine „Wesensbetrachtung“, die „zu einer derart fragwürdigen Charakteristik der 
Beziehung zwischen Mutter- und Tochterreligion gelangt“, sei „erkennbar methodisch unter-
komplex.“ (53)

3.2. Beides – Kritik und Zustimmung – Ausdruck von Mißverständnissen

Zu dem allen ist zu sagen:
ad 7: Barth übersieht, daß, sobald man die Referenz von CG2 § 11 nicht von der Referenz 

des vorangehenden § 10 und der folgenden §§ 12 und 13 löst, mit Schleiermachers Erfassung 
des Wesens des Christentums aus dessen Positivität, also seinem kontingenten „Anfang“ 
(Ursprung), heraus, nämlich als die auf die „durch Jesum von Nazareth vollbrachte Erlösung“ 
bezogene (genau: dadurch konstituierte) „monotheistische Glaubensweise“ „der teleologischen 
Richtung“, die Geschichtlichkeit des Wesens dieser Religion, ihr Eingebettetsein in den 
Gesamtzusammenhang des Menschheitslebens (ihr Kontextuiertsein) prägnant angezeigt 
ist. Jedenfalls dann, wenn man als den konkreten Kontext des Anfangs (Ursprungs) der 
christlichen Gemeinschaft zugleich mit dem Judentum56 auch den Hellenismus in Anschlag 
bringt. Und wenn man – vor allem – nicht übersieht, daß Schleiermachers Einsicht zufolge für 
„Geschichte“ und „geschichtliche Entwicklung“ das dauernde Ineinander von Kontinuitäten 
und schlechthin kontingenten Neuanfängen – „Offenbarungen“ – wesentlich57 ist, die für 
Schleiermacher zu beidem, „Natur“ und „Vernunft“, hinzugehören (CG2 § 13). Wer meint, daß in 
Schleiermachers Wesensbestimmung des Christentums „der Aspekt der historischen Genese 
und des Entwicklungszusammenhangs“ fehle, zeigt, daß er sie nicht verstanden („intentio“ 
und „res“ dieser „dicta“ nicht zu Gesicht bekommen) hat.

ad 6: Erstens suggeriert Barth einen internen Widerspruch zwischen Schleiermachers 
Wesensbestimmung des Christentums auf der Ebene einer „vergleichenden Religionsphilo-
sophie“ und seiner in den Augen Barths zu späten Thematisierung der „heiligen Schrift“. Ein 
solcher Widerspruch ergibt sich aber nur dann, wenn man, wie Barth, „Religionsphilosophie“ 
(Kursivierungen E. H.) im Sinne Schleiermachers mit dem gleichsetzt, was „einige Jahre 
später“ unter dem Titel „Religionswissenschaft“ (Kursivierungen E. H.) auftritt – und keines-
wegs mehr an den erkenntnis- und wissenschaftstheoretischen Einsichten Schleiermachers 
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orientiert ist. Gleichzeitig übersieht Barth, daß Schleiermacher mit der Thematisierung von 
„Wort“ (CG2 § 4,4) und „Rede“ (§ 15ff.) schon in der Einleitung den Platz auch der „heiligen 
Schrift“ markiert und daß er als „Herrnhuter höherer Ordnung“ mit diesem Vorgehen die 
genuin reformatorische (Luthersche) Einordnung und Unterordnung der Schrift in und unter 
das umfassendere Ganze der mündlichen Glaubensrede festhält. Zwar gilt im Blick auf alles, 
was Schleiermacher in seiner Enzyklopädie (KD2 §§) und Glaubenslehre über die Bibel als 
Monument des Anfangs und als Bericht58 über den kanonischen Anfang der christlichen 
Glaubensgemeinschaft59 sagt, daß sie in ihrem ursprünglichen Sitz im Leben, dem Gottes-
dienst, in der Tat unverzichtbares Moment christlicher Erinnerungskultur ist (41ff.). Was aber 
nicht aus-, sondern gerade einschließt, daß das, was hier Schleiermachers Einsicht zufolge 
erinnert wird, sich seiner formalen Eigenart nach wesentlich von Gegenstand und Inhalt 
der Erinnerungskultur anderer Hochreligionen unterscheidet. Und jedenfalls ist, wenn man 
Barths eigene Sicht des Verhältnisses „Dogmatik“/„Religionswissenschaft“ zugrundelegt, die 
von Barth verlangte „Einordnung“ des christlichen Bibelgebrauchs in die moderne empirische 
Religionswissenschaft keineswegs „unabhängig von dogmatischen Problemen“ (40 Z. 5ff.), 
sondern gerade konstitutiv für alle Probleme einer so verstandenen kulturwissenschaftlichen 
„Dogmatik“.

ad 5: In welchem Sinne genau ist Schleiermachers „weiter“ Gebrauch der Ausdrücke 
„Symbolisieren“ und „Symbol“ in den Augen Barths unbefriedigend? Bloß terminologisch, weil 
er es Schleiermacher nicht erlaube, den nicht eigentlich- sondern uneigentlich-bezeichnenden 
Charakter religiöser Rede (der „Glaubenssätze“) zu markieren? Oder sachlich, weil Schleier-
machers Festhalten am weiten, uneingeschränkten Gebrauch von „Symbol“ und „Symbolisieren“ 
anzeigt, daß er tatsächlich auch am eigentlich-bezeichnenden Charakter aller Glaubensrede 
(auch der von ihm so genannten „dichterischen“, also metaphorischen) festhält? Angesichts 
von Barths eigenem Unvermögen, den Übergang der Symbole „Schöpfung“, „Heil“, „ewiges 
Leben“ etc. von uneigentlich- zu eigentlich bezeichnenden zu verhindern, dürfte zu fragen sein, 
ob nicht alles für Schleiermachers Festhalten an dem eigentlich-bezeichnenden Charakter 
auch der religiösen Rede spricht, wie es sich in seiner weiten Rede von „Symbolisieren“ und 
„Symbol“ manifestiert. 

ad 4: Barths Behauptung der Überlegenheit seiner Verortung von Religion in einer „polar 
angelegten Bewußtseinskonstellation“ gegenüber Schleiermachers „einseitiger Verortung der 
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58 Zur Unterscheidung von beidem – „Denkmäler“ („Quellen“)/„Darstellungen“ – vgl. KD2 §§ 157f. 
59 Zu Schleiermachers Sicht der Aufgabe der exegetischen Theologie: KD2 §§ 83 und 103ff.



Religion im Gefühl“ verdankt sich zwei Fehlern: einem Mißverständnis und einer unhaltbaren 
Voraussetzung. 

Die unhaltbare Voraussetzung ist das Festhalten an der Annahme, es gäbe einen originären 
Besitz des aktiv reflektierenden Selbstbewußtseins. Unhaltbar ist diese Voraussetzung, weil 
sie übersieht, daß das aktiv konstituierte, also aktiv reflektierende und durch aktive Reflexion 
bestimmte (und in dieser sekundären Weise „reflektierte“), Selbstbewußtsein alles, was es 
vollziehen und vermöge seiner aktiven Vollzüge erwerben und aufgrund dessen besitzen 
kann an Erkenntnis von Einzelnem, an Begriffen mittlerer Reichweite, aber auch universaler 
Reichweite (Kategorien und Ideen), von Gnaden der immer schon in Anspruch genommenen 
Bedingung seiner eigenen Möglichkeit kann und besitzt: von Gnaden des passiv konstituierten 
Selbstbewußtseins. Dieses ist manifest als das nicht kohärent zu bezweifelnde, unhintergehbare 
und unübersteigbare faktische Gewißsein der Faktizität leibhaft-innerweltlichen Ichseins am 
Ort jedes einzelnen Ichs, das als passiv konstituiertes Gewißsein solcher Faktizität in und 
durch sich selber reflektiert ist, damit dem Ich zu-verstehen gegeben und somit in sich selber 
schon die unabweisbare Zumutung der dieser unhintergehbar gewissen Faktizität von Ich 
entsprechenden aktiven Selbstbestimmung von Ich: die unabweisbare Zumutung des Ich-
Setzens und Ich-Sagens, dessen Effekte alle umgriffen bleiben vom Ich-Sein, das konstituiert 
ist durch das passiv konstituierten Selbstbewußtsein und in dessen Licht als angemessen 
oder unangemessen evident, also sekundär gewiß, wird. Was immer auf diese Weise im aktiv 
konstituierten Selbstbewußtsein sekundär gewiß wird, ist Explikation von an-sich schon 
durch das passiv konstituierte Selbstbewußtsein Vorgegebenem. Dazu zählen gerade auch 
alle durch es eröffneten Möglichkeitsräume: der Raum der in Freiheit selektiv zu verwirk-
lichenden Möglichkeiten des eigenen leibhaften Ichseins innerhalb des Möglichkeitsraums je 
meiner aktuellen Bezogenheit auf die sozio-physische Umwelt unter meinesgleichen inner-
halb des umfassenderen Möglichkeitsraums aller möglichen gleichartigen Umweltbezogenheit 
von meinesgleichen, also innerhalb unserer gemeinsamen Welt. Wir haben Welt60 nicht, weil 
wir sie denken, sondern, wir haben sie zu denken und zu gestalten, weil wir sie an sich schon 
haben durch und in unserem passiv konstituierten Selbstbewußtsein, dem schlechthin vor-
gegebenen Gewißsein der Faktizität unseres leibhaften Ich-Seins unter unseresgleichen. Auf-
grund dieser passiv konstituierten Selbstgewißheit, die in und durch sich selbst reflektiert und 
uns präsent ist, haben wir irgendwie auf sie zu reflektieren. Daher können wir sie auch nur aktiv 

Streit-Schrift: Kritischer Kommentar

186  – Journal für Theologie (01/2023) DOI 10.58127.0009

Donum Superadditum
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reflektierend entdecken.61 Aber weil durch aktive Reflexion entdeckt, ist sie keineswegs durch 
aktive Reflexion konstituiert. Wir sind der Faktizität unseres Ich-Seins nicht gewiß, weil wir sie 
denken, sondern können und müssen sie denken, weil wir ihrer gewiß sind; und dadurch, daß 
wir sie denken, wird sie, diese unsere Faktizität, zwar gedacht, aber nicht gesetzt, sondern eben 
gedacht, und zwar angemessen erst, wenn sie auch gedacht wird als gesetzt, und zwar nicht 
durch uns gesetzt, sondern schlechthin von anderwärtsher für uns gesetzt. Also: Ebenso wie 
der Gedanke „Welt“ nichts ist als Explikation der passiv konstituierten Gewißheit von Welt, 
ebenso ist auch der Gedanke des transzendenten Grundes von Welt nichts als Explikation der 
passiv konstituierten Gewißheit des transzendenten Grundes von Welt. Nicht der in aktiver 
Reflexion gründende Gedanke und Begriff von Welt und Gott ist die Möglichkeitsbedingung 
von Welt- und Gottesgewißheit, sondern passiv konstituierte Welt- und Gottesgewißheit ist 
die Möglichkeitsbedingung des Welt- und Gottesgedankens.

Selbst wenn also „Gefühl“ in den einschlägigen Texten Schleiermachers nur auf Emotion 
referieren sollte, ist es ein Irrtum, wie Barth zu behaupten, erst und nur durch aktive Reflexion 
würden Welt und Gott zu Inhalten des Selbstbewußtseins; vielmehr nur weil sie an sich schon 
im passiv konstituierten Selbstbewußtsein enthalten sind, sind sie auch reflexiv zu denken. 
Zwar kommen in der Tat (wie schon oben gezeigt) unser passiv konstituiertes und unser aktiv 
konstituiertes Selbstbewußtsein nie ohne einander vor, aber sie stehen nicht als ursprüngliche 
Zweiheit (Polarität) einander gegenüber, sondern bilden eine ursprüngliche relationale Einheit, 
in der das passiv für uns konstituierte Selbstbewußtsein der Möglichkeits- und Unabweisbar-
keitsgrund des aktiv durch uns konstituierten Selbstbewußtseins ist.62 

Aber: „Gefühl“ referiert eben bei Schleiermacher gar nicht direkt auf „Emotion“, sondern 
zunächst und direkt unbezweifelbar auf Gewißheit63. Und zwar auf die passiv konstituierte 
faktische Selbstgewißheit64 von leibhaft-ichhaftem Zusammenleben, das als solches der 
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61 Beispiele: Schleiermacher, Fichte, Kierkegaard, Henrich.
62 Hier wie an vielen Stellen sonst zeigt sich ein Grundzug der gedanklichen Vorgehensweise von Barth: Einsatz 
beim Unterschiedenen, dann sekundäres Zusammenhangstiften durch irgendein Zusammensetzen: Gefühl/
Reflexion, Denken/Handeln, Religion/Metaphysik/Moral; diverse Kulturbereiche, diverse Wissenschaften, 
diverse Fächer der Theologie. Barth denkt gewissermaßen differenz-positivistisch. Darin ist er in der Tat 
„modern“. Nämlich Repräsentant einer spezifisch „modernen“ Bereitschaft, im gängigen Diskursmainstream 
als gegeben und selbstverständlich behandelte Unterscheidungen gehorsam hinzunehmen, ohne nach dem 
Grund ihrer Möglichkeit und damit auch ihrer Richtigkeit zu fragen.
63 Die semantische Äquivalenz von „Gefühl“ und „Gewißheit“ wird durch die Terminologie der Einleitung 
von CG2 außer Zweifel gestellt.
64 Aufschlußreich ist der Sprachgebrauch in den Reden von 1799: Hier meint „Gefühl“ an zahlreichen Stellen 
dasselbe wie „Selbstbewußtsein“ im Unterschied zu „Objektbewußtsein“ (KGA I/2 221 Z. 7-10.16-18, 22 Z. 4)



Möglichkeits- und Unabweisbarkeitsgrund aller „Selbstanschauung“ des Ichs,65 aller seiner 
intentionalen Selbstbestimmung durch intentionales Ich-Setzen und Ich-Sagen ist, also aller 
möglichen Arten von Kulturaktivität.66 

Daß Schleiermacher das Verhältnis des aktiven Reflektierens zu dieser Basisgewißheit 
falsch bestimme, nämlich erst mit „Vorstellen“ und „Sprache“ einsetzen lasse (32 Z. 16ff.), ist 
irrig. Vielmehr unterscheidet Schleiermacher das Sprache bildende aktive Reflektieren klipp 
und klar von dessen Möglichkeits- und Unabweisbarkeitsgrund, dem passiv konstituierten 
Selbstbewußtsein mit seinem passiv in und durch sich selbst Reflektiertsein (also für-uns-da-
Sein). Dieses in und durch sich selbst Reflektiertsein (und so für-uns-da-Sein) eignet schon 
der passiv konstituierten Selbstgewißheit selber.

So in der spätesten Beschreibung des Sachverhalts (Einleitung von CG2): Das reflektierte Sprechen über 
Religion (über die passiv konstituierte Selbstgewißheit als Einheit von Selbstgewißheit, Weltgewißheit 
[Gewißheit relativer Freiheit und Abhängigkeit] und Gottesgewißheit [Gewißheit schlechthinniger Abhängig-
keit – nota bene: des relativen Freiseins; also nicht unter Auschluß, sondern Einschluß dieses relativen reiseins]) 
nimmt die „unmittelbarste“ (d. h. nach Schleiermachers Sprachgebrauch: nicht durch Eigenaktivität gesetzte 
[CG2 § 3,2], sondern eben passiv konstituierte) „Reflexion“ schon als ihren ihr vorgegebenen Möglichkeits- 
und Unabweisbarkeitsgrund in Anspruch (KGA I/13.1 39 Z. 25-32). Ebenso aber auch schon in der frühesten 
expliziten Beschreibung derselbe Sachlage in den Reden von 1799: Das „Reden“ über die ursprüngliche Einheit 
von „Anschauung“ (Objektbewußtsein) und „Gefühl“ (Selbstbewußtsein) ist erst und nur möglich aufgrund 
einer sie beide unterscheidenden „notwendigen [Hervorhebung E. H.] Reflexion“, die als „notwendig“ eben nicht 
von uns in Freiheit vollzogen ist, sondern sich uns samt ihrem Ergebnis als passiv konstituierte präsentiert 
(KGA I/2 220 Z. 29-37).

Schleiermacher beschreibt also die das religiöse Sprechen (das Sprechen von Religion 
über sich selber als schlechthin passiv konstituierte Bestimmtheit des passiv konstituierten 
[„unmittelbaren] Selbstbewußtseins) ermöglichende Reflexion völlig zutreffend in ihrem Ermög-
licht- und unabweisbaren Verlangtsein durch das in und durch sich selber reflektierte passiv 
konstituierte Selbstbewußtsein, also in ihrer Aposteriorität gegenüber der unhintergehbaren 
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an anderen (insbesondere im Plural „Gefühle“): Emotionen (KGA I/2 220 Z. 30, 221 Z. 14). Was, wenn man dem 
Autor nicht einfach mangelnde Sorgfalt des Sprachgebrauchs unterstellt, nur seine Einsicht in den ursprüng-
lichen Zusammenhang beider Sachverhalte anzeigt (KGA I/2 222 Z. 4f.): Selbstbewußtsein als bestimmtem 
eignet immer ein emotiver Ton (der emotive Charakter eines „Impulses“ [so bekanntlich in der Christlichen 
Sittenlehre]).
65 Vgl. F. D. E. Schleiermacher, Monologen (1800), ed. F. M. Schiele, 1914, 14 Z. 24-15 Z. 1; 21 Z. 9ff., 16ff.; 
äquivalent mit „Selbstbetrachtung“: 13 Z. 6ff.; 21 Z. 22ff.; 24ff.
66 Vgl. die philosophische Ethik und deren Einleitungen; auch die „Psychologie“ als Basiswissenschaft für die 
„Ethik“ (vgl. CG2 § 3,3 [KGA I/131 24 Z. 20ff.]).



und unüberholbaren Apriorität des passiv konstituierten Selbstbewußtseins und derjenigen 
Reflexivität, die diesem selber schon eignet.

Der einzige Unterschied zwischen den von Barth zustimmend als zentrale „schöpfungs-
theologische Begründungsfigur“ herangezogenen Darlegungen aus Kierkegaards „Die Krank-
heit zum Tode“ und „Entweder-Oder“ (87) zu Schleiermachers Beschreibung des passiv 
konstituierten Selbstbewußtseins als Ermöglichungs- und Unabweisbarkeitsgrund des aktiv 
konstituierten besteht darin, daß Kierkegaard dort diejenigen aktiven Reflexionsgänge explizit 
miterwähnt, die zur Entdeckung des passiv konstituierten Selbstbewußtseins und seiner 
umfassenden Ermöglichungsfunktion führen (es aber gerade nicht konstituieren), während 
Schleiermacher die in der reflektierenden Entwicklung seiner Einsichten in den Jahren vor 
1799 verlaufene Entdeckung dieses Sachverhalts67 nicht mehr mitteilt, sondern den entdeckten 
Sachverhalt so beschreibt, wie er seit dieser Entdeckung für ihn als in und durch sich selber 
präsenter Sachverhalt reflexiv beschreibbares Phänomen ist.

ad 3: Die Charakterisierung von Schleiermachers Dogmatikprogramm als „Spagat“ („Versuch 
einer Versöhnung“) zwischen Frömmigkeitstheorie und Lehrsystematik, Supranaturalismus 
und Rationalismus, lutherischer und reformierter Konfession bleibt hinter Schleiermachers 
eigenem Verständnis von „Dogmatik“ innerhalb seines theologisch-philosophischen Gesamt-
systems weit zurück. Schleiermacher hat nicht erst seine Dogmatik als Syntheseprogramm 
entworfen und „die wissenschaftlichen Konsequenzen dann [Hervorhebung E.H.] in seiner 
theologischen Enzyklopädie dargelegt“ (23 Z. 33f.), sondern er hat zunächst die Stellung der 
Theologie als „positiver Wissenschaft“ in der „Kurzen Darstellung des theologischen Studiums 
zum Behuf einleitender Vorlesungen“ innerhalb des ganzen seiner theologisch-philosophischen 
Einsichten skizziert (11811, 21831) und dann seine Glaubenslehre (11821, 21830/31) geschrieben 
und in deren Einleitung noch einmal die schon zuvor enzyklopädisch bestimmte Stellung 
der Glaubenslehre innerhalb des Gesamtprogramms seiner Dogmatik und deren Stellung im 
Gesamtsystem seines theologisch-philosophischen Denkens verdeutlicht. Dies alles bleibt bei 
Barth als für seine Zwecke unerheblich abgeblendet. Unberücksichtigt bleibt: 

- daß, was Schleiermacher als „Dogmatik“ programmiert hat, sich keineswegs in der 
„Glaubenslehre“ erschöpft, sondern die „Sittenlehre“ als wesentlichen Bestandteil mitumfaßt 
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67 Dazu E. Herms, Herkunft und erste Gestalt des Systems der Wissenschaften bei Schleiermacher, 1974. Die 
Irrigkeit der von mir dort vertretenen These ist durch deren emphatische Bestreitung durch die Verteidiger 
von E. Hirschs These (in: ders., Geschichte der neuern evangelischen Theologie, Bd. IV, 2 1960, 563f.), Schleier-
macher sei erst durch Fichtes Wissenschaftslehre von 1801/02 zu seiner „ursprünglichen Einsicht“ befördert 
worden, keineswegs bewiesen.



(unbeschadet der Möglichkeit, diese beiden wesentlich, weil ursprünglich zusammengehörigen 
Teile [die inhaltlich bestimmte religiöse Selbstgewißheit hat nämlich in sich selbst Impuls-
charakter] auch in zwei verschiedenen Darstellungsgängen zu präsentieren), daß es also nur 
und ausdrücklich dieses Ganze von Glaubens- und Sittenlehre ist, was Schleiermacher in der 
theologischen „Dogmatik“ (in der Tat analog zur juristischen Dogmatik) vorgetragen hat; 
ferner

 ‒ daß dieses Ganze nur sinnvoll und funktionstüchtig ist, wenn es zugleich (de facto: im 
Horizont) dessen vorgetragen wird, was Schleiermacher als „Statistik“ vorschwebte: als die 
Erfassung und Beschreibung des je gegenwärtig gegebenen Zustands der Institutionalität 
(also Ordnung) der christlichen Gemeinschaft als einer Gemeinschaft positiver Religion im 
Verhältnis zur je gegenwärtig gegebenen Institutionalität der politischen und wirtschaftlichen 
Aspekte des Zusammenlebens; und daß Schleiermacher dies als für die konkrete Erfassung 
der Gegenwartslage des Christentums unverzichtbar ansah; daß also für ihn das real gegen-
wärtige Christentum nur als die unauflösliche Korrelation seiner institutionellen Ordnung und 
seiner Lehre im Blick stand.68 Ebenso unberücksichtigt bleibt bei Barth weiterhin

 ‒ daß das Ganze von Schleiermachers „Theorie des gegenwärtigen Christentums“ in einem 
präzis bestimmten Abhängigkeitsverhältnis zu den Einsichten der historischen und philo-
sophischen Theologie steht. Also in einem Abhängigkeitsverhältnis von der der historischen 
Theologie (ebenfalls in der Duplizität von Lehr- und Institutionengeschichte) verdankten Ein-
sicht in das Gewordensein dieser Gegenwartslage: nämlich durch ihr Gewordensein in einem 
– durch die bleibende Wirksamkeit des kanonischen Anfangs (bewußt gehalten durch die 
Arbeit der exegetischen Theologie [KD2 §§ 83-88.] und manifest in den bleibenden Zügen der 
gottesdienstlich zentrierten christlicher Glaubensgemeinschaft [CG2 §§ 126-156]) bestimmten 
und in seiner inneren Motivation identisch gebliebenen – Durchlaufen sukzessive wechselnder 
Bestimmtheiten von Handlungsgegenwart. Und samt dieser historischen und exegetischen 
Theologie in einem Abhängigkeitsverhältnis von einer „philosophischen Theologie“, die das 
Wesen, also die Eigenart und Identität, des Christentums als Gemeinschaft der Kommunikation 
inhaltlich unverwechselbar bestimmter positiver Selbst-, Welt- und Gottesgewißheit im (aus 
christlicher Perspektive anvisierten) Ganzen der geschichtlichen Menschenwelt bestimmt.69 
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68 Wie schon für alle vorangegangenen Zustände des Christentums (Einheit von „Bildung der Lehre“ und 
„Gestaltung es gemeinsamen Lebens“): KD2 §§ 166ff.
69 Vgl. KD2 § 165 Zusatz.



Kurz: Barths Bezugnahme auf Schleiermachers „Dogmatikprogramm“ ist abstrakt (ver-
kürzend) und irreführend.

ad 2: Ebenso Barths Bezugnahme auf Schleiermachers philosophische Ethik. Das Ergebnis 
von deren Güterlehre wird von Barth als innovativer – neuzeitspezifischer – Hinweis darauf in 
Anspruch genommen, daß die Kulturpraxis „Religion, also auch christlicher, nur noch neben 
anderen, ihr gegenüber selbständigen Bereichen kultureller Praxis vorkommt.“ 

Aber weder diese Lage noch die Einsicht in sie ist neuzeitspezifisch. Die Lage ist spätestens 
mit dem Zerfall des „corpus christianum“ durch die Reformation eingetreten und auch sofort 
von der reformatorischen Theologie explizit reflektiert worden, nämlich in der – an die schon 
ältere Ständetheorie pointierend anschließenden – Zweiregimentenlehre. Von der vollends 
im 20. Jahrhundert erreichten Behauptung der völligen Autonomie – rücksichtsfreien Selbst-
bezüglichkeit – aller leistungsdifferenten Kulturbereiche (exemplarisch bei Niklas Luhmann) 
ist sie freilich radikal unterschieden, nämlich dadurch, daß sie nur eine relative Selbständigkeit 
der diversen Bereiche und somit deren durchgängiges, freilich asymmetrisches, aufeinander 
bezogen- und voneinander abhängig-Sein festhält.70 Dasselbe gilt aber auch noch für die 
Güterlehre von Schleiermachers philosophischer Ethik. Was sichtbar wird, sobald man sie 
nicht mehr isoliert vom Ganzen des sie tragenden Zusammenhangs von Einsichten betrachtet. 
Sobald man also berücksichtigt, daß „intentio“ und „res“ der Güterlehre nicht ohne „intentio“ 
und „res“ der von ihr in Anspruch genommenen Tugend- und Pflichtenlehre erfaßt werden 
kann, und Intention und Referenz von Schleiermachers philosophischer („spekulativer“) Ethik 
im ganzen nicht ohne Erfassung von Intention und Referenz der sie fundierenden Psychologie 
(Fundamentalanthropologie).71 Deren organisierendes Fundament ist aber nichts anderes als 
eben die Einsicht in das Fundiertsein des menschlichen, also leibhaft-ichhaften, Zusammen-
lebens und aller seiner möglichen intentionalen Selbstbestimmungsaktivitäten in der eben 
diese ermöglichenden und unabweisbar zumutenden passiv konstituierten Selbstgewißheit der 
leibhaften Ichhaftigkeit des menschlichen Zusammenlebens, die als Gleichursprünglichkeit 
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70 Exemplarisch: Melanchthons Gesellschaftsbild. Vgl. E. Herms, Melanchthons Gesellschaftsverständnis 
mit besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses Religion/Politik, in: ders., Erfahrung und Metaphysik. 
Lektüren aus Theologie, Philosophie und Literatur, 2018, 1-24.
71 Hierzu: E. Herms, Die Bedeutung der „Psychologie“ für die Konzeption des Wissenschaftssystems beim 
späten Schleiermacher, in: ders., Menschsein im Werden, Studien zu Schleiermacher, 2003, 173-199; ders., 
Leibhafter Geist – beseelte Organisation. Schleiermachers Psychologie als Anthropologie. Ihre Stellung in 
seinem theologisch-philosophischen System und ihre Gegenwartsbedeutung, in: A. v. Scheliha/J. Dierken 
(Hgg.), Der Mensch und seine Seele. Akten des Internationalen Kongresses der Schleiermacher-Gesellschaft 
2015, 2017, 217-244.



von Selbst-, Welt- und Ursprungsgewißheit mit der Verschiedenheit aller Kulturbereiche 
zugleich ihre durchgehende asymmetrische Abhängigkeit voneinander begründet und zu-
verstehen gibt. Nichts davon mehr bei Ulrich Barth.

ad1: Daß für Schleiermachers Grundeinsicht und deren systematische Entfaltung die Ergeb-
nisse seines Kantstudiums wichtig waren, leidet keinen Zweifel. Ebenso wenig aber die Tat-
sache, daß Schleiermacher in seiner Zeitgenossenschaft keine Reflexionsposition so dezidiert 
als abstrakt zurückgewiesen hat wie diejenige Kants und Fichtes. Er hatte den fundamental-
anthropologischen Rahmen und Grundsinn von Kants Erkenntnistheorie ebenso wie von 
Fichtes Wissenschaftslehre erkannt und als insuffizient durchschaut, weil beiden das mensch-
liche Leben als ein vernunftgeleitet selbstbestimmtes Prozedieren im Umgang mit den sinn-
lich-leibhaften Bedingung des Menschseins vor Augen stand, das sich selbst nicht durchsichtig 
war hinsichtlich der dabei immer schon in Anspruch genommen Bedingungen der Möglich-
keit und Unvermeidbarkeit solcher Selbstbestimmungsaktivität.72 Schon in den 90iger Jahren 
war er zu der dann erstmals öffentlich 1799 in den Reden über die Religion vorgetragenen 
Einsicht vorgedrungen, daß das leibhaft-ichhafte Zusammenleben von Menschen sich als 
Selbstbestimmungsaktivität in selbstbewußter Freiheit vollzieht und daß der vom Ganzen 
dieses Freiheitsgebrauchs in Anspruch genommene Grund seiner Möglichkeit und Unabweis-
barkeit das Freisein der Menschen ist, welches durch den Gebrauch, den Menschen von ihrer 
Freiheit machen, nicht konstituiert, vielmehr dessen uneinholbares und übersteigbares Apriori 
ist.73 Wobei dieses faktische Freisein ein spezifisches faktisches Bewußtsein ist, und zwar 
nicht ein durch freie Selbstreflexion erzeugtes Bewußtsein, sondern ein Bewußtsein, das als 
ein notwendig, nämlich in und durch sich selbst, reflektiertes das menschliche Gewißsein 
von der ursprünglichen unauflöslichen asymmetrischen Wechselbedingung von Objekt und 
Selbstbewußtsein, Fremd- und Selbstbestimmtwerden konstituiert; und eben dieses Gewißsein 
nicht als ein durch freie Selbstreflexion aktiv konstituiertes Selbstbewußtsein, sondern als 
passiv konstituiertes Selbstbewußtsein, das eben als solches auf seinen transzendenten (näm-
lich weder im „Subjekt“ noch im ihm äußerlichen „Objekt“ liegenden) Grund verweist.74 
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72 Auf dieses Defizit, das schließlich vom späteren Fichte selber entdeckt wurde, hat neuerdings wirksam 
hingewiesen D. Henrich, Fichtes ursprüngliche Einsicht, in: D. Henrich/H. Wagner (Hgg.), Subjektivität und 
Metaphysik (FS W. Cramer), 1966, 188-232.
73 „Die Religion atmet da, wo die Freiheit selbst schon wieder Natur geworden ist, jenseits des Spiels seiner 
besonderen Kräfte und seiner Personalität faßt sie den Menschen, und sieht ihn aus dem Gesichtspunkte, wo 
er das sein muß, was er ist, er wolle oder wolle nicht“: KGA I/2 212 Z. 12-15.
74 S. o. Abschnitt ad 4.



Seitdem gilt für Schleiermacher, daß die Anerkennung des passiv konstituierten 
Selbstbewußtseins der „schlechthinnigen Abhängigkeit“ vom transzendenten Grund „als ein 
allgemeines Lebenselement“, „alle sogenannten Beweise für das Dasein Gottes“ „vollständig“ 
„ersetzt“ (CG2 § 33). 

Offenkundig ist der Sinn und Effekt dieses Schleiermacherschen Verzichts auf alle Beweise 
für das Dasein Gottes ein dezidiert anderer als bei Kant: Kants Verzicht auf die Gottes-
beweise ist das Resultat einer Vernunftaktivität, eines Räsonnements, welches das Dasein 
des transzendenten Grundes (Gottes) unsicher macht. Schleiermacher verzichtet auf jeden 
durch Vernunftaktivität zu erbringenden „Beweis“ für das Dasein des transzendenten Grundes 
durch Hinweis auf die – Kant nie in den Blick gekommene – Faktizität der Möglichkeits- 
und Unabweisbarkeitsbedingung aller Bewußtseinsaktivität, das passiv konstituierte 
Selbstbewußtsein, welche das Dasein des transzendenten Grundes durch sich selber gewiß 
macht.

H.-J. Birkner hatte 1964 eingeschärft, daß Schleiermacher nur „im System“ angemessen zu 
verstehen sei.75 Von einer Einsicht in den sachlichen und genetischen Zusammenhang der ver-
schiedenen Elemente von Schleiermachers theologisch-philosophischem Denken und in dessen 
organisierendes Zentrum findet sich in Barths Bezugnahmen auf Schleiermacher keine Spur. 
Stattdessen schließlich das Eingeständnis, daß sich ihm Schleiermachers Sicht auf Erlösung 
vom Leben unter der Sünde als durch Begegnung mit dem Lebenszeugnis Jesu vermittelter 
widerfahrnisartiger Umschwung innerhalb des religiösen Bewußtseins (des unlöslichen 
Beieinanders von Welt- und Gottesgewißheit [Gewißheit „der relativen Freiheit und Abhängig-
keit“ und Gewißheit „der schlechthinnigen Abhängigkeit“]) von der Dominanz der Welt- über 
die Gottesgewißheit zur Dominanz der Gottes- über die Weltgewißheit niemals erschlossen 
habe – weil eben zuvor schon nicht Schleiermachers Sicht auf die passiv konstituierte Selbst-, 
Welt- und Gottesgewißheit, auf ihren Zumutungscharakter, auf ihr Bildungsschicksal und das 
darin begründete Bildungsgeschick menschlichen Freiseins:

„Mir ist nie klar geworden, was Schleiermacher mit „bestimmender Kraft“ des Abhängigkeitsgefühls 
eigentlich meint. Was soll das heißen: Abhängigkeitsgefühl als „Impuls“ – so die Einleitung der Christlichen 
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75 H.-J. Birkner, Schleiermachers christliche Sittenlehre im Zusammenhang seines philosophisch-theologischen 
Systems, 1964, 30: „Man kann […] fragen, ob die theologiegeschichtliche Wirkungskraft der Glaubenslehre 
nicht mit begründet ist in der Vieldeutigkeit, die sich ergibt, wenn man den Gesamtzusammenhang, in 
den sie hineingehört, vernachlässigt. […] Jeder Versuch der Schleiermacherinterpretation steht […] unter 
der methodischen Nötigung, Ort und Begründung des Einzelnen im Ganzen aufzusuchen.“76 R. Bultmann, 
Geleitwort, zu: A. v. Harnack, Das Wesen des Christentums, TB.-Ausgabe 1964, 7-14, dort 14.



Sitte. Ähnliche Unklarheiten kehren auf höherer Stufe wieder, etwa in der Erlösungslehre (Aufnahme in die 
Kräftigkeit des Gottesbewußtseins Christi). Solche ,Gefühlsmechanik’ erscheint mir als Rückfall hinter die 
willenstheoretische Ebene der traditionellen Problembehandlung.“ (273 Z. 20-26).

Wie geht man mit Texten „wissenschaftlich“ um, die man eingestandenermaßen nicht 
verstanden hat? 

4. Fazit

Rudolf Bultmann beschloß sein Geleitwort zur Neuausgabe von Harnacks „Wesen des 
Christentums“ mit der Warnung:

„Erwacht als verständliche Reaktion gegen eine Neu-Orthodoxie – sei es eine solche des repristinierenden 
Konfessionalismus, sei es die eines vulgären ,Barthianismus’ – heute wieder ein ,Liberalismus’ in der Kirche, 
so hüte sich dieser, gleichfalls eine Repristinierung zu werden.“76 

Barths opus magnum ist die Summe dieses wiedererwachten „Liberalismus“. Von Bultmanns 
Warnung offensichtlich nicht erreicht, reaktualisiert sie den Stand der Diskussionen aus 
wilhelminischer und unmittelbar nachwilhelminischer Zeit – von A. Ritschl bis E. Hirsch. 
Späteres wird entweder keiner Beachtung gewürdigt oder – wie W. Pannenberg (511-519) – in 
verächtlichem Ton abgefertigt. Die imperiale Abservierung der Vorkriegstheologie zugunsten 
altreformatorischer Anliegen insbesondere durch K. Barth wiederholt U. Barth in umgekehrter 
Richtung. 

Wie K. Barths Rückgriff hinter das 18. Jahrhundert manches nicht recht Gewürdigte wieder 
zu Ehren bringt, so auch U. Barths Rückgriff auf das „liberale Erbe“. M. E. von überragender 
Wichtigkeit: die Erinnerung an H. Gunkels Einsicht in den semantischen Status des biblischen 
Basistextes Gen 1-3 als „ätiologischer Mythos“, der „die Gegenwart [!]“ „erklärt“, „indem er 
erzählt, wie sie geworden ist.“ (111f.), also de facto als – nota bene: zwar metaphorische, 
aber nicht symbolisch uneigentlich-bezeichnende – Rede von universaler Reichweite über die 
gegenwärtige Welt und den Anfang ihres dauernden gegenwärtigen im-Werden-Seins. Das 
hätte als der eigentliche semantische Status der Rede von Mensch, Welt und Gott in allen 
biblischen Schriften durchschaut werden können, ebenso wie die Tatsache, daß die durch 
Gebrauch im christlichen Gottesdienst kanonisch gewordene christliche, um die Texte des 
Neuen Testaments erweitere Schriftensammlung als Ganze die durch die Wirkung von Leben 
und Geschick Jesu als des Christus inhaltlich spezifisch konkretisierte Gestalt eben dieser 

Streit-Schrift: Kritischer Kommentar

194  – Journal für Theologie (01/2023) DOI 10.58127.0009

Donum Superadditum

76  R. Bultmann, Geleitwort, zu: A. v. Harnack, Das Wesen des Christentums, TB.-Ausgabe 1964, 7-14, dort 14.



schon vorgegebenen mythischen Rede über Mensch, Welt und Gott mit universaler Reichweite 
ist. Diese Möglichkeit scheint Barth aber nicht zum Bewußtsein gekommen zu sein. Ergriffen 
hat er sie nicht.

Statt dessen findet man die Einzeichnung dieses Schöpfungsmythos der christlichen Bibel in 
das von U. Barth angenommene kulturwissenschaftliche allgemeine Verlaufsschema religiöser 
Selbstreflexion und Selbstauslegung, die schon zur Umdeutung des formalen Status des Mythos 
als des eigentlich-bezeichnenden „Symbols des Tragenden“ zum uneigentlich-bezeichnenden 
„tragenden religiösen Symbol“ führt. Folge: ein durchgehendes Mißverständnis der gesamten 
überlieferten „vorneuzeitlichen“ Lehrbildung (dem sogar Luther zum Opfer fällt: 93). Barth 
verkennt, daß deren Aussagen samt und sonders Explikation des transzendentalen (bzw. 
metaphysischen) Sinngehalts dieses die universale Verfaßtheit der transzendent begründeten 
Weltwirklichkeit eigentlich-bezeichnenden biblischen Mythos sind. Barth übernimmt das 
neuzeitliche – durch eine unkritische Kant-Gefolgschaft erzeugte – Vorurteil, daß eigentliches 
Bezeichnen den Theorieaussagen der Erfahrungswissenschaften vorbehalten sei, und unter-
stellt der traditionellen theologischen Lehrbildung aufgrund ihres Anspruchs, auch ihrer-
seits eigentlich-bezeichnende Aussagen zu machen, ebenfalls den Status von theoretischen 
Aussagen, deren Gehalt freilich heute durch die theoretischen Aussagen der Wissenschaft 
widerlegt sei. Heute relevant könne der Mythos nur noch sein, wenn er als uneigentlich-
bezeichnendes religiöses Symbol gedeutet und behandelt wird (was einschließt, daß das, was 
die heutige religiöse Praxis trägt, nur noch ihre uneigentlich-bezeichnenden Symbole sind: 
statt „Gott“ vielmehr „Gott als Wort unserer Sprache“, statt Schöpfung nur noch „Schöpfung 
als religiöses Symbol“ etc.).

Das schließt dann folgerichtig auch einen selektiven und verzeichnenden Umgang mit dem 
Sinngehalt des eigentlich-symbolisierenden Mythos der christlichen Bibel ein:

Gerhard Ebeling hat darauf hingewiesen,77 daß der Unterschied zwischen der christlichen 
Daseinsgewißheit und anderen nichts geringeres betreffe als jeweils eine Gewißheit über das 
überhaupt „Wirkliche“: über das, was alles mögliche Verwirklichte in irreversibler Zielrichtung 
verwirklicht. Dies spezifisch christliche Wirklichkeitsverständnis ist es, welches durch das 
Ganze der Schriftensammlung der christlichen Bibel bezeugt wird – durch die christliche 
Bibel, die ihre äußere und innere Einheit dem christlichen Gottesdienst verdankt, dessen 
Ursprung das Erlebnis der Begegnung mit dem Leben und Sterben Jesu als Begegnung mit dem 
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„Logos“ (dem Wesens- und Zielwillen) des alles verwirklichenden Schöpfers selber ist, und die 
in ihrer Ganzheit der ätiologische Mythos, die erzählende Erklärung, der gegenwärtigen Reali-
tät der christlichen Gewißheitsgemeinschaft innerhalb der gegenwärtigen Realität der ganzen 
Welt als Werk der alles verwirklichenden Schöpfermacht ist. U. Barth jedoch hat schon die 
äußere Einheit der Bibel nicht als eine solche im Blick, welche sich der Einheit des Christus-
kultes verdankt, und verfehlt folglich auch die dieser Einheit ihres Ursprungs entsprechende 
Einheitlichkeit ihres Sinnes als der eigentlich-bezeichnenden Gesamtätiologie des Christus-
kultes, die als solche auch dessen Gesamtverständnis des Wirklichen bezeugt. Für Barth ist 
die Bibel vielmehr das Reservoir von religiösen Symbolen einer Hochreligion unter anderen, 
welche wie jede andere das Ergebnis der Besinnung des Einzelnen auf sein unmittelbares Ver-
hältnis zum Absoluten, seine Sehnsucht nach Geborgenheit in ihm und die Gewißheit dieser 
Geborgenheit, die unverlierbar ist, in je nur uneigentlicher Weise bezeichnen, zu kommunizier-
barer Wahrheit über das Wirkliche als solches aber nicht gelangen. Er fragt nicht, ob nicht 
diese Sicht auf die Bibel auch ihrerseits schon von einem Verständnis des Wirklichen über-
haupt geleitet ist und von welchem. Es ist jedenfalls ein anderes als das christliche. Hinter 
dessen konkretem Gehalt bleibt es zurück.

Unklar bleibt somit auch, welche Beziehung zum geschichtlich realen christlichen Leben, 
für das die Teilnahme an der institutionalisierten Kommunikation des christlichen Wirklich-
keitsverständnisses (der christlichen Metanorm) konstitutiv ist und bleibt, das von Barth (im 
Gefolge T. Rendtorffs) imaginierte „Christentum außerhalb der Kirche“ selber hat, außer daß 
es dies konstitutive Bedeutung der Teilnahme an der kirchlichen Kommunikation des christ-
lichen Wiklichkeitsverständnisses (der christlichen Metanorm) theoretisch und praktisch 
verleugnet. Es ist aber nicht abzusehen, wie eine „liberale“ „Dogmatik“, die dezidiert nicht 
kirchlich sein will, eine realiter christliche sein könnte.

Das Erstaunlichste aber: Die sich im 17. Jahrhundert anbahnende, im 18. Jahrhundert Präge-
kraft gewinnende und in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zum Sieg gelangende Wende 
der europäischen Gesamtkultur scheint Barth in schattenloser Eindeutigkeit als Fortschritt 
vor Augen zu stehen. Anders ist nicht erklärlich, daß die durch den rationalistischen Flügel 
der Aufklärungstheologie seit der Mitte des 18. Jahrhunderts inaugurierte und dann um sich 
greifende „Transformation“ des evangelischen Christentums in eine prinzipiell nicht mehr 
kirchen-, kultus- und dogmenabhängige Individualspiritualität, die ja nichts anderes ist als das 
ungefilterte religiöse und theologische Echo jener gesamteuropäischen Kulturwende, deren 
Gesamttendenz inzwischen als Verlust des nicht nur formalen, sondern inhaltlich bestimmten 
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konsentierten Allgemeinen erlebt und diagnostiziert wird78, für Barth das der theologischen 
Dogmatik normativ Vorgegebene ist.79 

Eben deswegen ist das Buch allerdings schon mit befriedigter Genugtuung als „scharf-
sinniges Plädoyer für das religiös Normale“ begrüßt worden.80 In der Tat: Der Gestus über-
legenen Scharfsinns herrscht bei Barth durchgehend. Während allerdings H. J. Birkner noch an 
1 Thes 5,21 als die Devise christlicher Liberalität zu erinnern pflegte: „Prüft alles, und das Gute 
behaltet“, ist in Barths Dogmatik an die Stelle des umsichtigen Prüfens die Entschlossenheit 
zur Verabschiedung von allem getreten, was insofern „überholt“ ist, als es für die Zeitgenossen 
nicht selbstverständlich, schwierig, ja „nicht mehr verständlich zu machen“ sei. Barths kultur-
wissenschaftliche Dogmatik eignet sich an, was unter (spät)modernen Bedingungen „Normal“ 
ist. Sie spiegelt den kulturellen Mainstream, die in ihm blühenden „religiösen“ Wünsche der 
auf ihre „Singularität“ zurückgeworfenen Einzelnen und deren Hoffnung auf ihre Erfüllung. 
Skandalisiert ihn nirgends. Ein „Christentum“ das in „die Moderne“ paßt, sie einfach „spiegelt“ 
– nicht zuletzt als nachdrückliche Zustimmung zu der gängigen Einschätzung der kirchlichen 
Verwurzelung „christlicher“ Frömmigkeit als bedeutungslos gegenüber dem „Respekt“ ver-
langenden Gutdünken jedes Einzelnen.

Ulrich Barth hat ein – nicht zuletzt durch seine schmissige Sprache – bestechendes Werk 
vorgelegt. Zu wünschen sind ihm viele unbestechliche Leser.
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